
 

 

Synopse 
 

Revision des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (Zusammenführung der Jugendanwaltschaft mit der 
Staatsanwaltschaft) 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern) 

Neu: 251 
Geändert: 104 | 150 | 250 | 700 
Aufgehoben: 242 

Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Ju-
gendstrafprozessordnung (EG JStPO) 

 

 Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft,  

 gestützt auf die Schweizerische Jugendstrafprozess-
ordnung (JStPO) vom 20. März 20091) und § 63 Abs. 
1 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 
17. Mai 19842). 

 

 beschliesst:  

 I.  

 1 Allgemeine Bestimmungen Bisher war das Einführungsgesetz zur Schweizeri-
schen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO) in 
der Systematischen Gesetzessammlung im Kapitel 
Strafrecht unter der Nummer SGS 242 eingeordnet. 
Dies ist falsch. Weil es sich um Strafprozessrecht 
handelt, soll es auch dort eingeordnet werden, direkt 
nach dem Einführungsgesetz zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung (EG StPO) unter der neuen Ge-
setzesnummer SGS 251. 

 
1) SR 312.1 
2) SGS 100 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
https://bl.clex.ch/data/100/de
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Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

 §  1 
Gegenstand 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 1 EG 
JStPO. 

 1 Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Schweizeri-
schen Jugendstrafprozessordnung (JStPO)3) sowie 
die Zuständigkeiten und Aufgaben der Behörden in 
Jugendstrafsachen. 

 

 §  2 
Widerhandlungen gegen das kantonale Strafrecht 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 2 EG 
JStPO. 

 1 Die Bestimmungen der JStPO4) gelten auch für Ver-
fahren betreffend Widerhandlungen gegen das kan-
tonale Strafrecht. 

 

 2 Vorbehalten bleiben besondere Verfahrensvor-
schriften. 

 

 §  3 
Verhältnis zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung (EG StPO5)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 3 EG 
JStPO. 

 
3) SR 312.1 
4) SR 312.1 
5) SGS 250 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
https://bl.clex.ch/data/250/de
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 1 Die Bestimmungen des EG StPO6) gelten auch für 
Verfahren betreffend Jugendliche, sofern keine be-
sonderen Bestimmungen bestehen. 

Der 2. Satz der bisherigen Bestimmung kann gestri-
chen werden. Da die Verfahrensgrundsätze des Bun-
des (gemäss Art. 4 JStPO) ohnehin zur Anwendung 
gelangen. 
 
Mit der Totalrevision wird der bisherige § 13 EG 
JStPO zu § 10. 
 
Der bisherige § 11 EG JStPO wird aufgehoben: § 10 
EG StPO regelt die Zuständigkeit für Wahlen und An-
stellungen der ganzen Staatsanwaltschaft, mit dieser 
Zusammenlegung gehört auch die Jugendanwalt-
schaft dazu. 
 
Der bisherige § 12 EG JStPO wird aufgehoben: § 11 
EG StPO wird ergänzt. Er lautet neu: "Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte sowie Jugendanwältinnen 
und Jugendanwälte müssen über eine abgeschlos-
sene rechtswissenschaftliche Ausbildung verfügen." 
Es erscheint sachlich gerechtfertigt, dass die glei-
chen Anstellungsvoraussetzungen für Jugendan-
wälte und Staatsanwälte gelten. Dies insbesondere, 
da sie neu derselben Dienststelle angehören. 
 
Der bisherige § 14 EG JStPO wird aufgehoben: Die 
heute eigene Dienststelle der Jugendanwaltschaft 
wird neu zu einer Hauptabteilung der Staatsanwalt-
schaft. 
 
Der bisherige § 14a EG JStPO wird aufgehoben: Der 
identische § 13a EG StPO gilt aufgrund des Verwei-
ses in § 3 EG JStPO ohnehin. Die Bezeichnung ei-
nes Datenschutzbeauftragten ist eine typische Quer-
schnittsaufgabe von der die Jugendanwaltschaft 
durch diese Zusammenführung entlastet werden soll. 
 
Der bisherige § 21 EG JStPO, der die Möglichkeit 
des Vollzugs von Arbeitsleistungen bei Jugendlichen 
bis zum vollendeten 15. Altersjahr ermöglichte, wird 
aufgehoben. Die Bestimmung ist seit Jahren ohne 
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Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

jede praktische Relevanz. 

 §  4 
Unabhängigkeit 

Der bisherige § 7 EG JStPO wird aufgehoben: Für 
die Unabhängigkeit der Leitenden Jugendanwältin 
bzw. des Leitenden Jugendanwalts sowie der Ju-
gendanwältinnen und Jugendanwälte gilt das Gleiche 
wie für die Staatsanwaltschaft. Dafür besteht eine 
Regelung im Bundesrecht in Art. 4 StPO. Danach 
sind die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwalt-
schaft gegenüber den anderen Behörden (wie Regie-
rungsrat und Gerichte) unabhängig. 
 
Neu wird die fachliche Unabhängigkeit der Jugend-
anwaltschaft innerhalb der Staatsanwaltschaft gere-
gelt. Die Jugendanwaltschaft ist eine der fünf Haupt-
abteilungen der Staatsanwaltschaft. Sie hat als Ein-
zige eine fachliche Unabhängigkeit gegenüber der 
Ersten Staatsanwältin oder dem Ersten Staatsanwalt. 
Der Grund dafür ist, dass es sich beim Jugendstraf-
recht um eine Spezialgesetzgebung handelt, welche 
spezielle Fachkenntnisse erfordert. 

 1 Die Jugendanwaltschaft ist eine fachlich unabhän-
gige Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft. 

 

 §  5 
Vertretung vor Gericht 

 

 1 Die Jugendanwaltschaft vertritt ihre Verfahren vor 
Gericht. 

Diese Bestimmung entspricht der geltenden Praxis. 

 §  6 
Bezugsperson 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 4 EG 
JStPO. 

 1 Die zuständigen Behörden beachten den Grundsatz 
der Kontinuität der Bezugsperson. 

 

 
6) SGS 250 

https://bl.clex.ch/data/250/de
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 2 Jugendstrafbehörden  

 §  7 
Jugendanwaltschaft (Art. 6 JStPO7)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 6 EG 
JStPO. 

 1 Untersuchungsbehörde nach Art. 6 JStPO8) ist die 
Jugendanwaltschaft. 

 

 2 Die Jugendanwaltschaft trägt im Rahmen ihres Auf-
trags und im Verbund mit anderen Behörden und 
Fachstellen zur Prävention von Jugendgewalt und 
Jugendkriminalität bei. 

 

 3 Die Jugendanwaltschaft unterstützt die mit dem 
Vollzug beauftragten Personen, Familien und Institu-
tionen bei ihren Bemühungen um die soziale Einglie-
derung der Verurteilten. Sie pflegt den persönlichen 
Kontakt mit den untergebrachten Jugendlichen. 

Der Begriff "Heime" wird mit "Institutionen" ersetzt. 
Damit sind dann sowohl Heime im klassischen 
Sinne, aber auch Massnahmenzentren, Psychiatrien, 
Jugendabteilungen in Gefängnissen oder andere Un-
terbringungsorte gemeint. 

 §  8 
Jugenddienst der Polizei Basel-Landschaft 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 5 EG 
JStPO. 

 1 Die Polizei Basel-Landschaft unterhält einen Ju-
genddienst. 

 

 2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugend-
dienstes der Polizei Basel-Landschaft unterstehen in 
ihrer Tätigkeit gegenüber jugendlichen Angeschuldig-
ten der Weisungsbefugnis der Jugendanwaltschaft 
und den Bestimmungen über das Strafverfahren ge-
gen Jugendliche. 

 

 
7) SR 312.1 
8) SR 312.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
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 3 Im Bereich der Prävention unterstehen diese Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Weisungsbefugnis 
der Jugendanwaltschaft. Ausgenommen sind präven-
tive Tätigkeiten bei aktuellen Gefährdungssituationen 
im Rahmen der Gefahrenabwehr. 

 

 §  9 
Untersuchungsbeauftragte 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 13 EG 
JStPO. Wobei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Sozialbereichs sowie für die Anordnung von 
Haft je eine eigene Bestimmung geschaffen wurde. 

 1 Die Untersuchungsbeauftragten nehmen unter der 
Leitung oder im Auftrag der Jugendanwältinnen und 
Jugendanwälte Untersuchungshandlungen vor. 

Die Formulierung entspricht dem bisherigen § 13 
Abs. 1 EG JStPO. 

 2 Sie können im Rahmen von Piketteinsätzen 
Zwangsmassnahmen anordnen. 

Die Formulierung entspricht dem bisherigen § 13 
Abs. 2 EG JStPO. 

 3 Für die Anordnung von Haft gilt § 13.  

 §  10 
Mitarbeitende des Sozialbereichs 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 13 Abs. 3 
EG JStPO. 

 1 Die Mitarbeitenden des Sozialbereichs wirken bei 
Sozialabklärungen, Sanktionsplanung und -vollzug 
sowie Präventionsaufgaben mit. 

 

 §  11 
Durchführung der Mediation (Art. 17 JStPO9)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 20 EG 
JStPO. 

 1 Die von der Jugendanwaltschaft mit dem Mediati-
onsverfahren nach Art. 17 JStPO10) Beauftragten klä-
ren mit den beschuldigten Jugendlichen, deren ge-
setzlichen Vertretung und den geschädigten Perso-
nen ab, ob ein Mediationsverfahren durchführbar ist. 

 

 
9) SR 312.1 
10) SR 312.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
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 2 Am Mediationsverfahren nehmen die beschuldigten 
Jugendlichen und die geschädigten Personen teil. 
Deren Vertretungen können zum Mediationsverfah-
ren zugelassen werden, wenn es für das Mediations-
verfahren nützlich erscheint. 

 

 3 Kommt im Mediationsverfahren eine Einigung zu-
stande, wird die getroffene Vereinbarung schriftlich 
festgehalten. 

Dieser Absatz wird neu gegliedert. 

 4 Der Vereinbarung müssen durch Unterschrift oder 
auf andere Weise zustimmen: 

Bisher musste die Mediationsvereinbarung immer 
von der gesetzlichen Vertretung unterzeichnet wer-
den. Aufgrund der neuen digitalen Möglichkeiten soll 
zukünftig auch eine auf eine andere Weise dokumen-
tierte Zustimmung der gesetzlichen Vertretung rei-
chen. Die Zustimmung kann neu zum Beispiel wie 
folgt dokumentiert werden: Sprachaufnahme, Akten-
notiz einer mündlichen/telefonischen Besprechung, 
digitale Möglichkeiten usw. 

 a. die beschuldigten Jugendlichen;  

 b. deren gesetzliche Vertretung;  

 c. die geschädigten Personen.  

 5 Die beschuldigten Jugendlichen, deren gesetzliche 
Vertretung, die geschädigten Personen und die Ju-
gendanwaltschaft erhalten je ein Exemplar der Ver-
einbarung. 

Diese Regelung ist heute in § 20 Abs. 3 enthalten. 
Wie im Rechtsverkehr üblich, sollen alle an der Ver-
einbarung Beteiligten sowie deren gesetzliche Ver-
tretung (Eltern, Vormund) ein Exemplar der Verein-
barung erhalten. Die Kenntnis des Inhalts ermöglicht 
den Beteiligten und den Eltern auch, die gestützt auf 
die Mediationsvereinbarung erlassene Einstellungs-
verfügung anzufechten. 
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 §  12 
Mitteilung an andere Behörden (Art. 75 StPO11), § 29 EG StPO12)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 17 EG 
JStPO. 

 1 Jugendanwaltschaft, vormundschaftliche Organe, 
Schulen und andere Stellen der Jugendhilfe unter-
stützen einander und stimmen die Massnahmen ab. 

 

 2 Mitteilungen an Behörden und ausserkantonale 
Amtsstellen sind zulässig, wenn die Informationen 
zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe benötigt 
werden. 

 

 3 Erfolgen Mitteilungen nach Abs. 1, sind die empfan-
genden Behörden und Amtsstellen ihrerseits zur Ge-
heimhaltung zu verpflichten. 

 

 §  13 
Anordnung von Haft 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 13 Abs. 2 
EG JStPO. 

 1 Während den Bürozeiten wird die Haft von der ver-
fahrensleitenden Jugendanwältin oder dem verfah-
rensleitenden Jugendanwalt angeordnet. 

Gemäss § 12 Abs. 2 EG StPO sind die Bürozeiten: 
Arbeitstage 8–12 Uhr und 13.30–18 Uhr. 

 2 Wird die Haft im Rahmen eines Piketteinsatzes an-
geordnet, sind die betroffenen Jugendlichen spätes-
tens am nächstfolgenden Werktag von der verfah-
rensleitenden Jugendanwältin oder vom verfahrens-
leitenden Jugendanwalt persönlich anzuhören. 

Untersuchungsbeauftragte dürfen bei Piketteinsätzen 
Zwangsmassnahmen anordnen (vgl. § 9). 

 §  14 
Benachrichtigung bei vorläufiger Festnahme oder Verhaftung (Art. 27 f. 
JStPO13)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 18 EG 
JStPO. 

 
11) SR 312.0 
12) SGS 250 
13) SR 312.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://bl.clex.ch/data/250/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
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 1 Bei der vorläufigen Festnahme oder Verhaftung von 
Jugendlichen ist umgehend deren gesetzliche Vertre-
tung zu informieren. 

 

 2 Die Benachrichtigung der gesetzlichen Vertretung 
kann später erfolgen, wenn und solange dies die In-
teressen der angeschuldigten Jugendlichen oder der 
Untersuchung erfordern, namentlich bei Verdacht auf 
Beteiligung an den strafbaren Handlungen oder bei 
Kollusionsgefahr. 

Kollusionsgefahr bedeutet, dass der Beschuldigte die 
Beweisaufnahme und die Aufklärung eines Sachver-
halts zu seinen Gunsten beeinflussen könnte, indem 
er Zeugen unter Druck setzt, Beweismittel manipu-
liert oder vernichtet, oder auf andere Weise die 
Wahrheitsfindung stört. 

 3 Gerichte  

 §  15 
Präsidium des Jugendgerichts (Art. 34 Abs. 3 JStPO14)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 15 EG 
JStPO. 

 1 Die Präsidentin oder der Präsident des Jugendge-
richts beurteilt Anklagen im Anschluss an Einspra-
chen gegen Strafbefehle, welche Übertretungen zum 
Gegenstand haben. 

 

 §  16 
Beschwerde- und Berufungsinstanz in Jugendstrafsachen (Art. 7 JStPO15)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 16 EG 
JStPO. 

 1 Beschwerden und Berufungen in Jugendstrafsa-
chen beurteilt die Dreierkammer des Kantonsge-
richts, Abteilung Strafrecht. 

 

 2 Die Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung 
Strafrecht, behandelt Verfahren in Jugendstrafsa-
chen vordringlich. 

 

 4 Vollzug  

 
14) SR 312.1 
15) SR 312.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
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 §  17 
Vollzug der Untersuchungs- und Sicherheitshaft (Art. 28 Abs. 3 JStPO16)) 

Entspricht der bisherigen Bestimmung in § 19 EG 
JStPO. 

 1 Der Vollzug der Untersuchungs- und Sicherheits-
haft kann auch mittels Einweisung in eine geeignete 
Familie oder Institution erfolgen. 

Die Begriffe "Heim" und "Heilanstalt" werden mit "In-
stitution" ersetzt. Damit sind dann sowohl Heime im 
klassischen Sinne, aber auch Massnahmenzentren, 
Psychiatrien, Jugendabteilungen in Gefängnissen 
oder andere Unterbringungsorte gemeint. 

 5 Gebühren Neuer Titel für die Gebühren damit klar ist, dass die 
Gebühren für das ganze Verfahren sowie den Voll-
zug geltend gemacht werden können. 

 §  18 
Gebühren (Art. 416 ff. StPO17); § 6 EG StPO18)) 

Bisher in § 10 EG JStPO. 

 1 Die Jugendanwaltschaft kann für ihre Verrichtungen 
Gebühren bis CHF 20'000.–, ausnahmsweise bis 
CHF 100'000.– erheben. 

 

 6 Schlussbestimmungen  

 §  19 
Übergangsbestimmungen betreffend Zusammenführung der Jugendanwalt-
schaft mit der Staatsanwaltschaft per 1. Januar 2027 

 

 1 Mit der Zusammenführung der Jugendanwaltschaft 
und der Staatsanwaltschaft gelten alle Handlungen, 
Fristen und Entscheide der bisherigen Jugendanwalt-
schaft für die Jugendanwaltschaft als Hauptabteilung 
der Staatsanwaltschaft. 

Für die Betroffenen sollen durch die Umorganisation 
keinerlei Vor- oder Nachteile entstehen. 

 
16) SR 312.1 
17) SR 312.0 
18) SGS 250 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://bl.clex.ch/data/250/de
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 2 Die Amtsperiode der Leitung der Jugendanwalt-
schaft wird von der Zusammenführung der Jugend-
anwaltschaft mit der Staatsanwaltschaft nicht be-
rührt. 

Die Wahl der Leitenden Jugendanwältin bzw. des 
Leitenden Jugendanwalts gilt für die ganze Amtsperi-
ode - auch wenn die Jugendanwaltschaft während ei-
ner laufenden Amtsperiode zu einer Hauptabteilung 
der Staatsanwaltschaft wird. Bei der Wahl ist darauf 
hinzuweisen, dass mit der Zusammenführung mit der 
Staatsanwaltschaft auf diesen Zeitpunkt die Leitung 
der Dienststelle auf diese übergeht. 

 3 Mit der Zusammenführung der Jugendanwaltschaft 
und der Staatsanwaltschaft geht die personelle und 
betriebliche Führung auf die Erste Staatsanwältin 
oder den Ersten Staatsanwalt über. 

Vgl. dazu den neuen § 7 Abs. 2 EG StPO. Die fachli-
che Führung bleibt bei der Leitenden Jugendanwältin 
bzw. beim Leitenden Jugendanwalt (vgl. § 4). 

 II.  

 1. 
Der Erlass SGS 104, Gesetz über die Gewaltentren-
nung vom 23. Juni 1999 (Stand 1. Juli 2023), wird 
wie folgt geändert: 

 

Gesetz über die Gewaltentrennung   

vom 23. Juni 1999   

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft,   

gestützt auf § 51 Absatz 3 der Kantonsverfassung19),   

beschliesst:20)   

§  1 
Gerichte 

  

 
19) GS 29.276, SGS 100 
20) In der Volksabstimmung vom 26. September 1999 angenommen. 

https://bl.clex.ch/data/104/de
https://bl.clex.ch/data/100/de/art51
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1 Mit Ausnahme der Friedensrichterinnen und Frie-
densrichter können dem Landrat nicht angehören:  

  

a. die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Gerichte 
(§ 51 Kantonsverfassung21)); 

  

b. die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber 
(§ 51 Kantonsverfassung22)); 

  

c. die Leiterin oder der Leiter der Gerichtsverwaltung 
und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichtsver-
waltung, die regelmässig an Vorlagen der Gerichte 
an den Landrat mitarbeiten. 

  

§  2 
Beteiligungen 

  

1 Mitglieder der strategischen Führungsorgane von 
Beteiligungen im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 
201723) über die Beteiligungen (PCGG) können dem 
Landrat nicht angehören. 

  

2 Mitglieder der operativen Führungsorgane der stra-
tegisch wichtigen Beteiligung im Sinne des Gesetzes 
vom 15. Juni 201724) über die Beteiligungen (PCGG) 
können dem Landrat nicht angehören. 

  

§  3 
Kantonale Verwaltung 

  

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen 
Verwaltung können dem Landrat nicht angehören, 
wenn sie: 

  

 
21) SGS 100 

22) SGS 100 
23) GS 2017.077, SGS 314 
24) GS 2017.077, SGS 314 

https://bl.clex.ch/data/100/de/art51
https://bl.clex.ch/data/100/de/art51
https://bl.clex.ch/data/314/de/art2
https://bl.clex.ch/data/314/de/art3
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a. dem direkten Weisungsrecht der Direktionsvorste-
herin oder des Direktionsvorstehers unterstehen, 
oder 

  

b. regelmässig an Vorlagen des Regierungsrats an 
den Landrat mitarbeiten. 

  

c. …   

2 Insbesondere können dem Landrat nicht angehö-
ren: 

  

a. die Leiterinnen und Leiter der Dienststellen sowie 
ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

  

b. die Leiterinnen und Leiter, ihre Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter sowie die juristischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Rechtsdienste der kanto-
nalen Verwaltung; 

  

c. die Fachpersonen im Controlling des Regierungs-
rats sowie im Controlling der Direktionen; 

  

d. die Leiterinnen und Leiter der Informations- und 
Kommunikationsdienste der kantonalen Verwaltung 
sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter; 

  

e. die Jugendanwältinnen und Jugendanwälte. e. Aufgehoben. Mit der Zusammenführung der Jugendanwaltschaft 
und Staatsanwaltschaft werden die Jugendanwältin-
nen und Jugendanwälte neu unter § 4 "Besondere 
Behörden" aufgelistet. 

f. …   

§  4 
Besondere Behörden 

  

1 Dem Landrat können nicht angehören:    
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a. die Landschreiberin oder der Landschreiber, die 2. 
Landschreiberin oder der 2. Landschreiber, die Lei-
terin oder der Leiter des Staatsarchivs und die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlaments-
dienste des Landrats (Landeskanzlei, Finanzkon-
trolle, Rechtsdienst von Regierungsrat und Land-
rat); ausgenommen sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Staatsarchivs; 

  

b. die oder der Datenschutzbeauftragte, die Stellver-
treterin oder der Stellvertreter sowie die weiteren 
Fachpersonen der Aufsichtsstelle Datenschutz; 

  

c. die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. c. die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie 
Jugendanwältinnen und Jugendanwälte. 

Mit der Zusammenführung der Jugendanwaltschaft 
und der Staatsanwaltschaft werden die Jugendan-
wältinnen und Jugendanwälte statt unter § 3 neu hier 
aufgelistet. 

§  5 
Wahl zwischen den unvereinbaren Stellen 

  

1 Wer aufgrund der Verfassung oder des Gesetzes 
nicht zugleich Mitglied des Landrats und Mitglied ei-
ner anderen Behörde oder Mitarbeiterin oder Mitar-
beiter der kantonalen Verwaltung sein kann, muss 
sich nach der Wahl für die eine oder die andere 
Funktion entscheiden. 

  

§  6 
Schlussbestimmung 

  

1 Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2003 in Kraft.   

2 Das Gesetz vom 14. Februar 197725) über die Ge-
waltentrennung wird auf diesen Zeitpunkt aufgeho-
ben. 

  

 
25) GS 26.450, SGS 104 
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Anhänge   

1 Vademecum   

 2. 
Der Erlass SGS 150, Gesetz über die Arbeitsverhält-
nisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kan-
tons (Personalgesetz) vom 25. September 1997 
(Stand 1. August 2024), wird wie folgt geändert: 

 

Gesetz über die Arbeitsverhältnisse der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons 

  

(Personalgesetz)   

vom 25. September 1997   

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft,   

gestützt auf § 81 Abs. 1 Bst. b der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 198426), 

  

beschliesst:27)   

1 Allgemeine Bestimmungen   

1.1 Geltungsbereich   

§  1 
Allgemeines 

  

1 Dieses Gesetz ordnet das Arbeitsverhältnis der Mit-
arbeitenden mit Voll- oder Teilpensum: 

  

 
26) SGS 100 
27) In der Volksabstimmung vom 23. November 1997 angenommen. 

https://bl.clex.ch/data/150/de
https://bl.clex.ch/data/100/de/art81
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a. der Direktionen, der Gerichte und der Besonderen 
Behörden; 

  

b. der rechtlich unselbständigen kantonalen Anstalten 
und Regiebetriebe; 

  

c. der öffentlichen Schulen des Kantons und der Ein-
wohnergemeinden. 

  

2 Besondere Behörden sind:   

a. die Landeskanzlei;   

b. die Ombudsstelle;   

c. die Aufsichtsstelle Datenschutz;   

d. die Finanzkontrolle;   

e. die Staatsanwaltschaft.   

3 Vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen 
in anderen Gesetzen. 

  

§  2 
Weitere Unterstellungen 

  

1 Unter Vorbehalt abweichender Regelungen in an-
deren Gesetzen gilt dieses Gesetz auch für: 

  

a. die nebenamtlichen Richterinnen und Richter;   

b. die Inhaberinnen und Inhaber anderer Nebenämter 
des Kantons. 
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2 Für die Mitglieder des Regierungsrates gelten die in 
diesem Gesetz aufgestellten Bestimmungen über die 
Pflicht zur Verschwiegenheit, die Ablehnung von Vor-
teilen, die Ferien, das Lohnwesen, die Haftung und 
den Rechtsschutz. 

  

3 Die Mitglieder des Landrates und die baselland-
schaftliche Vertretung im Ständerat sind diesem Ge-
setz nicht unterstellt. 

  

1.2 Begriffe   

§  3 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Arbeitsverhältnis 

  

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in einem öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis. 

  

2 Auf Antrag der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters 
kann ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis begrün-
det werden. 

  

§  4 
Inhaberinnen und Inhaber von Nebenämtern des Kantons 

  

1 Als Inhaberin oder Inhaber eines kantonalen Ne-
benamtes gilt, wer ohne Begründung eines Arbeits-
verhältnisses, insbesondere als Richterin und Richter 
oder als Mitglied einer nichtparlamentarischen Kom-
mission, mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben be-
traut und auf Amtsperiode gewählt ist. 

  

2 Inhaber von Nebenämtern des Kantons sind auch 
die Organe der Gemeinden in Ausübung kantonaler 
Funktionen. 

  

§  5 
Anstellungsbehörden 
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1 Die Verordnung bezeichnet die zur Anstellung be-
rechtigten Behörden und Instanzen, soweit sie nicht 
durch besondere gesetzliche Bestimmungen gege-
ben sind oder die Wahl durch das Volk, den Landrat 
oder den Regierungsrat vorgesehen ist. 

  

1.3 Personalpolitik   

§  6 
Einheitliche Personalpolitik 

  

1 Der Kanton Basel-Landschaft ist ein Arbeitgeber mit 
einheitlichen personalrechtlichen Anstellungsbedin-
gungen. 

  

2 Die Anstellungsbehörden sind verpflichtet, die ein-
heitlichen personalrechtlichen Anstellungsbedingun-
gen durchzusetzen und sich dabei gegenseitig zu un-
terstützen. 

  

§  7 
Grundsätze der Personalpolitik 

  

1 Der Regierungsrat bestimmt die Personalpolitik, so-
weit sie nicht bereits durch Gesetz und Dekret formu-
liert ist. Sie soll: 

  

a. die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber för-
dern, um die zur Erfüllung der Aufgaben geeigne-
ten Mitarbeitenden zu gewinnen und zu erhalten; 

  

b. den wirtschaftlichen, wirksamen und dem steten 
Wandel der Aufgaben angepassten Personalein-
satz sicherstellen; 

  

c. fortschrittliche Organisationsstrukturen, Führungs- 
und Steuerungsinstrumente ermöglichen; 
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d. für nachhaltig ausgestaltete Anstellungen sorgen 
und das nachhaltige Verhalten fördern; 

  

e. eine offene Information und partizipative Entschei-
dungsfindung gewährleisten; 

  

f. die berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden för-
dern sowie deren Arbeitsfähigkeit und Gesundheit 
schützen; 

  

g. die Vereinbarkeit der beruflichen Tätigkeit mit Fa-
milienpflichten und ausserberuflichen Aktivitäten 
zum Wohl der Gesellschaft unterstützen; 

  

h. die Chancengleichheit für alle gewährleisten;   

i. das Angebot an Ausbildungsplätzen in den Arbeits-
feldern des Kantons und die aktive Zusammenar-
beit mit Ausbildungsinstitutionen fördern; 

  

j. die Beschäftigung und Eingliederung von Erwerbs-
losen und Menschen mit Behinderungen ermögli-
chen und fördern. 

  

2 Der Regierungsrat und das Kantonsgericht wirken 
auf eine einheitliche Personalpolitik hin und unter-
stützen sich dabei gegenseitig. 

  

3 Der Regierungsrat schafft die notwendigen Instru-
mente zur Verwirklichung der Personalpolitik. 

  

§  8 
Umsetzung der Personalpolitik 

  

1 Die Direktionen, die Gerichte und die Besonderen 
Behörden vollziehen die Personalpolitik. 
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1bis Die HR-Beratungen der Direktionen und der Be-
sonderen Behörden sind dem Personalamt zugeord-
net. Die HR-Beratung der Gerichte ist der Gerichts-
verwaltung zugeordnet. 

  

2 Das Personalamt erarbeitet die Grundlagen für die 
Personalpolitik und sorgt mit entsprechenden Wei-
sungen für die einheitliche Anwendung der personal-
rechtlichen Bestimmungen. 

  

3 Die fachliche und organisatorische Führung der Mit-
arbeitenden der HR-Beratungen der Direktionen und 
der Besonderen Behörden, des Dienstleistungszent-
rums Personal sowie des Kompetenzzentrums Per-
sonal liegt in der Verantwortung der Leitung des Per-
sonalamts. 

  

§  9 
Führung der Mitarbeitenden 

  

1 Die Vorgesetzten tragen die Führungsverantwor-
tung für die Mitarbeitenden. 

  

2 Die Mitarbeitenden sowie die Vorgesetzten fordern 
und fördern sich gegenseitig und setzen dabei auf Ei-
genverantwortung. 

  

3 Die Vorgesetzten streben die Delegation von Auf-
gaben, Kompetenzen und Verantwortung an. Sie in-
formieren die Mitarbeitenden frühzeitig und vollstän-
dig über Tatsachen und Vorhaben, die für deren Tä-
tigkeit von Bedeutung sind. 

  

§  9a 
Massnahmen zur Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung 

  

1 Der Kanton ergreift angemessene Massnahmen zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
und sorgt insbesondere dafür: 
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a. den Anteil der Mitarbeitenden mit Behinderungen 
an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden in der kan-
tonalen Verwaltung zu erhöhen; 

  

b. die Beschäftigung von Menschen mit Behinderun-
gen in der kantonalen Verwaltung durch geeignete 
Strategien und Massnahmen zu fördern; 

  

c. die notwendigen Anpassungen der Arbeitsplätze 
vorzunehmen; 

  

d. geeignete Personalentwicklungsmassnahmen an-
zubieten. 

  

2 Der Regierungsrat legt periodisch Zielvorgaben zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
fest, deren Einhaltung durch die Anlaufstelle für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen geprüft 
wird. 

  

1.4 Datenschutz   

§  10 
Erhebung, Aufbewahrung und Vernichtung von Daten 

  

1 Personendaten von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie von Stellenbewerberinnen und Stellenbe-
werbern dürfen bearbeitet werden, soweit sie für die 
Beurteilung der Eignung, der Leistung und des Ver-
haltens für das Arbeitsverhältnis notwendig und ge-
eignet sind. 

  

2 Personendaten sind bei Nichtanstellung zurückzu-
geben oder zu vernichten, wenn die betroffene Per-
son der weiteren Aufbewahrung nicht zustimmt. 

  

§  10a 
Erhebung, Aufbewahrung und Vernichtung von besonderen Personendaten 
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1 Besondere Personendaten von Mitarbeitenden wie 
Daten über Mitarbeitendengespräche, Daten über 
den Gesundheitszustand von Mitarbeitenden, oder 
Daten, die im Zusammenhang mit einem Case-Ma-
nagement verwendet werden, dürfen bearbeitet wer-
den, sofern es für die Erfüllung der gesetzlichen Auf-
gaben notwendig ist. 

  

§  10b 
Personalinformationssystem 

  

1 Das Personalamt betreibt für den Arbeitgeber Ba-
sel-Landschaft ein Personalinformationssystem, das 
der Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz dient. Es 
dient insbesondere: 

  

a. der zentralen Verwaltung der Personaldaten von 
Mitarbeitenden und von Stellenbewerbenden und 
der Bewirtschaftung dieser Daten durch die Direkti-
onen, Gerichte und Besonderen Behörden; 

  

b. der Bearbeitung von Lohndaten, der Durchführung 
von Evaluationen, Budgetsimulationen und der Per-
sonalkostenplanung; 

  

c. der Integration der Datenverwaltung in das System 
für das Finanz- und Rechnungswesen. 

  

2 Im Personalinformationssystem können besonders 
schützenswerte Personendaten gemäss § 10a bear-
beitet werden. 

  

3 Die Personaldienste, das Personalamt, die verant-
wortlichen Vorgesetzten und die für den technischen 
Support verantwortlichen Dienststellen haben Zugriff 
auf das Personalinformationssystem, soweit es für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. 
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4 Das Nähere regelt die Verordnung.   

2 Das Arbeitsverhältnis   

2.1 Begründung   

§  11 
Ausschreibung 

  

1 Offene Stellen sind öffentlich und geschlechtsneut-
ral auszuschreiben. 

  

2 Offene Stellen, die in begründeten Fällen durch bis-
herige Mitarbeitende besetzt werden, befristete An-
stellungen von bis zu 12 Monaten Dauer und integra-
tive Arbeitsstellen müssen nicht ausgeschrieben wer-
den. 

  

§  12 
Voraussetzung der Anstellung 

  

1 Für die Ausübung hoheitlicher Funktionen ist in der 
Regel das Schweizer Bürgerrecht erforderlich. 

  

2 Die Verordnung bezeichnet die hoheitlichen Funkti-
onen und regelt die Ausnahmen vom Erfordernis des 
Schweizer Bürgerrechts. 

  

§  13 
Entstehung des Arbeitsverhältnisses 

  

1 Das Arbeitsverhältnis entsteht durch schriftlichen 
Vertrag, sofern Verfassung oder Gesetz nicht die 
Wahl durch das Volk, den Landrat oder den Regie-
rungsrat vorsehen. 

  

2 Die Verordnung regelt das Verfahren der Anstel-
lung. 
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§  14 
Dauer 

  

1 Das Arbeitsverhältnis ist in der Regel unbefristet. 
Es kann beidseitig gekündigt werden. 

  

2.2 Probezeit   

§  15 
Probezeit 

  

1 Die ersten 3 Monate des Arbeitsverhältnisses gel-
ten als Probezeit; bei Lehrpersonen dauert die Pro-
bezeit 6 Monate. 

  

1 bis Bei einem Stellenwechsel innerhalb der kantona-
len Verwaltung und bei einem befristeten Arbeitsver-
hältnis kann auf das Ansetzen einer Probezeit ver-
zichtet werden. 

  

2 Die Probezeit kann in begründeten Fällen um 
höchstens 3 Monate, bei Lehrpersonen um 6 Monate 
verlängert werden. 

  

3 Während der ersten 2 Monate kann das Arbeitsver-
hältnis beidseitig jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
von 7 Tagen gekündigt werden, danach mit einer 
Kündigungsfrist von 30 Tagen. 

  

4 Für vom Volk, vom Landrat oder vom Regierungsrat 
gewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt keine 
Probezeit. 

  

2.3 Beendigung   

§  16 
Beendigungsarten 

  

1 Das Arbeitsverhältnis endet durch:   
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a. Kündigung;   

b. Ablauf einer befristeten Anstellung;   

c. fristlose Kündigung;   

d. Auflösung in gegenseitigem Einvernehmen;   

e. Arbeitsunfähigkeit infolge Invalidität;   

f. Erreichen der Altersgrenze;   

g. Tod;   

h. Ablauf der Amtsperiode, Entlassung auf Gesuch 
hin und Amtsenthebung. 

  

§  17 
Kündigungsfristen und -termine 

  

1 Die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses nach Ablauf der Probezeit betragen beidseitig: 

  

a. im 1. Anstellungsjahr 1 Monat;   

b. ab dem 2. Anstellungsjahr 3 Monate.   

2 Im Anstellungsvertrag kann eine längere Kündi-
gungsfrist vereinbart werden. 

  

3 Die Kündigung kann jeweils auf Ende eines Mona-
tes, bei Lehrkräften nur auf Ende eines Schulsemes-
ters ausgesprochen werden. 

  

§  18 
Kündigungsform 

  

1 Die Kündigung hat beidseits schriftlich zu erfolgen.   
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§  19 
Ordentliche Kündigung 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das Ar-
beitsverhältnis ohne Grundangabe kündigen. 

  

2 Die Anstellungsbehörde kann das Arbeitsverhältnis 
nach Ablauf der Probezeit kündigen, wenn wesentli-
che Gründe diese Massnahme rechtfertigen. 

  

3 Wesentliche Gründe liegen insbesondere vor:   

a. wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter länger-
fristig oder dauernd an der Aufgabenerfüllung ver-
hindert ist; 

  

b. wenn die Arbeitsstelle aufgehoben oder geänder-
ten organisatorischen oder wirtschaftlichen Gege-
benheiten angepasst wird und die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter die Annahme einer neuen oder 
einer anderen zumutbaren Arbeitsstelle ablehnt 
oder die Zuweisung einer anderen Arbeitsstelle 
nicht möglich ist; 

  

c. wenn Mängel in der Leistung oder im Verhalten 
trotz schriftlicher Verwarnung anhalten oder sich 
wiederholen; 

  

d. wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wichtige 
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen ver-
letzt hat; 

  

e. wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine 
strafbare Handlung begangen hat, die nach Treu 
und Glauben mit der korrekten Aufgabenerfüllung 
nicht vereinbar ist. 

  

4 Die Verordnung regelt das Verfahren über die 
schriftliche Verwarnung. 
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5 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die 
Anstellungsbehörde ist unzulässig, wenn sie im Zu-
sammenhang steht: 

  

a. mit der ordnungsgemässen Aufgabenerfüllung und 
Durchsetzung gesetzlicher oder behördlicher Er-
lasse, oder 

  

b. mit der Tätigkeit als Interessenvertreterin oder Inte-
ressenvertreter des Personals. 

  

§  20 
Fristlose Kündigung 

  

1 Das Arbeitsverhältnis kann aus wichtigen Gründen 
beidseitig jederzeit ohne Einhaltung von Fristen ge-
kündigt werden. 

  

2 Als wichtiger Grund gilt jeder Umstand, bei dessen 
Vorhandensein nach Treu und Glauben die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist. 

  

3 ...   

§  20a 
Folgen einer unrechtmässigen Kündigung 

  

1 Erweist sich eine ausgesprochene Kündigung als 
unrechtmässig, ist der betroffenen Person eine 
gleichwertige Arbeitsstelle anzubieten. 

  

2 Besteht keine Möglichkeit einer gleichwertigen Ar-
beitsstelle oder lehnt die Mitarbeiterin oder der Mitar-
beiter die angebotene gleichwertige Arbeitsstelle ab, 
wird das Arbeitsverhältnis auf den nächstmöglichen 
Kündigungstermin aufgelöst. 
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3 Kann keine gleichwertige Arbeitsstelle durch den 
Arbeitgeber gefunden werden, kann eine Entschädi-
gung in der Höhe von maximal 3 Monatslöhnen zu-
gesprochen werden. 

  

4 Die Verordnung regelt das Verfahren.   

§  21 
Arbeitsunfähigkeit bei Invalidität 

  

1 Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Anspruch auf 
eine Invalidenrente. 

  

2 Bei der Zusprechung einer Invalidenrente aufgrund 
einer Teilinvalidität kann ein neues Arbeitsverhältnis 
begründet werden. 

  

§  22 
… 

  

§  23 
Erreichen der Altersgrenze 

  

1 Das Arbeitsverhältnis endet grundsätzlich am letz-
ten Tag des Monates, in dem die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das 65. Altersjahr vollendet haben. 

  

2 Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseitigen Ein-
vernehmen über die Altersgrenze hinaus bis höchs-
tens zur Vollendung des 70. Altersjahres verlängert 
werden. 

  

3 Lehrkräfte können durch die Anstellungsbehörde 
verpflichtet werden, das Schulsemester zu vollenden, 
in dem sie die Altersgrenze erreichen. 

  

4 Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rah-
men befristeter Arbeitsverhältnisse beschäftigt wer-
den, gilt keine Altersgrenze. 
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5 Im Falle einer Teilpensionierung darf die Summe 
des Teilpensionierungs- und des Beschäftigungs-
grads nicht höher als 100 % sein. 

  

§  24 
Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen 

  

1 Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseitigen Ein-
vernehmen beendigt werden. 

  

§  25 
Abgangsentschädigung 

  

1 Es kann eine Abgangsentschädigung zugespro-
chen werden: 

  

a. wenn das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Ein-
vernehmen aufgelöst wird; 

  

b. wenn die Zuweisung einer anderen Arbeitsstelle 
gemäss § 19 Abs. 3 Bst. b nicht möglich ist. 

  

2 Die Anstellungsbehörde kann eine Abgangsent-
schädigung von maximal 6 Monatslöhnen, der Regie-
rungsrat und das Kantonsgericht auf Antrag der An-
stellungsbehörde von maximal 12 Monatslöhnen zu-
sprechen. 

  

§  25a 
… 

  

§  25b 
Härtefallmassnahmen 

  

1 Die Anstellungsbehörde kann Mitarbeitenden, die 
aufgrund einer Kündigung nach § 19 Abs. 3 Bst. b 
dieses Gesetzes unverschuldet unzumutbare Folgen 
erleiden, einmalig eine Härtefallleistung gewähren. 
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2 Das Nähere regelt die Verordnung.   

§  26 
Kündigung zur Unzeit 

  

1 Die Bestimmungen des Obligationenrechts über die 
Kündigung zur Unzeit sind nach Ablauf der Probezeit 
sinngemäss anzuwenden. Im Falle unverschuldeter 
Krankheit oder unverschuldeten Unfalls beträgt die 
Sperrfrist jedoch im 1. Anstellungsjahr 90 Tage, da-
nach 180 Tage. 

  

3 Rechte und Pflichten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

  

3.1 Rechte   

§  27 
Schutz der Persönlichkeit 

  

1 Der Kanton achtet und schützt die Würde und Per-
sönlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

  

2 Er schützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor An-
griffen, die im Zusammenhang mit ihrer Aufgabener-
füllung stehen. 

  

§  28 
Gesundheitsschutz 

  

1 Der Kanton trifft zum Schutze der Gesundheit sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Verhü-
tung von Berufsunfällen und -krankheiten alle Mass-
nahmen, die nach der Erfahrung notwendig, nach 
dem Stand der Technik möglich und den betriebli-
chen Verhältnissen angemessen sind. 
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2 Er bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre 
Arbeit aufgrund einer Behinderung nicht weiter ausü-
ben können, eine ihren Fähigkeiten entsprechende 
Beschäftigung bei der gleichen Direktion an, soweit 
dies mit verhältnismässigen Massnahmen möglich 
ist. 

  

3 Die Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses 
gemäss Abs. 2 gilt als unverhältnismässig, wenn die 
Interessen an der Neuanstellung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Behinderungen in einem Missver-
hältnis stehen, insbesondere: 

  

a. zum wirtschaftlichen Aufwand für die Direktion;   

b. zum Aufwand für zusätzliche betriebliche Abläufe.   

4 Das Nähere regelt die Verordnung.   

§  29 
Lohngleichheit 

  

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei ver-
gleichbarer Ausbildung und Erfahrung Anspruch auf 
gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit. 

  

§  30 
Lohnwesen 

  

1 Das Dekret regelt die Gestaltung und Handhabung 
des Lohnsystems, insbesondere: 

  

a. die Formen des Lohnes;   

b. die Sozialleistungen;   

c. das Ausmass einer Anpassung von Löhnen, Zula-
gen und Renten an die Kosten der Lebenshaltung; 
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d. die Lohnbestandteile, bei deren Festsetzung die 
Zahl der Dienstjahre zu berücksichtigen ist; 

  

e. die Einführung allfälliger Leistungskomponenten;   

f. die periodische Überprüfung des Lohnsystems.   

§  31 
Auslagen, Schadenersatz 

  

1 Die Verordnung regelt:   

a. den Ersatz der den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern mit der Ausübung der Tätigkeit entstehenden 
Auslagen; 

  

b. den Ersatz von Schaden, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Ausübung 
der Tätigkeit erleiden. 

  

§  32 
Ferien, Urlaub, Schwangerschaft, Mutterschaft, Vaterschaft, Adoption, Öf-
fentlichkeitsdienst, Krankheit, Unfall 

  

1 Das Dekret regelt den Ferienanspruch.   

2 Die Verordnung regelt:   

a. den Anspruch auf Lohnzahlung bei Krankheit und 
Unfall, obligatorischem Militär-, Zivilschutz- und Zi-
vildienst, Dienst im Rahmen anderer öffentlichen 
Aufgaben und bei humanitären Einsätzen; 

  

b. den Anspruch der Mitarbeiterinnen auf bezahlten 
Urlaub vor und nach der Geburt; 

  

c. den Anspruch auf bezahlten und unbezahlten Ur-
laub; 
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d. die Anzahl der einzelnen freien Arbeitstage.   

§  33 
Wohnsitzfreiheit 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihren 
Wohnsitz frei wählen. 

  

2 Wenn die Tätigkeit es erfordert, kann die Anstel-
lungsbehörde Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern für 
die Dauer des Arbeitsverhältnisses: 

  

a. zur Wohnsitznahme an einem bestimmten Ort oder 
in einem bestimmten Gebiet oder 

  

b. zum Bezug einer Dienstwohnung verpflichten.   

§  34 
Arbeitszeugnis 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten auf 
Verlangen ein Zwischenzeugnis. 

  

2 Sie haben Anspruch auf ein Austrittzeugnis, das 
sich über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses 
sowie über ihre Leistung und ihr Verhalten aus-
spricht. Auf Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitar-
beiters hat sich das Zeugnis auf Angaben über die 
Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses zu beschrän-
ken. 

  

§  35 
Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen, Kostenersatz 

  

1 Der Kanton gewährt Mitarbeitenden Rechtsschutz, 
wenn gegen sie von Dritten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit für den Kanton ein gerichtliches Ver-
fahren angehoben wird. 
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2 Mitarbeitende, die sich veranlasst sehen, gegen je-
manden wegen Vorkommnissen im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit beim Kanton gerichtlich vorzuge-
hen, können beim Kanton um Rechtsschutz ersu-
chen. 

  

3 Der Regierungsrat und bei den Mitarbeitenden der 
Gerichte die Geschäftsleitung des Kantonsgerichts 
entscheiden über die Art und den Umfang des 
Rechtsschutzes. 

  

4 Der Regierungsrat bzw. die Geschäftsleitung des 
Kantonsgerichts kann von den betroffenen Mitarbei-
tenden je nach Ausgang des gerichtlichen Verfah-
rens voll oder teilweise Ersatz für seine Leistungen 
fordern bzw. die Kosten nachträglich voll, teilweise 
oder nicht übernehmen. 

  

3.2 Pflichten   

§  36 
Grundsatz 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur per-
sönlichen Arbeitsleistung verpflichtet. 

  

2 Sie haben die ihnen übertragenen Aufgaben 
freundlich, gewissenhaft und wirtschaftlich auszufüh-
ren und dabei die Interessen des Kantons zu wah-
ren. 

  

§  37 
Ablehnung von Vorteilen 

  

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es verboten, 
Geschenke oder andere Vorteile, die im Zusammen-
hang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, für sich oder 
für andere zu fordern, anzunehmen oder sich ver-
sprechen zu lassen. 
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2 Von diesem Verbot ausgenommen ist die Annahme 
von Geschenken von geringem Wert sowie von wis-
senschaftlichen und kulturellen Auszeichnungen. 

  

§  38 
Pflicht zur Verschwiegenheit 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Ver-
schwiegenheit über Angelegenheiten verpflichtet, so-
weit an der Geheimhaltung ein überwiegendes öf-
fentliches oder privates Interesse besteht oder wenn 
eine besondere Vorschrift dies vorsieht. 

  

2 Diese Verpflichtung bleibt nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses bestehen. 

  

3 Keine Geheimhaltungspflicht besteht in Fällen, in 
denen die Gesetzgebung die Aussage- oder Publika-
tionspflicht vorsieht. 

  

4 Die Verordnung kann Ausnahmen im Zusammen-
hang mit dem Informationsanspruch der Öffentlich-
keit vorsehen. 

  

§  38a 
Meldung von Missständen 

  

1 Mitarbeitende sind berechtigt, der kantonalen Om-
budsperson Missstände zu melden. 

  

2 Eine Meldung an die Öffentlichkeit ist nur zulässig, 
wenn die Ombudsperson nach Eingang einer Mel-
dung nicht tätig wird und sie in gutem Glauben sowie 
im öffentlichen Interesse erfolgt. 

  

3 Zulässige Meldungen verstossen nicht gegen die 
Verschwiegenheitspflicht gemäss § 38 und stellen 
keine Amtsgeheimnisverletzung im Sinne von 
Art. 320 Strafgesetzbuch dar. 
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4 Mitarbeitende dürfen aufgrund von zulässigen Mel-
dungen im Anstellungsverhältnis weder direkt noch 
indirekt benachteiligt werden. 

  

5 Das Nähere regelt der Regierungsrat.   

§  39 
Arbeitszeit 

  

1 Das Dekret legt die Arbeitsdauer gemäss einer Zeit-
einheit fest. 

  

2 Die Verordnung legt die zeitliche Einteilung der Ar-
beitszeit fest. 

  

3 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können im 
Rahmen der Zumutbarkeit vorübergehend über die 
ordentliche und die vereinbarte Arbeitszeit hinaus in 
Anspruch genommen werden, wenn es der Arbeits-
anfall erfordert. Überstunden müssen in der Regel 
kompensiert werden. Die Einzelheiten regelt die Ver-
ordnung. 

  

§  40 
Vorübergehende Zuweisung von anderer Arbeit, Verlegung des Arbeitsortes 

  

1 Die Vorgesetzten können Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern vorübergehend eine ihren Fähigkeiten ent-
sprechende Arbeit zuweisen, auch wenn eine solche 
nicht zu ihren unmittelbaren Aufgaben gemäss Ar-
beitsverhältnis gehört. 

  

2 Die Vorgesetzten oder die Anstellungsbehörde kön-
nen aus organisatorischen oder wirtschaftlichen 
Gründen vorübergehend den Einsatz einer Mitarbei-
terin oder eines Mitarbeiters an einem andern als 
dem angestammten Arbeitsort anordnen. 
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3 Führt eine vorübergehende Verlegung des Arbeit-
sortes zu Mehraufwendungen, so haben die Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeiter Anspruch auf Ausgleich. 

  

§  41 
Nebenbeschäftigungen 

  

1 Nebenbeschäftigungen dürfen die Aufgabenerfül-
lung nicht nachteilig beeinflussen. 

  

2 Die Ausübung einer entgeltlichen Nebenbeschäfti-
gung bedarf einer Bewilligung. Die Inhaberinnen und 
Inhaber der kantonalen Nebenämter unterliegen die-
ser Bewilligungspflicht nicht. 

  

3 Die Bewilligung darf nur verweigert werden:   

a. wenn Haupt- und Nebenbeschäftigung mehr als 
ein Vollpensum ergeben; 

  

b. wenn die Nebenbeschäftigung die Aufgabenerfül-
lung beeinträchtigt; 

  

c. wenn die Nebenbeschäftigung den Arbeitgeber 
oder die Arbeitgeberin direkt konkurrenziert. 

  

4 Das Nähere regelt die Verordnung.   

§  42 
Öffentliche Ämter 

  

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen zur 
Übernahme eines öffentlichen Amtes eine Bewilli-
gung. 

  

2 Die Bewilligung kann mit Auflagen zur Kompensa-
tion beanspruchter Arbeitszeit oder zur Abgabe von 
Nebeneinnahmen verbunden werden. 
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3 Das Nähere regelt die Verordnung.   

§  43 
Vertrauensärztliche Untersuchung 

  

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in begrün-
deten Fällen verpflichtet werden, sich einer vertrau-
ensärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 

  

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Vorsor-
geeinrichtung. 

  

§  44 
Ausstandspflicht 

  

1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Verfü-
gung oder einen Entscheid zu treffen oder vorzube-
reiten oder als Mitglied einer Behörde zu amten ha-
ben, treten in den Ausstand: 

  

a. wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse 
haben; 

  

b. wenn sie aus andern von der Verordnung bezeich-
neten Gründen, namentlich wegen Verwandtschaft, 
in der Sache befangen sein könnten. 

  

2 Sie überweisen in diesen Fällen die Angelegenhei-
ten ihren Vorgesetzten. 

  

3 In Zweifelsfällen ist der Entscheid der Vorgesetzten 
einzuholen. 

  

3.3 Aus-, Fort- und Weiterbildung   

§  45 
Ausbildung 
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1 Ausbildung umfasst alle grundlegenden Massnah-
men zur Erlernung eines Berufes im Rahmen einer 
Tätigkeit beim Kanton. 

  

2 …   

3 Der Kanton stellt Ausbildungsplätze zur Verfügung.   

§  46 
… 

  

§  46a 
Personalentwicklung 

  

1 Der Kanton fördert im Rahmen seiner Bedürfnisse 
als Arbeitgeber mit geeigneten Massnahmen eine 
nachhaltige Personalentwicklung. 

  

2 Personalentwicklung umfasst alle Massnahmen, 
welche Mitarbeitende befähigen, die mit ihrer gegen-
wärtigen oder zukünftigen Funktion verbundenen 
Aufgaben zu erfüllen. 

  

3 Personalentwicklungsmassnahmen können von 
den vorgesetzten Stellen angeordnet werden 

  

4 Das Nähere regelt der Regierungsrat.   

§  47 
… 

  

§  48 
Arbeitsverpflichtung und Kostentragung 

  

1 Mit der Bewilligung von Aus- und nicht angeordne-
ten Personalentwicklungsmassnahmen können wahl-
weise oder kumulativ eine befristete Verpflichtung 
zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses und die 
Pflicht zur Kostentragung verbunden werden. 
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4 Mitspracherecht   

§  49 
Grundsatz 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Mit-
spracherecht in allen sie betreffenden Fragen. Sie 
nehmen dieses Recht durch die Personalverbände, 
durch Betriebskommissionen und persönlich wahr. 

  

2 Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat das 
Recht, zu Fragen der Gestaltung ihrer bzw. seiner 
Tätigkeit und des Arbeitsplatzes Stellung zu nehmen. 

  

3 Zur Wahrung ihrer Rechtsansprüche gegenüber 
dem Kanton können sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vertreten lassen. 

  

4 Das Petitionsrecht der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Personalverbände ist gewährleistet. 

  

§  50 
Personalverbände 

  

1 Die Personalverbände mit mindestens 250 diesem 
Gesetz unterstellten Mitgliedern bilden eine Arbeits-
gemeinschaft, die sich selbst konstituiert. 

  

2 Die Arbeitsgemeinschaft ist Bindeglied zwischen 
den Personalverbänden und dem Regierungsrat. 

  

3 Die Arbeitsgemeinschaft hat das Recht, zu allen 
Entwürfen personalrechtlicher Erlasse Stellung zu 
nehmen. 

  

4 Die Arbeitsgemeinschaft hat das Recht, dem Regie-
rungsrat Anträge über Erlass und Vollzug solcher 
Bestimmungen zu stellen. 
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§  51 
Betriebskommission 

  

1 Der Regierungsrat kann für bestimmte Organisati-
onsbereiche Betriebskommissionen schaffen, welche 
die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
betrieblichen und organisatorischen Fragen wahren. 

  

§  52 
Mitarbeit 

  

1 Soweit es die betrieblichen Verhältnisse erlauben, 
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während 
der Arbeitszeit in den Betriebskommissionen, in der 
Arbeitsgemeinschaft oder den Personalverbänden 
mitarbeiten. 

  

2 Einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter darf in-
folge einer Tätigkeit in einer Betriebskommission, in 
der Arbeitsgemeinschaft oder in einem Personalver-
band kein Nachteil erwachsen. 

  

5 Versicherungswesen und Haftung   

§  53 
Sozialversicherungen 

  

1 …   

2 …   

3 Der Regierungsrat kann zur Absicherung der Fol-
gen von Krankheit und Unfall Kollektivversicherun-
gen abschliessen. 

  

§  54 
Andere Versicherungen 

  



- 42 -  
 
 

 

Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

1 Die Verordnung legt die Personalkategorien fest, für 
welche eine Berufshaftpflichtversicherung und für 
welche eine Kautionsversicherung abzuschliessen 
ist. 

  

2 Der Kanton kann eine kollektive Kautions- und Haft-
pflichtversicherung abschliessen. 

  

§  55 
Haftung 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haften dem 
Kanton und Dritten nach den Bestimmungen der 
Kantonsverfassung28) und des Haftungsgesetzes 
vom 24. April 200829). 

  

2 Der Kanton haftet den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern nach den Bestimmungen der Kantonsverfas-
sung und des Haftungsgesetzes. 

  

3 Das Verfahren für die Geltendmachung von Forde-
rungen gegen den Kanton richtet sich nach den 
§§ 71 und 72 dieses Gesetzes. 

  

6 Bestimmungen für auf Amtsperiode Ge-
wählte 

  

§  56 
Dauer des Arbeitsverhältnisses 

  

1 Für vom Volk, vom Landrat oder vom Regierungsrat 
gewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspricht 
die Dauer des Arbeitsverhältnisses der Dauer der je-
weiligen Amtsperiode. 

  

 
28) SGS 100 
29) SGS 105 

https://bl.clex.ch/data/100/de
https://bl.clex.ch/data/105/de
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2 Das Arbeitsverhältnis der auf Amtsperiode Gewähl-
ten endet mit dem Tage des Ablaufes der Amtsperi-
ode. 

  

§  57 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

  

1 Die auf Amtsperiode Gewählten können auf ihr Ge-
such hin auch während der Amtsperiode mit einer 
Frist von 6 Monaten auf das Ende eines Monats ent-
lassen werden. 

  

2 Die Disziplinarbehörde kann dem Entlassungsge-
such auf eine kürzere Frist entsprechen. 

  

3 Gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann 
im Falle der Nichtwiederwahl eine Abgangsentschä-
digung ausgerichtet werden. 

  

4 Das Nähere regelt das Dekret.   

§  58 
Kündigung durch den Kanton 

  

1 Der Kanton kann das Arbeitsverhältnis mit einer auf 
Amtsperiode gewählten Mitarbeiterin bzw. mit einem 
auf Amtsperiode gewählten Mitarbeiter kündigen: 

  

a. wenn vorgeschriebene Wählbarkeitserfordernisse 
nicht mehr erfüllt sind; 

  

b. wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter länger-
fristig oder dauernd an der Aufgabenerfüllung ver-
hindert ist. 

  

2 Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate auf Ende ei-
nes Monats. 
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3 Für die Zuständigkeit zur Anordnung der Kündigung 
sowie für das Beschwerderecht gelten die 
§§ 60 Abs. 1 und 72 sinngemäss. 

  

§  59 
Disziplinarverfahren 

  

1 Besteht gegenüber einer auf Amtsperiode gewähl-
ten Person oder der Inhaberin bzw. dem Inhaber ei-
nes Nebenamtes des Kantons der Verdacht eines 
Disziplinartatbestandes, so hat die Disziplinarbe-
hörde von Amtes wegen ein Disziplinarverfahren zu 
eröffnen. 

  

2 Die Disziplinarbehörde kann ein Disziplinarverfah-
ren auch auf Antrag der auf Amtsperiode gewählten 
Person bzw. der Inhaberin oder des Inhabers eines 
Nebenamtes eröffnen. 

  

3 Sind seit dem Vorfall 5 Jahre verflossen, so kann 
kein Disziplinarverfahren mehr eingeleitet werden. 

  

4 Das Nähere regelt das Dekret.   

§  60 
Disziplinarbehörden 

  

1 Disziplinarbehörden sind:   
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a. der Landrat gegenüber den Präsidentinnen und 
Präsidenten sowie Richterinnen und Richtern des 
Kantonsgerichts, den Mitgliedern der Fachkommis-
sion Aufsicht Staatsanwaltschaft und Jugendan-
waltschaft, den Vorsteherinnen bzw. Vorstehern 
der Besonderen Behörden sowie den Leitenden 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten; 

a. der Landrat gegenüber den Präsidentinnen und 
Präsidenten sowie Richterinnen und Richtern des 
Kantonsgerichts, den Mitgliedern der Fachkommis-
sion Aufsicht Staatsanwaltschaft und Jugendan-
waltschaftüber die Staatsanwaltschaft, den Vorste-
herinnen bzw. Vorstehern der Besonderen Behör-
den sowie, den Leitenden Staatsanwältinnen und 
den Leitenden Staatsanwälten sowie der Leitenden 
Jugendanwältin bzw. dem Leitenden Jugendan-
walt; 

Im Rahmen der Zusammenführung der Jugendan-
waltschaft mit der Staatsanwaltschaft erhält die 
Fachkommission einen neuen Namen. 
 
Mit den Besonderen Behörden ist gemäss § 1 Abs. 2 
auch die Staatsanwaltschaft gemeint. Als Vorstehe-
rinnen der Staatsanwaltschaft müssen die Ersten 
Staatsanwältinnen nicht genannt werden, wohl aber 
die Leitende Jugendanwältin bzw. der Leitende Ju-
gendanwalt, welche bzw. welcher nicht (mehr) Vor-
steherin bzw. Vorsteher einer Behörde ist. 

b. die Geschäftsleitung des Kantonsgerichts gegen-
über den Präsidentinnen und Präsidenten, Richte-
rinnen und Richtern der erstinstanzlichen Gerichte 
und den Friedensrichterinnen und Friedensrichtern; 

  

c. der Regierungsrat gegenüber den Notarinnen und 
Notaren der Gemeinden sowie gegenüber allen an-
deren nicht in den Bst. a–c genannten Inhaberin-
nen und Inhabern von Nebenämtern des Kantons. 

  

2 Ersatzpersonen der in Abs. 1 genannten Amtsinha-
berinnen und Amtsinhaber sind diesen gleichgestellt. 

  

3 Die Disziplinarbehörde kann eine spezielle Untersu-
chungskommission mit der Untersuchung beauftra-
gen. 

  

§  61 
Disziplinartatbestände 

  

1 Disziplinartatbestände sind:   

a. grobe Verletzung der Amtspflicht;   

b. schuldhaftes, mit den Amtspflichten nicht zu ver-
einbarendes Verhalten ausser Amt. 

  



- 46 -  
 
 

 

Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

§  62 
Disziplinarmassnahmen 

  

1 Die Disziplinarmassnahmen sind:   

a. schriftlicher Verweis;   

b. Amtsenthebung.   

7 Bestimmungen über die kantonalen Neben-
ämter 

  

§  63 
Ausschreibung 

  

1 Nebenämter können ohne Ausschreibung besetzt 
werden. 

  

§  64 
Wahl 

  

1 Inhaberinnen und Inhaber von Nebenämtern wer-
den durch Volk, Landrat oder Regierungsrat auf 
Amtsperiode gewählt. 

  

§  65 
Vergütung, Auslagen, Schadenersatz 

  

1 Das Dekret regelt die Vergütung.   

2 Die Verordnung regelt den Auslagen- und den 
Schadenersatz. 

  

§  66 
Übrige Leistungen 

  

1 Die Leistungen des Kantons bei Ferien, Schwan-
gerschaft, Mutterschaft, Vaterschaft, Adoption, Öf-
fentlichkeitsdienst, Krankheit und Unfall sind mit der 
Vergütung abgegolten. Vorbehalten bleibt Abs. 2. 
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2 Für Richterinnen und Richter regelt die Verordnung 
die Leistungen des Kantons bei Schwangerschaft, 
Mutterschaft, Vaterschaft, Adoption, Öffentlichkeits-
dienst, Krankheit und Unfall. Kein Leistungsanspruch 
besteht bei Krankheit, Unfall oder Öffentlichkeits-
dienst von weniger als 30 Tagen. 

  

§  67 
Rücktritt und Altergrenze 

  

1 Die Inhaberin oder der Inhaber eines Nebenamtes 
kann jederzeit von ihrem bzw. seinem Amt zurücktre-
ten. 

  

2 ...   

§  68 
Entlassung durch den Kanton 

  

1 Der Kanton kann die Inhaberin oder den Inhaber ei-
nes Nebenamtes während der Amtsperiode entlas-
sen: 

  

a. wenn vorgeschriebene Wählbarkeitserfordernisse 
nicht mehr erfüllt sind; 

  

b. wenn die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber län-
gerfristig oder dauernd an der Ausübung des Am-
tes verhindert ist; 

  

c. wenn das Amt aufgehoben wird.   

2 Organe der Gemeinden verlieren ihre kantonalen 
Funktionen nur bei Aufgabe oder Verlust des Ge-
meindeamtes. 

  

§  69 
Ansprüche bei Ausscheiden aus dem Amt 
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1 Mit dem Ausscheiden aus dem Amt erlischt der An-
spruch auf Leistungen des Kantons. 

  

8 Rechtspflege   

§  70 
Anhörung 

  

1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vor Erlass 
einer sie belastenden Verfügung anzuhören. 

  

2 Wenn ein sofortiger Entscheid im öffentlichen Inte-
resse notwendig ist, kann er vorläufig gefällt werden. 
Die Anhörung ist sobald wie möglich nachzuholen. 

  

§  71 
Beschwerde gegen Verfügungen der Anstellungsbehörde 

  

1 Innert 10 Tagen kann Beschwerde erhoben wer-
den: 

  

a. beim Regierungsrat gegen Verfügungen der ver-
waltungsinternen Anstellungsbehörde sowie der 
Schulleitungen der kantonalen Schulen als Anstel-
lungsbehörde, unter Vorbehalt von Abs. 2; 

  

a.bis beim Schulrat der kommunalen Schulen bzw. 
beim Gemeinderat, sofern sich die Einwohnerge-
meinde für ein Führungsmodell mit Schulrat ent-
schieden hat, gegen Verfügungen der Schulleitung 
als Anstellungsbehörde; 

  

b. beim Kantonsgericht gegen Verfügungen der ge-
richtlichen Anstellungsbehörde, der Aufsichtsstelle 
Datenschutz, der Finanzkontrolle und der Ombuds-
person. 
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2 Die Anfechtbarkeit von Verfügungen des Regie-
rungsrates als Anstellungsbehörde richtet sich nach 
der Verwaltungsprozessordnung (VPO)30). 

  

3 Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von 
§ 20 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Ba-
sel-Landschaft vom 13. Juni 198831) kostenlos. 

  

4 Eine Beschwerde gegen die Kündigung eines öf-
fentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisses hat 
keine aufschiebende Wirkung. 

  

§  72 
Beschwerde gegen Entscheide der Disziplinarbehörde 

  

1 Entscheide der Disziplinarbehörde können durch 
Beschwerde angefochten werden. 

  

2 Beschwerdeinstanz ist die Abteilung Verfassungs- 
und Verwaltungsrecht des Kantonsgerichts. Sie beur-
teilt: 

  

a. Disziplinarentscheide des Landrates und des Re-
gierungsrates; 

  

b. Disziplinarentscheide der Geschäftsleitung Ge-
richte. 

  

3 Für das Verfahren vor dem Kantonsgericht sind die 
Bestimmungen der Verwaltungsprozessordnung 
(VPO)32) sinngemäss anwendbar. 

  

9 Übergangsbestimmungen   

 
30) SGS 271 
31) SGS 175 
32) SGS 271 

https://bl.clex.ch/data/271/de
https://bl.clex.ch/data/175/de/art20
https://bl.clex.ch/data/271/de
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§  73 
Amtsperiode 

  

1 Die neue, vierjährige Amtsperiode beginnt am 1. 
April 1998. 

  

§  74 
Disziplinarwesen 

  

1 Laufende Disziplinarverfahren sind gemäss den 
Bestimmungen des Beamtengesetzes vom 
5. Juni 197833) abzuschliessen. 

  

10 Änderungsbestimmungen   

§  75 
Änderung bisherigen Rechts 

  

1 Folgende Gesetze werden geändert:   

a. Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches: 
Das Gesetz vom 30. Mai 191134) über die Einfüh-
rung des Zivilgesetzbuches wird wie folgt geän-
dert: ...35) 

  

b. Gesetz betreffend die Amtsvormundschaft: Das 
Gesetz vom 19. Juni 196136) betreffend die Amts-
vormundschaft wird wie folgt geändert: ...37) 

  

c. Gesetz über die Jugendstrafrechtspflege: Das Ge-
setz vom 1. Dezember 198038) über die Jugend-
strafrechtspflege wird wie folgt geändert: ...39) 

  

 
33) GS 26.784 

34) GS 16.104, SGS 211 
35) GS 32.1024 
36) GS 21.746, SGS 214 

37) GS 32.1024 
38) GS 27.672, SGS 242 
39) GS 32.1024 
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d. Gesetz über die Verfassungs- und Verwaltungs-
prozessordnung: Das Gesetz vom 16. Dezember 
199340) über die Verfassungs- und Verwaltungspro-
zessordnung wird wie folgt geändert: ...41) 

  

e. Polizeigesetz: Das Polizeigesetz vom 28. Novem-
ber 199642) wird wie folgt geändert: ...43) 

  

f. Schulgesetz: Das Schulgesetz vom 26. April 
197944) wird wie folgt geändert: ...45) 

  

g. Gesetz über die Berufsbildung: Das Gesetz vom 
10. Juni 198546) über die Berufsbildung wird wie 
folgt geändert: ...47) 

  

h. Gesetz über die Kinder- und Erziehungsheime: 
Das Gesetz vom 24. September 195148) über die 
Kinder- und Erziehungsheime wird wie folgt geän-
dert: ...49) 

  

i. Spitalgesetz vom 24. Juni 1976: Das Spitalgesetz 
vom 24. Juni 197650) wird wie folgt geändert: ...51) 

  

 
40) GS 31.847, SGS 271 
41) GS 32.1025 
42) GS 32.778, SGS 700 

43) GS 32.1025 
44) GS 27.169, SGS 640 
45) GS 32.1025 

46) GS 29.124, SGS 681 
47) GS 32.1028 
48) GS 20.352, SGS 855 

49) GS 32.1028 
50) GS 26.187, SGS 930 
51) GS 32.1029 



- 52 -  
 
 

 

Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

j. Gesetz betreffend die Organisation der richterlichen 
Behörden (Gerichtsverfassungsgesetz): Das Ge-
setz vom 30. Oktober 194152) betreffend die Orga-
nisation der richterlichen Behörden (Gerichtsverfas-
sungsgesetz) wird wie folgt geändert: ...53) 

  

k. Gesetz über den Schutz von Personendaten (Da-
tenschutzgesetz): Das Gesetz vom 7. März 199154) 
über den Schutz von Personendaten (Datenschutz-
gesetz) wird wie folgt geändert: ...55) 

  

11 Schlussbestimmungen   

§  76 
Aufhebung bisherigen Rechts 

  

1 Das Gesetz über den öffentlichen Dienst (Beamten-
gesetz) vom 5. Juni 197856) wird aufgehoben. 

  

§  76a 
… 

  

§  77 
Inkrafttreten 

  

1 Das Gesetz unterliegt der Volksabstimmung und 
tritt durch Beschluss des Regierungsrates in Kraft57). 

  

Anhänge   

1 Vademecum   

 
52) GS 18.672, SGS 170 
53) GS 32.1030 
54) GS 30.625, SGS 162 

55) GS 32.1031 
56) GS 26.784, SGS 150 
57) Vom Regierungsrat am 9. Dezember 1997 auf den 1. April 1998 in Kraft gesetzt. 
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 3. 
Der Erlass SGS 250, Einführungsgesetz zur Schwei-
zerischen Strafprozessordnung (EG StPO) vom 
12. März 2009 (Stand 1. Januar 2022), wird wie folgt 
geändert: 

 

Einführungsgesetz zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung 

  

(EG StPO)   

vom 12. März 2009   

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:58) 

  

1 Allgemeine Bestimmungen   

§  1 
Gegenstand 

  

1 Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Schweizeri-
schen Strafprozessordnung (StPO59)). 

  

§  2 
Widerhandlungen gegen das kantonale Strafrecht 

  

1 Die Bestimmungen der StPO60) gelten auch für Ver-
fahren betreffend Widerhandlungen gegen das kan-
tonale Strafrecht. 

  

2 Vorbehalten bleiben besondere Verfahrensvor-
schriften. 

  

2 Staatsanwaltschaft   

 
58) In der Volksabstimmung vom 17. Mai 2009 angenommen. 
59) SR 312.0 
60) SR 312.0 

https://bl.clex.ch/data/250/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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§  3 
Unabhängigkeit 

§  3 Aufgehoben. Diese Bestimmung wiederholt das Bundesrecht vgl. 
Art. 4 Abs. 1 StPO. Eine Wiederholung von Bundes-
recht im kantonalen Recht ist gesetzestechnisch ver-
pönt. 

1 Die Staatsanwaltschaft ist in der Rechtsanwendung 
unabhängig und allein Recht und Gerechtigkeit ver-
pflichtet (Art. 4 Abs. 1 StPO61)). 

  

§  4 
Aufsicht 

  

1 Der Regierungsrat übt die Aufsicht über die Staats-
anwaltschaft aus. 

  

2 Der Regierungsrat kann der Staatsanwaltschaft ver-
bindliche Weisungen über die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben erteilen. 

  

3 In ihren Entscheidungen im Einzelfall über die Eröff-
nung, die Durchführung und den Abschluss von Ver-
fahren sowie für die Vertretung der Anklage vor Ge-
richt und die Ergreifung von Rechtsmitteln untersteht 
die Staatsanwaltschaft keinen Weisungen. 

3 In ihren Entscheidungen im Einzelfall über die Eröff-
nung, die Durchführung und den Abschluss von Ver-
fahren sowie für die Vertretung der Anklage vor Ge-
richt und die Ergreifung von Rechtsmitteln untersteht 
die Staatsanwaltschaft keinen Weisungen. 

Dies gilt für die Strafverfolgung sowie für die Berei-
che Prävention und Vollzug der Jugendanwaltschaft. 

§  5 
Fachkommission 

  

 
61) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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1 Der Regierungsrat übt die Aufsicht unter Beizug ei-
ner Fachkommission aus. 

1 Der Regierungsrat übt die Aufsicht über die Straf-
verfolgung unter Beizug einer Fachkommission aus. 

Betreffend der Aufsicht über die Jugendanwaltschaft 
ist die Fachkommission für den Regierungsrat nur im 
Bereich der Strafverfolgung beratend tätig. (Die Re-
gelung entspricht dem bisherigen § 9 EG JStPO). 
Die Bereiche Vollzug und Prävention der Jugendan-
waltschaft unterstehen weiterhin der Aufsicht des Re-
gierungsrats ohne Beizug der beratende Fachkom-
mission.  
 
Die Landratsvorlage 2010-159 führte damals zur Auf-
sicht in § 9 EG JStPO aus: "Diese Bestimmung ver-
weist auf § 5 des EG StPO und die dort geregelte 
Fachkommission, welche den Regierungsrat bei sei-
ner Aufsichtsfunktion bezüglich der Strafverfolgung 
unterstützt. Bei der Wahl der Mitglieder wird darauf 
zu achten sein, dass der Aspekt "Jugendstrafrecht" 
ausreichend abgedeckt ist. Die Bereiche Vollzug und 
Prävention unterstehen der Aufsicht des Regierungs-
rates ohne Beizug der Fachkommission. Inhalt bzw. 
Umfang der regierungsrätlichen Aufsicht gestaltet 
sich je nach Aufgabenbereich unterschiedlich. Bei 
der Strafverfolgung wird sie sich - entsprechend der 
oben (§ 7) [Hinweis: Die Unabhängigkeit wird neu in 
das Einführungsgesetz zur StPO überführt] statuier-
ten Unabhängigkeit der Jugendanwaltschaft in der 
Verfahrensführung im Einzelfall - nebst administrati-
ven Belangen auf die allgemeine Amtsführung be-
schränken, ausserhalb des Justizverfahrens, insbe-
sondere im Bereich Prävention, ist die Aufsichtsbe-
fugnis umfassender." 

2 Die Fachkommission besteht aus 3 Mitgliedern und 
1 Aktuarin oder 1 Aktuar. Mindestens 1 Mitglied ist 
Präsidentin oder Präsident eines basellandschaftli-
chen Gerichts. Die Mitglieder müssen ausgewiesene 
Fachleute im Bereich Strafprozessrecht und Straf-
recht sein. Die Fachkommission bestimmt das Aktua-
riat. 
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3 Der Landrat wählt die Mitglieder der Fachkommis-
sion. Das Kantonsgericht hat ein Vorschlagsrecht für 
das gerichtliche Mitglied der Fachkommission. Nicht 
wählbar sind Mitglieder der basellandschaftlichen 
Strafverfolgungsbehörden sowie Parteivertreter, die 
vor den Strafbehörden des Kantons Basel-Land-
schaft auftreten oder basellandschaftliche Fälle vor 
dem Bundesgericht vertreten. 

  

4 Die Fachkommission führt im Auftrag des Regie-
rungsrats oder von sich aus Inspektionen durch. Die 
Mitglieder der Fachkommission können bei der 
Staatsanwaltschaft Auskünfte verlangen und Einsicht 
in die Akten nehmen. Sie unterstehen dem Amtsge-
heimnis. 

  

5 …   

§  5a 
Inspektionsbericht der Fachkommission 

  

1 Die Fachkommission erstattet dem Regierungsrat 
gestützt auf die Inspektion, in deren Rahmen die 
Staatsanwaltschaft anzuhören ist, einen Inspektions-
bericht und kann ihm Anträge für Massnahmen stel-
len. 

  

§  5b 
Entscheid durch den Regierungsrat 

  

1 Der Regierungsrat beschliesst gestützt auf den In-
spektionsbericht über die Anträge der Fachkommis-
sion. 

  

2 Er leitet seine Beschlüsse zusammen mit dem In-
spektionsbericht der Fachkommission an die Justiz- 
und Sicherheitskommission weiter. 
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3 Die Beschlüsse des Regierungsrats und der In-
spektionsbericht der Fachkommission sind ab dem 
Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den Regie-
rungsrat zu veröffentlichen. Der Inspektionsbericht ist 
in jedem Fall spätestens nach Ablauf von 3 Monaten 
seit seiner Einreichung beim Regierungsrat durch 
diesen zu veröffentlichen. 

  

§  5c 
Stellungnahme der Justiz- und Sicherheitskommission 

  

1 Die Justiz- und Sicherheitskommission nimmt zu-
handen des Landrats Stellung zum Bericht der Fach-
kommission und zu den Beschlüssen des Regie-
rungsrats. 

  

§  5d 
Bericht über die Umsetzung 

  

1 Der Regierungsrat berichtet der Fachkommission 
und der Justiz- und Sicherheitskommission über die 
Umsetzung der beschlossenen Massnahmen. 

  

§  6 
Gebühren 

  

1 Die Staatsanwaltschaft kann für ihre Verrichtungen 
Gebühren bis CHF 60'000.–, ausnahmsweise bis 
CHF 500'000.– erheben. 

  

2 Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Ar-
beitsaufwand. 

  

3 Der Regierungsrat erlässt einen Gebührentarif.   

§  7 
Leitung 
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1 Die Staatsanwaltschaft wird von der Ersten Staats-
anwältin oder vom Ersten Staatsanwalt geleitet. 

  

2 Die Erste Staatsanwältin oder der Erste Staatsan-
walt hat insbesondere die folgenden Aufgaben: 

2 Die Erste Staatsanwältin oder der Erste Staatsan-
walt hat insbesondere die folgenden Aufgaben: 

 

a. Sie oder er ist für die personelle, betriebliche und 
fachliche Führung der Staatsanwaltschaft und für 
eine koordinierte Weiterbildung der Mitarbeitenden 
verantwortlich. 

a. Sie oder er ist für die personelle, betriebliche  und 
fachlichebetriebliche Führung der Staatsanwalt-
schaft und für eine koordinierte Weiterbildung der 
Mitarbeitenden verantwortlich. 

Die Jugendanwaltschaft unterliegt neu in personeller 
und betrieblicher Hinsicht der umfassenden Aufsicht 
und Weisungsgewalt der Ersten Staatsanwältin oder 
des Ersten Staatsanwalts. 

 abis. Sie oder er ist – mit Ausnahme des Aufgabenbe-
reichs der Jugendanwaltschaft – für die fachliche 
Führung verantwortlich. 

Im fachlichen Bereich bleibt die Jugendanwaltschaft 
unabhängig.  
 
Die Erste Staatsanwältin oder der Erste Staatsanwalt 
ist nur für die fachliche Arbeit (konkrete Fallbearbei-
tung) der Strafverfolgung bei Erwachsenen verant-
wortlich und nur in diesem Bereich befugt, Weisun-
gen zu erlassen. Für die Strafverfolgung bei Kindern 
und Jugendlichen soll auch nach der Zusammenle-
gung allein die Leitung der Jugendanwaltschaft fach-
lich verantwortlich und weisungsberechtigt sein. Dies 
wird hiermit im Gesetz ausdrücklich verankert. 
 
Der Ersten Staatsanwältin bzw. dem Ersten Staats-
anwalt soll es jedoch möglich sein, auch bei der Ju-
gendanwaltschaft zu kontrollieren, ob die Fälle innert 
angemessener Frist bearbeitet werden. Dies kann 
sie bzw. er zum Beispiel mittels einer Fallkon-
trolle/Terminkontrolle durchführen. Damit kann sie 
bzw. er eine Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzö-
gerung in konkreten Fällen ausschliessen. 

b. Sie oder er vertritt die Staatsanwaltschaft nach 
aussen. 

b. Sie oder er vertritt die Staatsanwaltschaft nach 
aussen; in Belangen der Jugendanwaltschaft wird 
diese beigezogen. 

Mit dem Beizug der Jugendanwaltschaft wird die In-
formation der Öffentlichkeit aus erster Hand von der 
Jugendanwaltschaft beibehalten. 
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c. Sie oder er ist für die Qualitätssicherung verant-
wortlich. 

  

d. Sie oder er führt in ausgewählten Fällen die Straf-
untersuchung und erhebt Anklage beim Gericht. 

d. Sie oder er führt in ausgewählten Fällen im Er-
wachsenenstrafrecht die Strafuntersuchung und er-
hebt Anklage beim Gericht. 

Dies Pflicht zur Übernahme von Fällen soll nicht für 
die Fälle der Jugendanwaltschaft gelten. Im Jugend-
strafrecht gilt das Bezugspersonenprinzip, wonach 
ein Täter immer von der gleichen Person in ihrer kri-
minellen Laufbahn begleitet wird. Jedes neue Delikt - 
unabhängig von der schwere der Straftat - ist von der 
gleichen Bezugsperson zu begleiten. Zudem soll die 
Jugendanwaltschaft fachlich unabhängig bleiben. 

§  8 
Grundzüge der Organisation 

§  8 Aufgehoben. Auf diese Bestimmung zur Organisation kann ver-
zichtet werden, da eine gesetzliche Grundlage nur 
für wichtige und grundlegende Bestimmungen erfor-
derlich ist. Abschliessend wird darauf hingewiesen, 
dass der Regierungsrat ohnehin gemäss § 13 eine 
Dienstordnung erlässt. Dort ist die Organisation mit 
der genauen Gliederung ersichtlich. 

1 Die Staatsanwaltschaft gliedert sich in Hauptabtei-
lungen, die von Leitenden Staatsanwältinnen und 
Leitenden Staatsanwälten geführt werden. 

  

2 Jede Hauptabteilung ist für eine oder mehrere De-
liktsgruppen zuständig. 

  

3 Die Leitenden Staatsanwälte und die Leitenden 
Staatsanwältinnen bilden zusammen mit der Ersten 
Staatsanwältin oder dem Ersten Staatsanwalt die 
Geschäftsleitung. 

  

§  9 
Geschäftsleitung der Staatsanwaltschaft 

§  9 Aufgehoben. Auf diese Bestimmung zur Organisation kann ver-
zichtet werden, da eine gesetzliche Grundlage nur 
für wichtige und grundlegende Bestimmungen erfor-
derlich ist. 
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1 Die Geschäftsleitung stellt die Information und Ko-
ordination innerhalb der Staatsanwaltschaft sicher. 

  

2 Die Geschäftsleitung unterstützt den Ersten Staats-
anwalt oder die Erste Staatsanwältin bei der Erfül-
lung seiner beziehungsweise ihrer Aufgaben. 

  

3 In der Dienstordnung können der Geschäftsleitung 
weitere Aufgaben übertragen werden. 

  

§  10 
Zuständigkeit für Wahlen und Anstellungen 

 Der Einfachheit und Klarheit halber soll die Bestim-
mung für die Wahl und Anstellung der Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte und der neu zu der Staats-
anwaltschaft gehörenden Jugendanwältinnen und 
Jugendanwälte gleich lauten. Diese Bestimmung 
wurde deshalb so abgeändert, dass sie mit § 11 EG 
JStPO übereinstimmt, der bisher für die Wahl und 
Anstellung der Leitenden Jugendanwältin oder des 
Leitenden Jugendanwalts sowie der weiteren Ju-
gendanwältinnen und Jugendanwälte galt. Da die Ju-
gendanwälte neu auch zur Staatsanwaltschaft gehö-
ren und diese Bestimmung daher auch für sie gilt, 
kann § 11 EG JStPO aufgehoben werden. 

1 Der Landrat wählt auf Vorschlag des Regierungs-
rats den Ersten Staatsanwalt oder die Erste Staats-
anwältin sowie einzeln die Leitenden Staatsanwältin-
nen und die Leitenden Staatsanwälte. Der Landrat ist 
an die Vorschläge des Regierungsrats gebunden. 

1 Der Landrat wählt auf verbindlichen Vorschlag des 
Regierungsrats den Ersten Staatsanwalt oder die 
Erste Staatsanwältin sowie einzeln die Leitenden 
Staatsanwältinnen und die Leitenden Staatsanwälte. 
Der Landrat ist an die Vorschläge des Regierungs-
rats gebunden.: 

 

 a. die Erste Staatsanwältin oder den Ersten Staatsan-
walt; 

 

 b. einzeln die Leitenden Staatsanwältinnen und die 
Leitenden Staatsanwälte; 
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 c. die Leitende Jugendanwältin oder den Leitenden 
Jugendanwalt. 

 

2 Der Landrat bestimmt auf Vorschlag des Regie-
rungsrats die Anzahl der Leitenden Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte und der weiteren ordentlichen 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

2 Aufgehoben. Absatz 2, der bisher festlegte, dass der Landrat auf 
Vorschlag des Regierungsrats die Anzahl der Leiten-
den Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und der 
weiteren ordentlichen Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte bestimmt, wird aufgehoben. Ohnehin handelt 
es sich dabei um eine einzigartige Bestimmung. Für 
keine andere Dienststelle gibt es auf Gesetzes- oder 
Dekretsstufe eine Fixierung der Anzahl Stellen. Die 
Anzahl der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte soll 
neu - wie in der ganzen Verwaltung - über das 
Budget gesteuert werden und nicht über einen Land-
ratsbeschluss. Gleichzeitig muss das Dekret zum 
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafpro-
zessordnung (Dekret EG StPO) aufgehoben werden, 
welches gestützt auf diese Bestimmung die Anzahl 
der Staatsanwälte festlegt. 

3 Der Regierungsrat stellt die weiteren Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte an. Er kann für die Dauer 
der Behandlung einzelner Fälle eine ausserordentli-
che Staatsanwältin oder einen ausserordentlichen 
Staatsanwalt anstellen. 

3 Der Regierungsrat stellt die weiteren Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte an. Er kann für sowie die 
Dauer der Behandlung einzelner Fälle eine ausseror-
dentliche Staatsanwältin oder einen ausserordentli-
chen Staatsanwalt anstellenweiteren Jugendanwäl-
tinnen und Jugendanwälte an. 

 

 3bis Der Regierungsrat kann für die Dauer der Be-
handlung einzelner Fälle ausserordentliche Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte sowie ausserordentli-
che Jugendanwältinnen und Jugendanwälte anstel-
len. 

 

4 Die Staatsanwaltschaft stellt die weiteren Mitarbei-
tenden der Staatsanwaltschaft an. 

  

§  11 
Voraussetzungen für Wahlen und Anstellungen 
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1 Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte müssen 
über eine abgeschlossene rechtswissenschaftliche 
Ausbildung verfügen. 

1 Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Ju-
gendanwältinnen und Jugendanwälte müssen über 
eine abgeschlossene rechtswissenschaftliche Ausbil-
dung verfügen. 

 

2 In Ausnahmefällen kann bei gleichwertiger, fachbe-
zogener Ausbildung oder bei langjähriger Tätigkeit in 
der Strafverfolgung vom Erfordernis der abgeschlos-
senen rechtswissenschaftlichen Ausbildung abgese-
hen werden. 

  

§  12 
Untersuchungsbeauftragte 

  

1 Die Untersuchungsbeauftragten sind befugt, unter 
der Leitung oder im Auftrag der Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte Untersuchungshandlungen vorzu-
nehmen. 

  

2 Untersuchungsbeauftragte haben im Pikettdienst 
ausserhalb der Bürozeiten (Arbeitstage 8–12 Uhr 
und 13.30–18 Uhr) die Kompetenz, Zwangsmass-
nahmen anzuordnen beziehungsweise dem Zwangs-
massnahmengericht Haft zu beantragen und die Pi-
kettfälle vor diesem zu vertreten. 

  

§  12a 
Strafbefehle durch Untersuchungsbeauftragte 

  

1 Die Erste Staatsanwältin oder der Erste Staatsan-
walt kann Untersuchungsbeauftragte, welche die Vo-
raussetzungen von § 11 erfüllen, ermächtigen, Straf-
befehle in Übertretungsstrafsachen zu erlassen. 

  

§  13 
Dienstordnung 

  

1 Der Regierungsrat erlässt die Dienstordnung der 
Staatsanwaltschaft. 
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§  13a 
Datenschutzberatung 

  

1 Die Staatsanwaltschaft bezeichnet eine Daten-
schutzberaterin oder einen Datenschutzberater. 

  

2 Sie oder er:   

a. berät und unterstützt bei der Bearbeitung von Per-
sonendaten, 

  

b. nimmt Datenschutz-Folgenabschätzungen vor 
(§ 11a Informations- und Datenschutzgesetz, 
IDG62)) und 

  

c. arbeitet mit der Aufsichtsstelle Datenschutz (§ 35 
IDG) zusammen. 

  

3 Gerichte in Strafsachen: sachliche Zustän-
digkeit 

  

§  14 
Erstinstanzliches Gericht und Zwangsmassnahmengericht 

  

1 Als erstinstanzliches Gericht beurteilt:   

a. das Präsidium des Strafgerichts Straftaten, für wel-
che die Staatsanwaltschaft: 

  

1. eine Geldstrafe oder   

2. …   

3. eine Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder   

4. eine Busse bis zu CHF 1'000'000.– oder   

 
62) SGS 162 

https://bl.clex.ch/data/162/de/art11a
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5. eine Massnahme, ausgenommen solche nach den 
Art. 59 und 64 des Schweizerischen Strafgesetz-
buchs63) (Art. 19 StPO64)), oder 

  

6. den Widerruf einer früheren bedingten Strafe oder 
die Rückversetzung in den Strafvollzug beantragt 
und die gesamte Strafdauer zusammen mit der 
neuen Strafe insgesamt höchstens 18 Monate Frei-
heitsstrafe oder 540 Tagessätze Geldstrafe beträgt 
oder 

  

7. die Rückversetzung in den Vollzug einer Mass-
nahme gemäss Ziff. 5 hiervor beantragt. 

  

b. die Dreierkammer des Strafgerichts Straftaten, für 
welche die Staatsanwaltschaft: 

  

1. eine Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr und bis zu 
5 Jahren oder 

  

2. eine Busse von CHF 1'000'001.– bis 2'500'000.– 
oder 

  

3. eine Massnahme, ausgenommen eine Verwahrung 
nach Art. 64 des Schweizerischen Strafgesetz-
buchs65), oder 

  

4. den Widerruf einer früheren bedingten Strafe oder 
die Rückversetzung in den Strafvollzug beantragt 
und die gesamte Strafdauer zusammen mit der 
neuen Strafe insgesamt höchstens 7 Jahre und 6 
Monate Freiheitsstrafe beträgt oder 

  

5. die Rückversetzung in den Vollzug einer Mass-
nahme gemäss Ziff. 3 hiervor beantragt. 

  

 
63) SR 311.0 
64) SR 312.0 
65) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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c. die Fünferkammer des Strafgerichts alle übrigen 
Straftaten. 

  

2 Geht das Strafgerichtspräsidium oder die Dreier-
kammer des Strafgerichts in einem ihm überwiese-
nen Fall davon aus, dass eine Strafe oder Mass-
nahme ausgesprochen werden sollte, die über dem 
Antrag der Staatsanwaltschaft liegt und seine Zu-
ständigkeit überschreitet, weist es den Fall an die 
Dreier- respektive an die Fünferkammer. Unter-
schreitet die Dreier- oder Fünferkammer seine Zu-
ständigkeitslimiten, findet keine Überweisung an die 
Dreierkammer respektive das Präsidium statt. 

  

3 Verbindungsstrafen und zusätzliche Übertretungs-
strafen verändern die Zuständigkeiten nicht. 

  

4 Das Zwangsmassnahmengericht nimmt folgende 
Aufgaben wahr: 

  

a. Aufgaben gemäss Art. 18 StPO66);   

b. weitere durch Gesetz übertragene Aufgaben.   

§  15 
Berufungsgericht, Beschwerdeinstanz 

  

1 Als Berufungsgericht beurteilt:   
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a. die Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung 
Strafrecht, Übertretungen sowie Verbrechen und 
Vergehen, für welche eine Massnahme nach den 
Art. 59–63 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs 
(StGB)67), eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren, 
eine Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit, eine Busse 
oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten 
Sanktionen, ein Freiheitsentzug bis zu 3 Jahren, 
eine Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit oder eine 
Busse beantragt wird; 

  

b. die Fünferkammer des Kantonsgerichts, Abteilung 
Strafrecht, alle anderen Verbrechen und Vergehen. 

  

2 Die Funktion der Beschwerdeinstanz übt die Dreier-
kammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, 
aus. 

  

4 Rechtshilfe   

4.1 Nationale Rechtshilfe   

§  16 
Straftaten des kantonalen Rechts 

  

1 Unter Vorbehalt des Gegenrechts wird Rechtshilfe 
auch für Straftaten des kantonalen Rechts geleistet. 

  

4.2 Internationale Rechtshilfe: Stellvertre-
tende Strafvollstreckung 

  

§  17 
Zuständigkeit 
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1 Die Zuständigkeit für die Vollstreckbarerklärung von 
ausländischen Strafentscheiden gemäss den Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG)68) bestimmt sich 
nach § 14. 

  

2 Betrifft der ausländische Strafentscheid ein Kind 
oder eine jugendliche Person, richtet sich die Zustän-
digkeit für die Vollstreckbarerklärung nach den Best-
immungen der Jugendstrafrechtspflege. 

  

§  18 
Verfahren 

  

1 Das Verfahren auf Vollstreckbarerklärung wird in 
der Regel schriftlich durchgeführt. 

  

§  19 
Rechtsmittel 

  

1 Gegen den Entscheid über die Vollstreckbarerklä-
rung ist die Berufung zulässig. 

  

2 Für die sachliche Zuständigkeit gilt § 15.   

§  20 
Benutzung einer Anstalt durch das Ausland 

  

1 Zuständige Behörde für die Bewilligung der Benut-
zung einer vom Kanton Basel-Landschaft geführten 
Anstalt durch das Ausland gemäss Art. 99 des Bun-
desgesetzes über internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen (IRSG)69) ist die Sicherheitsdirektion. 

  

5 Besondere Bestimmungen   
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§  20a 
Rechtsbeistand im Übertretungsstrafverfahren (Art. 127 Abs. 5 StPO) 

  

1 Die beschuldigte Person kann im Übertretungsstraf-
verfahren jede handlungsfähige, gut beleumundete 
und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand 
bestellen. 

  

§  20b 
Zeugeneinvernahmen durch die Polizei Basel-Landschaft (Art. 142 Abs. 2 
StPO) 

  

1 Die Staatsanwaltschaft beauftragt im Einzelfall na-
mentlich bezeichnete Angehörige der Polizei Basel-
Landschaft mit der Durchführung von Zeugeneinver-
nahmen. 

  

§  21 
Ausserprozessualer Schutz von Beweispersonen (Art. 156 StPO70)) 

  

1 Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens 
ist die Verfahrensleitung zuständig für anderweitige 
Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 156 StPO71). 

  

2 Die zu schützenden Personen können insbeson-
dere mit einer Legende im Sinne von Art. 288 Abs. 1 
StPO72) und den dafür notwendigen Urkunden aus-
gestattet werden. 

  

§  22 
Belohnungen für die Mithilfe der Öffentlichkeit (Art. 211 StPO73)) 

  

1 Die Verfahrensleitung oder die Polizei können Be-
lohnungen für die Mithilfe der Öffentlichkeit bei der 
Fahndung aussetzen. 
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2 Belohnungen von mehr als CHF 10'000.– müssen 
genehmigt werden: 

  

a. bei Aussetzung durch die Polizei von der Sicher-
heitsdirektion; 

  

b. bei Aussetzung durch die Staatsanwaltschaft durch 
den Regierungsrat; 

  

c. bei Aussetzung durch ein Gericht vom Präsidium 
des Kantonsgerichts. 

  

§  22a 
Vorgehen der Polizei Basel-Landschaft bei vorläufiger Festnahme 
(Art. 219 Abs. 5 StPO74)) 

  

1 Für die Anordnung einer länger als 3-stündigen 
Festhaltung aufgrund einer Übertretung ist jedes Ka-
dermitglied der Polizei Basel-Landschaft zuständig. 

  

6 Vollzug von Untersuchungs- und Sicher-
heitshaft 

  

§  23 
Vollzug der Haft (Art. 235 Abs. 5 StPO75)) 

  

1 Untersuchungshaft wird in den kantonalen Gefäng-
nissen vollzogen. Ausnahmsweise und für längstens 
7 Tage können verhaftete Personen auf einem Poli-
zeiposten untergebracht werden. 
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2 Wenn Gründe aus dem Strafverfahren (namentlich 
Kollusionsgefahr) oder dem Vollzug und der Betreu-
ung (namentlich besondere Gefährlichkeit oder be-
sondere Anforderungen an die Betreuung) dies erfor-
dern, können sie in geeigneten Institutionen aus-
serhalb des Kantons platziert werden. 

  

3 Auf Antrag der verhafteten Person und wenn nicht 
wichtige Gründe des Verfahrens entgegenstehen, 
kann die Verfahrensleitung verfügen, dass die Unter-
suchungs- und Sicherheitshaft in einer geeigneten 
Straf- oder Massnahmeanstalt vollzogen wird. Bei 
Verlegungen in Massnahmeanstalten holt die Staats-
anwaltschaft vor ihrem Entscheid das Einverständnis 
des Präsidiums des in der Hauptsache zuständigen 
Gerichts ein. 

  

4 Personen, die sich gemäss Absatz 1 in einer Straf- 
oder Massnahmeanstalt befinden, unterstehen wei-
terhin den Bestimmungen über die Untersuchungs-
haft und, soweit sich aus ihrer Stellung als Untersu-
chungsgefangene nichts anderes ergibt, auch dem 
jeweiligen Anstaltsreglement. 

  

5 Der Regierungsrat erlässt Vorschriften über den 
Vollzug der Untersuchungs- und Sicherheitshaft. 

  

§  24 
Gefangenenbetreuung 

  

1 Die Sicherheitsdirektion sorgt für die Betreuung der 
verhafteten Personen durch geeignete Personen 
oder Behörden. Diese können im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit jederzeit frei und unbeaufsichtigt mit den ver-
hafteten Personen verkehren; sie orientieren die Ver-
fahrensleitung über das Betreuungsverhältnis. 
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2 Die Verfahrensleitung kann Einschränkungen in der 
Betreuung anordnen, wenn durch den Verkehr ver-
hafteter Personen mit betreuenden Personen Kollusi-
ons-, Fluchthilfe- oder Fortsetzungsgefahr droht. 

  

§  25 
Medizinische Versorgung (Art. 234 Abs. 2 StPO76)) 

  

1 Die Sicherheitsdirektion sorgt für die medizinische 
Versorgung der verhafteten Personen. 

  

2 Reicht die im Bezirksgefängnis oder auf dem Poli-
zeiposten mögliche Versorgung nicht aus, verlegt die 
Verfahrensleitung die verhaftete Person in Abspra-
che mit der Sicherheitsdirektion in eine geeignete 
Einrichtung. 

  

3 Kann die Hafterstehungsfähigkeit auch mit Mass-
nahmen nach Abs. 1 und 2 nicht gewährleistet wer-
den, ordnet die Verfahrensleitung die Haftentlassung 
an. 

  

§  26 
Vorzeitiger Massnahmenvollzug (Art. 236 Abs. 3 StPO77)) 

  

1 Der vorzeitige Massnahmenvollzug nach den Best-
immungen des Schweizerischen Strafgesetzbuchs78) 
sowie der Schweizerischen Strafprozessordnung79) 
erfolgt in Absprache mit der Vollzugsbehörde. Die 
Verfahrensleitung übermittelt ihr bei Bedarf die erfor-
derlichen Akten. 

  

7 Strafanzeige, Meldung von Strafurteilen, 
Schutz von Berufsgeheimnissen 
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§  27 
Pflicht zur Anzeige (Art. 302 Abs. 2 StPO80)) 

  

1 Die Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
kantonalen und kommunalen Behörden sind in ihrem 
Zuständigkeitsbereich verpflichtet, konkrete Anzei-
chen, die auf eine strafbare Handlung oder deren Tä-
terschaft hindeuten, der Staatsanwaltschaft mitzutei-
len. Erfolgt die Mitteilung an ein Polizeiorgan, leitet 
es diese unverzüglich an die Staatsanwaltschaft wei-
ter. 

  

2 Von der Anzeigepflicht sind ausgenommen:   

a. Personen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht 
gemäss Art. 168, 169, 172 oder 173 StPO81) zu-
steht; 

  

b. Personen, deren amtliche Tätigkeit ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zu einer an der Straftat betei-
ligten oder von ihr betroffenen Person voraussetzt; 

  

c. Inhaberinnen und Inhaber von Mandaten des Kin-
des- und Erwachsenenschutzes über die ange-
schuldigte Person, Mitglieder und Mitarbeitende der 
Behörden des Kindes- und Erwachsenenschutzes 
sowie Mitarbeitende der Berufsbeistandschaft; 

  

d. im Rahmen von Mandaten gemäss Buchstabe c 
beigezogene Hilfspersonen. 

  

3 Bei Übertretungen können die Mitglieder, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Behörden von einer An-
zeige absehen, wenn das Verschulden der Täter-
schaft besonders gering ist und die Folgen der Tat 
unbedeutend sind. 
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§  28 
Mitwirkung von Verwaltungsbehörden 

  

1 Erstattet eine Verwaltungsbehörde Anzeige, so hat 
sie, soweit möglich zuvor, in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich alle Beweise zu erheben und zu sichern, bei 
denen Gefahr im Verzug ist. 

  

2 Die Staatsanwaltschaft klärt den Sachverhalt in Zu-
sammenarbeit mit der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde ab. 

  

3 Wenn die Verwaltungsbehörde erklärt, sich am Ver-
fahren beteiligen zu wollen, kann sie Beweismass-
nahmen beantragen und erhält vor Abschluss der 
Untersuchung Gelegenheit, sich zum Ergebnis zu 
äussern. 

  

4 Im Anklage- und Gerichtsverfahren kommen der 
Verwaltungsbehörde dieselben Informationsrechte zu 
wie der Privatklägerschaft. Allfällige Mitwirkungs- und 
Antragsrechte nimmt sie über die Staatsanwaltschaft 
wahr. 

  

§  29 
Meldung von Strafverfahren und Strafurteilen an weitere Behörden (Art. 75 
StPO82)) 

  

1 Die Strafbehörden informieren andere Behörden 
über hängige oder abgeschlossene Strafverfahren, 
soweit diese die Information zur Erfüllung einer ge-
setzlichen Aufgabe benötigen. 

  

2 Die verfahrenserledigende Strafbehörde stellt das 
Dispositiv des rechtskräftigen Urteils oder Entscheids 
der allfälligen Anstellungs-, Aufsichts- oder Bewilli-
gungsbehörde zu, wenn: 
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a. es zum Schutz von Personen, die in einem Erzie-
hungs-, Betreuungs- oder Arbeitsverhältnis zu der 
verurteilten Person stehen oder auf andere Weise 
von dieser abhängig sind, erforderlich ist und eine 
strafbare Handlung gegen die körperliche oder se-
xuelle Integrität vorliegt; 

  

b. die verurteilte Person eine Unterrichts-, Erzie-
hungs- oder Betreuungstätigkeit gegenüber Min-
derjährigen ausübt und eine strafbare Handlung 
gemäss Art. 197 Ziff. 1 StGB83) oder im Bereich 
Kinderpornografie gemäss Art. 197 Ziff. 3 und 3bis 
StGB verübt wurde, sofern ein schwerwiegender 
Fall vorliegt; 

  

c. bereits eine Meldung gemäss § 30 erfolgt ist.   

3 Bei rechtskräftiger Verfahrenseinstellung oder ei-
nem rechtskräftigen Freispruch erfolgt eine Meldung 
nur, wenn: 

  

a. die Voraussetzungen gemäss Abs. 2 Bst. a erfüllt 
sind und das Schutzinteresse gemäss dieser Be-
stimmung die rechtlich geschützten Interessen der 
entlasteten Person überwiegt, oder 

  

b. im Fall von Abs. 2 Bst. c.   

4 Jedem Empfänger und jeder Empfängerin der Mel-
dung ist es untersagt, diese Informationen an unbe-
rechtigte Dritte weiterzugeben. 

  

5 Auf Ersuchen übermittelt das Gericht oder die Straf-
behörde den Empfängerinnen oder den Empfängern 
der Meldung die notwendigen Angaben. Soweit erfor-
derlich, kann Akteneinsicht gewährt werden. 
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6 Auf Ersuchen oder von sich aus informieren das 
Gericht oder die Strafbehörde die für das Bedro-
hungsmanagement zuständige Stelle über hängige 
oder abgeschlossene Strafverfahren. Sie übermitteln 
die notwendigen Angaben und gewähren Aktenein-
sicht, soweit die für das Bedrohungsmanagement zu-
ständige Stelle dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgabe benötigt. Die Bestimmungen der Abs. 2–5 
sowie § 30 sind nicht anwendbar. 

  

§  30 
Meldung während des Strafverfahrens 

  

1 Über ein hängiges Strafverfahren erfolgt eine Mel-
dung gemäss § 29 Abs. 2–5, wenn dessen Voraus-
setzungen sinngemäss erfüllt sind und von einer un-
mittelbaren Gefährdung auszugehen ist. 

  

2 Über ein hängiges Strafverfahren kann eine Mel-
dung gemäss § 29 Abs. 2 Bst. b erfolgen, wenn des-
sen Voraussetzungen sinngemäss erfüllt sind und 
das Strafverfahren Delikte nach Art. 197 Ziff. 1 
StGB84) oder Kinderpornografie gemäss 
Art. 197 Ziff. 3 und 3bis StGB85) zum Gegenstand hat. 

  

3 Die Staatsanwaltschaft reicht dem Präsidium des 
Strafgerichts einen Antrag samt den Akten und einer 
kurzen Begründung zur Genehmigung ein. Das Prä-
sidium leitet der betroffenen Person den Antrag mit 
einer kurzen, nicht erstreckbaren Frist zur Stellung-
nahme weiter. 

  

4 Das Präsidium entscheidet innert 5 Arbeitstagen 
nach Eingang der Stellungnahme über die Genehmi-
gung der Meldung. 
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5 Der Entscheid des Präsidiums ist summarisch zu 
begründen und endgültig. 

  

6 Liegt die Verfahrensleitung beim Gericht, so erfolgt 
die Meldung nach Vorliegen einer rechtskräftigen 
Verfügung des zuständigen Gerichtspräsidiums. 

  

7 Jedem Empfänger und jeder Empfängerin der Mel-
dung ist es untersagt, diese Informationen an unbe-
rechtigte Dritte weiterzugeben. 

  

8 Auf Ersuchen übermittelt das Gericht oder die 
Staatsanwaltschaft den Empfängerinnen oder den 
Empfängern der Meldung die notwendigen Angaben. 

  

§  31 
Aufführen der Meldungen 

  

1 Meldungen nach § 29 Abs. 2-5 und § 30 sind auf-
geführt: 

  

a. in der Nichtanhandnahmeverfügung;   

b. in der Anklageschrift;   

c. im Strafbefehl;   

d. im Einstellungsbeschluss;   

e. im Urteilsdispositiv.   

§  32 
Schutz von Berufsgeheimnissen (Art. 271 StPO86)) 
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1 Bei einer Überwachung von Berufsgeheimnisträge-
rinnen oder Berufsgeheimnisträgern nach Art. 170–
173 StPO87) leitet das Präsidium des Zwangsmass-
nahmengerichts die Triage. 

  

8 Änderung und Aufhebung bisherigen 
Rechts 

  

§  33 
Änderung bisherigen Rechts 

  

1 Es werden geändert:   

1. Haftungsgesetz: Das Gesetz vom 24. April 200888) 
über die Haftung des Kantons und der Gemeinden 
(Haftungsgesetz) wird wie folgt geändert: ...89) 

  

2. Kantonales Gesetz über die Zwangsmassnahmen 
im Ausländerrecht: Das Kantonale Gesetz vom 20. 
Mai 199690) über die Zwangsmassnahmen im Aus-
länderrecht wird wie folgt geändert: ...91) 

  

3. Gesetz über die politischen Rechte: Das Gesetz 
vom 7. September 198192) über die politischen 
Rechte wird wie folgt geändert: ...93) 

  

4. Landratsgesetz: Das Gesetz vom 21. November 
199494) über die Organisation und die Geschäfts-
führung des Landrates (Landratsgesetz) wird wie 
folgt geändert: ...95) 
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5. Geschäftsordnung des Landrats: Das Dekret vom 
21. November 199496) über die Organisation und 
die Geschäftsführung des Landrats (Geschäftsord-
nung des Landrats) wird wie folgt geändert: ...97) 

  

6. Verwaltungsorganisationsgesetz: Das Gesetz vom 
6. Juni 198398) über die Organisation des Regie-
rungsrats und der kantonalen Verwaltung (Verwal-
tungsorganisationsgesetz) wird wie folgt geän-
dert: ...99) 

  

7. Dekret zum Verwaltungsorganisationsgesetz: Das 
Dekret vom 6. Juni 1983100) zum Verwaltungsorga-
nisationsgesetz wird wie folgt geändert: ...101) 

  

8. Personalgesetz: Das Gesetz vom 25. September 
1997102) über die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalge-
setz) wird wie folgt geändert: ...103) 

  

9. Dekret zum Personalgesetz (Personaldekret): Das 
Dekret vom 8. Juni 2000104) zum Personalgesetz 
(Personaldekret) wird wie folgt geändert: ...105) 

  

10. Gesetz über den Ombudsman: Das Gesetz vom 
23. Juni 1988106) über den Ombudsman wird wie 
folgt geändert: ...107) 
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11. Gerichtsorganisationsgesetz: Das Gesetz vom 
22. Februar 2001108) über die Organisation der Ge-
richte und der Strafverfolgungsbehörden (Gerichts-
organisationsgesetz, GOG) wird wie folgt geän-
dert: ...109) 

  

12. Gerichtsorganisationsdekret: Das Dekret vom 22. 
Februar 2001110) zum Gesetz über die Organisation 
der Gerichte und der Strafverfolgungsbehörden 
(Gerichtsorganisationsdekret, GOD) wird wie folgt 
geändert: ...111) 

  

13. Verwaltungsverfahrensgesetz: Das Verwaltungs-
verfahrensgesetz Basel-Landschaft (VwVG BL) 
vom 13. Juni 1988112) wird wie folgt geändert: ...113) 

  

14. Anwaltsgesetz: Das Anwaltsgesetz Basel-Land-
schaft vom 25. Oktober 2001114) wird wie folgt ge-
ändert: ...115) 

  

15. Gemeindegesetz: Das Gesetz vom 28. Mai 
1970116) über die Organisation und die Verwaltung 
der Gemeinden (Gemeindegesetz) wird wie folgt 
geändert: ...117) 
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16. Gesetz über die Einführung des Obligationen-
rechts: Das Gesetz vom 17. Oktober 2002118) über 
die Einführung des Obligationenrechts (EG OR) 
wird wie folgt geändert: ...119) 

  

17. Gesetz über die Behörden und das Verfahren bei 
Streitigkeiten aus Miete und Pacht von unbewegli-
chen Sachen: Das Gesetz vom 22. März 1995120) 
über die Behörden und das Verfahren bei Streitig-
keiten aus Miete und Pacht von unbeweglichen Sa-
chen wird wie folgt geändert: ...121) 

  

18. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs: Das Einführungs-
gesetz vom 19. September 1996122) zum Bundes-
gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EG 
SchKG) wird wie folgt geändert: ...123) 

  

19. Strafvollzugsgesetz: Das Gesetz vom 21. April 
2005124) über den Vollzug von Strafen und Mass-
nahmen (Strafvollzugsgesetz, StVG) wird wie folgt 
geändert: ...125) 

  

20. Verwaltungsprozessordnung: Das Gesetz vom 
16. Dezember 1993126) über die Verfassungs- und 
Verwaltungsprozessordnung (Verwaltungsprozess-
ordnung, VPO) wird wie folgt geändert: ...127) 

  

 
118) GS 34.809, SGS 212 

119) GS 37.104 
120) GS 32.210, SGS 223 
121) GS 37.104 

122) GS 32.753, SGS 233 
123) GS 37.104 
124) GS 35.1092, SGS 261 

125) GS 37.105 
126) GS 31.847, SGS 271 
127) GS 37.106 

https://bl.clex.ch/data/212/de
https://bl.clex.ch/data/223/de
https://bl.clex.ch/data/233/de
https://bl.clex.ch/data/261/de
https://bl.clex.ch/data/271/de
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21. Steuergesetz: Das Gesetz vom 7. Februar 
1974128) über die Staats- und Gemeindesteuern 
(Steuergesetz) wird wie folgt geändert: ...129) 

  

22. Sachversicherungsgesetz: Das Gesetz vom 12. 
Januar 1981130) über die Versicherung von Gebäu-
den und Grundstücken (Sachversicherungsgesetz) 
wird wie folgt geändert: ...131) 

  

23. Gesetz über die Enteignung: Das Gesetz vom 19. 
Juni 1950132) über die Enteignung wird wie folgt ge-
ändert: ...133) 

  

24. Verordnung betreffend die kantonale Zuständig-
keitsordnung zum Eidg. Luftfahrtsgesetz: Die Ver-
ordnung (des Landrates) vom 17. November 
1952134) betreffend die kantonale Zuständigkeits-
ordnung zum Eidg. Luftfahrtsgesetz wird wie folgt 
geändert: ...135) 

  

25. Gesetz über den Anbau und die Weitergabe von 
Hanf und Hanfprodukten: Das Gesetz vom 12. Mai 
2005136) über den Anbau und die Abgabe von Hanf 
und Hanfprodukten wird wie folgt geändert: ...137) 

  

26. Gastgewerbegesetz: Das Gastgewerbegesetz 
vom 5. Juni 2003138) wird wie folgt geändert: ...139) 

  

 
128) GS 25.427, SGS 331 
129) GS 37.106 
130) GS 27.690, SGS 350 

131) GS 37.107 
132) GS 20.169, SGS 410 
133) GS 37.107 

134) GS 20.520, SGS 486.1 
135) GS 37.107 
136) GS 35.681, SGS 517 

137) GS 37.107 
138) GS 34.1331, SGS 540 
139) GS 37.108 

https://bl.clex.ch/data/331/de
https://bl.clex.ch/data/350/de
https://bl.clex.ch/data/410/de
https://bl.clex.ch/data/486.1/de
https://bl.clex.ch/data/517/de
https://bl.clex.ch/data/540/de
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27. Verordnung zum Bundesgesetz über das Mess-
wesen: Die Verordnung (des Landrates) vom 21. 
März 1985140) zum Bundesgesetz über das Mess-
wesen wird wie folgt geändert: ...141) 

  

28. Polizeigesetz: Das Polizeigesetz vom 28. Novem-
ber 1996 (PolG)142) wird wie folgt geändert: ...143) 

  

29. Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit 
(GSA): Das Gesetz vom 24. Januar 2008144) über 
die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) wird wie 
folgt geändert: ...145) 

  

30. Verordnung zum Bundesgesetz über die Heimar-
beit: Die Verordnung (des Landrates) vom 27. Ok-
tober 1983146) zum Bundesgesetz über die Heimar-
beit wird wie folgt geändert: ...147) 

  

31. Spitalgesetz: Das Spitalgesetz vom 24. Juni 
1976148) wird wie folgt geändert: ...149) 

  

32. Spitaldekret: Das Spitaldekret vom 22. November 
2001150) wird wie folgt geändert: ...151) 

  

§  34 
Aufhebung bisherigen Rechts 

  

1 Es werden aufgehoben:   

 
140) GS 29.44, SGS 563.1 
141) GS 37.108 
142) GS 32.778, SGS 700 

143) GS 37.108 
144) GS 36.562, SGS 814 
145) GS 37.110 

146) GS 28.366, SGS 824.1 
147) GS 37.110 
148) GS 26.187, SGS 930 

149) GS 37.110 
150) GS 34.449, SGS 930.1 
151) GS 37.110 

https://bl.clex.ch/data/563.1/de
https://bl.clex.ch/data/700/de
https://bl.clex.ch/data/814/de
https://bl.clex.ch/data/824.1/de
https://bl.clex.ch/data/930/de
https://bl.clex.ch/data/930.1/de
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a. Das Gesetz vom 3. Juni 1999152) betreffend die 
Strafprozessordnung (StPO). 

  

b. Das Dekret vom 29. März 1982153) über internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen. 

  

9 Schlussbestimmung   

§  35 
Inkrafttreten 

  

1 Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten die-
ses Gesetzes154). 

  

Anhänge   

1 Vademecum   

2 Alte StPO   

 4. 
Der Erlass SGS 700, Polizeigesetz (PolG) vom 
28. November 1996 (Stand 1. Januar 2022), wird wie 
folgt geändert: 

 

Polizeigesetz   

(PolG)   

vom 28. November 1996   

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft be-
schliesst:155) 

  

 
152) GS 33.825, SGS 251 

153) GS 28.73, SGS 261.1 
154) Vom Regierungsrat am 18. Mai 2010 auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. 
155) In der Volksabstimmung vom 2. März 1997 angenommen. 

https://bl.clex.ch/data/700/de
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1 Geltungsbereich, Allgemeiner Auftrag und 
Aufgaben 

  

§  1 
Geltungsbereich 

  

1 …   

1bis Die Polizei Basel-Landschaft sorgt für die Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung im Dienste der Bevölkerung und Behörden. 

  

2 Die Aufgaben der Gemeinden richten sich nach Ka-
pitel 2bis. 

  

2bis Für Private, die Sicherheitsdienstleistungen er-
bringen, gelten die Bestimmungen des Kapitels 10. 

  

3 Für die Tätigkeit der Polizei Basel-Landschaft im 
Bereich der Strafverfolgung gilt die Schweizerische 
Strafprozessordnung156). 

  

§  2 
… 

  

§  3 
Aufgaben der Polizei Basel-Landschaft 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft erfüllt folgende Aufga-
ben: 

  

a. Sie ergreift Massnahmen, um unmittelbar dro-
hende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung sowie für Mensch, Tier und Umwelt abzu-
wehren und eingetretene Störungen zu beseitigen. 

  

 
156) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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b. Sie trifft Vorkehrungen zur Erkennung, Verhinde-
rung und Bekämpfung von Straftaten. 

  

c. Sie hilft Menschen, die unmittelbar an Leib und Le-
ben bedroht oder anderweitig in Not sind. 

  

d. Sie wirkt mit bei der Strafverfolgung nach den Vor-
schriften der Schweizerischen Strafprozessord-
nung157). 

  

e. Sie erhebt Ordnungsbussen gemäss dem Ord-
nungsbussengesetz158). 

  

f. Sie leistet den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden 
Amts- und Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche Mit-
hilfe durch die Rechtsordnung vorgesehen oder zu 
deren Durchsetzung erforderlich ist. 

  

g. Sie trifft Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 
im Strassenverkehr und vollzieht die Strassenver-
kehrsvorschriften. 

  

h. Sie erfüllt weitere Aufgaben, die ihr durch Gesetz, 
Dekret und Verordnung übertragen sind. 

  

2 Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nur 
dann, wenn: 

  

a. deren Bestand glaubhaft gemacht wird und   

b. gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen 
ist und 

  

c. ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des 
Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
könnte. 

  

 
157) SR 312.0 
158) SR 314.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/314.1/de
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§  3a 
Aufgaben der Gemeinden 

  

1 Die Gemeinden sind für die Wahrung der öffentli-
chen Ordnung zuständig (§ 6). 

  

2 Die Gemeinden erfüllen zudem folgende Aufgaben, 
sofern ihr diese vom Regierungsrat übertragen sind: 

  

a. das Ordnungsbussenwesen im Strassenverkehr 
(§§ 7–7d); 

  

b. das Gemeindepolizeiwesen (§§ 7e–7j).   

2 Zusammenarbeit mit Gemeinden, Kanto-
nen, Bund und mit dem Ausland 

  

§  4 
Grundsatz 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft arbeitet mit den Orga-
nen der Gemeinden, anderer Kantone, des Bundes 
und im Rahmen des Bundesrechts mit den Behörden 
des Auslands zusammen. 

  

§  4a 
Leistungseinkauf der Gemeinden beim Kanton 

  

1 Der Regierungsrat kann mit Gemeinden oder 
Zweckverbänden Vereinbarungen über den Leis-
tungseinkauf in allen Aufgabenbereichen gemäss 
§ 3a abschliessen. 

  

2 Es besteht kein Vertragszwang; Leistungsvereinba-
rungen können nur dann abgeschlossen und verlän-
gert werden, wenn bei der Polizei Basel-Landschaft 
genügend Ressourcen vorhanden sind. 
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3 Die Gemeinden oder Zweckverbände müssen die 
vollen Kosten abgelten. 

  

§  5 
Kantonsüberschreitender Polizeieinsatz 

  

1 Der Regierungsrat kann andere Kantone um den 
Einsatz von Polizeikräften im Kanton Basel-Land-
schaft ersuchen oder auf Gesuch hin den Einsatz 
von Angehörigen der Polizei Basel-Landschaft in an-
deren Kantonen bewilligen. 

  

2 In dringenden Fällen ist der Leiter oder die Leiterin 
der Polizei Basel-Landschaft zuständig. Über Hilfe-
leistungsgesuche bei schweren Störungen der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung entscheidet in jedem 
Fall der Regierungsrat. 

  

3 Für das polizeiliche Handeln gilt das Recht des Ein-
satzortes. 

  

4 Haften aufgrund der am Einsatzort geltenden Best-
immungen Angehörige der Polizei Basel-Landschaft 
für die von ihnen verursachten Schäden, so tritt der 
Kanton Basel-Landschaft an ihre Stelle. Ein allfälliger 
Rückgriff richtet sich nach den Bestimmungen der 
Kantonsverfassung und des Haftungsgesetzes vom 
24. April 2008159). 

  

5 Der ausserkantonale Einsatz basellandschaftlicher 
Polizeikräfte darf in der Regel erst angeordnet wer-
den, wenn der ersuchende Kanton den Ersatz der 
Kosten zusichert. Der Kanton Basel-Landschaft er-
setzt den Kantonen, die auf sein Ersuchen hin Poli-
zeikräfte zur Verfügung stellen, die Kosten. 

  

 
159) SGS 105 

https://bl.clex.ch/data/105/de
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6 Vorbehalten bleiben staatsvertragliche Vereinba-
rungen zwischen den Kantonen. 

  

2bis Zuständigkeiten der Gemeinden   

2bis.1 Öffentliche Ordnung   

§  6 
Öffentliche Ordnung 

  

1 Die Aufgaben der Gemeinden zur Wahrung der öf-
fentlichen Ordnung richten sich nach dem Gemein-
degesetz160). 

  

2 Die Gemeinde leitet Meldungen wegen Beeinträch-
tigung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
an die Polizei Basel-Landschaft weiter. 

  

3 Die Polizei Basel-Landschaft leitet Meldungen we-
gen Störung der öffentlichen Ordnung an die ent-
sprechende Gemeinde weiter. 

  

2bis.2 Ordnungsbussen im Strassenverkehr   

§  7 
Übertragung 

  

1 Der Regierungsrat überträgt einer Gemeinde auf 
Gesuch hin die Kompetenz, in folgenden Bereichen 
Übertretungen von Strassenverkehrsvorschriften im 
Ordnungsbussenverfahren zu ahnden: 

  

a. Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf Gemeinde- 
und Kantonsstrassen im Gemeindegebiet; 

  

 
160) SGS 180 

https://bl.clex.ch/data/180/de
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b. Kontrolle des fahrenden Verkehrs auf Gemein-
destrassen mittels technischer Geräte ohne Anhal-
tung der Fahrzeuge. 

  

2 …   

3 …   

§  7a 
Voraussetzungen 

  

1 Die Ordnungsbussenkompetenz gemäss 
§ 7 Abs. 1 Bst. a setzt voraus, dass: 

  

a. die Gemeinde die zur Erhebung von Ordnungsbus-
sen ermächtigten Kontrollpersonen namentlich be-
zeichnet und 

  

b. die Kontrollpersonen über Kenntnisse des Ord-
nungsbussenverfahrens verfügen. 

  

2 Die Ordnungsbussenkompetenz gemäss 
§ 7 Abs. 1 Bst. b setzt voraus, dass die Gemeinde 
anerkannte Kontrollgeräte einsetzt und diese sach-
gerecht bedienen lässt. 

  

§  7b 
Mittel 

  

1 Die Gemeinde uniformiert Personen, welche die 
Ordnungsbussenkompetenz vollziehen, wobei der 
Regierungsrat für den ruhenden Verkehr und für 
ländliche Verhältnisse Ausnahmen vorsehen kann. 

  

2 Die Uniform muss sich deutlich von derjenigen der 
Polizei Basel-Landschaft unterscheiden. 

  



- 90 -  
 
 

 

Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

3 Die Gemeinde kann Personen gemäss Abs. 1 zum 
Selbst- und Drittschutz mit folgenden Waffen und 
Geräten ausstatten: 

  

a. Schlagstöcke (Art. 4 Abs. 1 Bst. d Waffenge-
setz161)); 

  

b. Geräte, die nicht unter das Waffengesetz fallen 
(Pfefferspray usw.). 

  

4 Der Einsatz von Waffen und Geräten ist aus den in 
§ 41 Abs. 1 Bst. a und b umschriebenen Gründen zu-
lässig. 

  

§  7c 
Behördenbegriff 

  

1 Die Gemeinde wählt den Behördenbegriff frei, je-
doch ohne den Wortbestandteil «Polizei». 

  

§  7d 
Kostentragung, Bussenerträge 

  

1 Die Gemeinde trägt die Kosten für das ihr übertra-
gene Ordnungsbussenwesen. 

  

2 Die von der Gemeinde verfügten Ordnungsbussen, 
die im Ordnungsbussenverfahren erledigt werden, 
fallen in die Gemeindekasse. 

  

3 Die übrigen Ordnungsbussen fallen in die Kantons-
kasse. 

  

§  7e 
Verzeigung, Koordination 

  

 
161) SR 514.54 

https://db.clex.ch/link/Bund/514.54/de
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1 Die Gemeinde verzeigt fehlbare Personen, deren 
Verkehrsregelverletzungen nicht unter das Ord-
nungsbussenrecht fallen, bei der Strafverfolgungsbe-
hörde. 

  

2 Die Gemeinde und die Polizei Basel-Landschaft ko-
ordinieren ihre Einsätze gegenseitig. 

  

2bis.3 Gemeindepolizei   

§  7f 
Übertragung 

  

1 Der Regierungsrat überträgt einer Gemeinde auf 
Gesuch hin die Kompetenz, eine Gemeindepolizei zu 
führen. 

  

2 Die Gemeindepolizei ist zuständig für:   

a. die Wahrung der öffentlichen Ordnung gemäss § 6;   

b. das Ordnungsbussenwesen gemäss den §§ 7–7e;   

c. die Kontrolle des fahrenden Verkehrs hinsichtlich 
der Widerhandlung gegen Strassenverkehrsvor-
schriften, die im Ordnungsbussenverfahren geahn-
det werden: 

  

1. auf Gemeindestrassen mit oder ohne Einsatz tech-
nischer Geräte; 

  

2. innerorts auf Kantonsstrassen ohne Einsatz techni-
scher Geräte; 
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d. die Ahndung des unbefugten Konsums von Betäu-
bungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis im Ord-
nungsbussenverfahren (Ziff. 8001 der Bussen-
liste 2 der Ordnungsbussenverordnung162)). 

  

§  7g 
Voraussetzungen 

  

1 Die Übertragung der Kompetenz zur Führung einer 
Gemeindepolizei setzt voraus, dass: 

  

a. jede Angestellte und jeder Angestellte der Gemein-
depolizei den eidgenössischen Fachausweis oder 
das Diplom «Polizist»/«Polizistin» oder «Grenz-
wächter»/«Grenzwächterin» oder ein Gleichwertig-
keitszertifikat besitzt; 

  

b. die Voraussetzungen für die Erhebung von Ord-
nungsbussen erfüllt sind (§ 7a). 

  

§  7h 
Mittel 

  

1 Die Gemeindepolizei ist uniformiert.   

2 Die Uniform darf mit derjenigen der Polizei Basel-
Landschaft übereinstimmen, muss aber mit dem Zu-
satz «Gemeindepolizei» versehen sein. 

  

3 Die Gemeinde kann die Gemeindepolizistinnen und 
Gemeindepolizisten zum Selbst- und Drittschutz be-
waffnen. 

  

4 Der Waffeneinsatz richtet sich nach 
§ 41 Abs. 1 Bst. a und b. 

  

 
162) SR 314.11 

https://db.clex.ch/link/Bund/314.11/de
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§  7i 
Polizeiliche Kompetenzen 

  

1 Zur Durchführung des Ordnungsbussenverfahrens 
sowie zur Durchsetzung der öffentlichen Ordnung 
(§ 7f Abs. 2) kann die Gemeindepolizei folgende poli-
zeilichen Massnahmen ergreifen: 

  

a. Anhaltungen (§ 21a);   

b. Identitätsfeststellungen (§ 21a);   

c. Befragungen (§ 22);   

d. Durchsuchung von Personen und beweglichen Sa-
chen (§ 29 und § 30); 

  

e. Sicherstellung von Sachen (§§ 32–35);   

f. polizeilichen Zwang (§§ 38–40).   

§  7j 
Kostentragung, Bussenerträge 

  

1 Die Gemeinde trägt die Kosten der Gemeindepoli-
zei. 

  

2 Für die Bussenerträge gilt § 7d Abs. 2 und 3.   

§  7k 
Verzeigung, Koordination 

  

1 Die Gemeindepolizei verzeigt fehlbare Personen, 
deren Verkehrsregelverletzungen nicht unter das 
Ordnungsbussenrecht fallen, bei der Strafverfol-
gungsbehörde. 

  

2 Die Gemeindepolizei und die Polizei Basel-Land-
schaft koordinieren ihre Einsätze gegenseitig. 
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2ter Ordnungsbussen, Kompetenzordnung   

§  7l 
Ordnungsbussenkompetenzen des Kantons 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann alle Übertretun-
gen gemäss der Ordnungsbussenverordnung163) 
ahnden. 

  

2 Folgende Behörden können Übertretungen gemäss 
der Bussenliste der Ordnungsbussenverordnung164) 
ahnden: 

  

Tabelle 1   

3 Dienstrechtliche Bestimmungen   

§  8 
… 

  

§  9 
Zusammensetzung der Polizei Basel-Landschaft 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft besteht aus:   

a. Polizisten und Polizistinnen;   

b. Polizeiaspiranten und Polizeiaspirantinnen (noch 
nicht erfolgreich absolvierte Prüfung Einsatzfähig-
keit, PEF); 

  

bbis. Polizeianwärter und Polizeianwärterinnen (be-
standene Prüfung Einsatzfähigkeit, PEF, jedoch 
Berufsprüfung als Polizistin oder Polizist noch nicht 
erfolgreich absolviert); 

  

 
163) SR 314.11 
164) SR 314.11 

https://db.clex.ch/link/Bund/314.11/de
https://db.clex.ch/link/Bund/314.11/de
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c. Sicherheitsassistenten und Sicherheitsassistentin-
nen; 

  

d. weiteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.   

2 Über polizeiliche Befugnisse verfügen:   

a. Polizisten und Polizistinnen;   

b. Polizeianwärter und Polizeianwärterinnen;   

c. Sicherheitsassistenten und Sicherheitsassistentin-
nen. 

  

3 Die weiteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind 
in einem polizeilichen Teilbereich tätig, ohne polizeili-
che Befugnisse zu haben. Ausnahmsweise kann der 
Regierungsrat weiteren Mitarbeitern oder Mitarbeite-
rinnen polizeiliche Befugnisse erteilen. 

  

4 …   

§  10 
Aufnahme in die Ausbildung zum Polizisten oder zur Polizistin 

  

1 Zur Ausbildung zum Polizisten oder zur Polizistin 
kann aufgenommen werden, wer: 

  

a. das Schweizer Bürgerrecht besitzt;   

b. handlungsfähig ist;   

c. eine mindestens 3-jährige Berufslehre mit eidge-
nössischem Fähigkeitsausweis oder eine gleich-
wertige Ausbildung abgeschlossen hat; 

  

d. über gute mündliche und schriftliche Deutsch-
kenntnisse verfügt sowie Kenntnis mindestens ei-
ner Fremdsprache aufweist; 
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e. einen guten Leumund besitzt;   

f. eine den Anforderungen genügende physische und 
psychische Leistungsfähigkeit aufweist; 

  

g. im Besitz eines gültigen Führerausweises der Ka-
tegorie B (Art. 3 Verkehrszulassungsverord-
nung165)) ist; 

  

h. die Aufnahmeprüfung besteht.   

2 Ausnahmsweise kann aus wichtigen dienstlichen 
Gründen auf das Erfordernis des Schweizer Bürger-
rechts verzichtet werden. 

  

§  11 
Entlassung und Austritt während der Ausbildung zum Polizisten oder zur 
Polizistin 

  

1 Bei Pflichtverletzungen oder bei ungenügenden 
Leistungen während der Ausbildung zum Polizisten 
oder zur Polizistin kann die Sicherheitsdirektion eine 
Kündigung auf das Ende des folgenden Monats ver-
fügen. Bei groben Pflichtverletzungen ist die sofortige 
Entlassung möglich. 

  

2 Mitarbeitende können nach Rücksprache mit der Si-
cherheitsdirektion aus der Ausbildung zum Polizisten 
oder zur Polizistin austreten. 

  

§  11a 
Rückerstattung von Ausbildungskosten zum Polizisten oder zur Polizistin 

  

1 Der Regierungsrat kann die Rückerstattung eines 
Teils der Ausbildungskosten fordern, wenn: 

  

 
165) SR 741.51 

https://db.clex.ch/link/Bund/741.51/de
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a. Mitarbeitende aus der Ausbildung zum Polizisten 
oder zur Polizistin austreten oder entlassen wer-
den; 

  

b. Mitarbeitende innert 2 Jahren seit Abschluss der 
Ausbildung zum Polizisten oder zur Polizistin das 
Dienstverhältnis beenden. 

  

§  12 
Voraussetzungen für die Aufnahme in den Polizeidienst 

  

1 Polizist oder Polizistin bei der Polizei Basel-Land-
schaft kann werden, wer handlungsfähig ist, das 
Schweizer Bürgerrecht besitzt und die Berufsprüfung 
erfolgreich absolviert hat. Ausnahmsweise kann auf 
das Erfordernis des Schweizer Bürgerrechts verzich-
tet werden. 

  

2 Personen mit besonderen Fachkenntnissen können 
auch ohne die Absolvierung der Berufsprüfung in den 
Polizeidienst aufgenommen werden. 

  

3 …   

4 …   

§  13 
… 

  

§  14 
Uniform und Bewaffnung 

  

1 Der Polizeidienst wird uniformiert und bewaffnet ge-
leistet. 

  

2 Der Leiter oder die Leiterin der Polizei Basel-Land-
schaft bestimmt die Ausnahmen. 

  

4 Grundsätze des polizeilichen Handelns   
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§  15 
Gesetzmässigkeit und Verhältnismässigkeit 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft erfüllt ihre Aufgaben 
unter Beachtung der Gesetzmässigkeit, der Verhält-
nismässigkeit und des öffentlichen Interesses. 

  

2 Von mehreren geeigneten Massnahmen hat die Po-
lizei Basel-Landschaft diejenige zu treffen, welche 
die einzelnen Personen und die Allgemeinheit vo-
raussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 

  

2bis …   

3 Eine Massnahme darf nicht zu einem Nachteil füh-
ren, der zum angestrebten Erfolg erkennbar in kei-
nem Verhältnis steht. 

  

§  16 
Polizeiliche Generalklausel 

  

1 Fehlen besondere Bestimmungen, trifft die Polizei 
Basel-Landschaft jene Massnahmen, die zur Beseiti-
gung einer erheblichen Störung oder zur Abwehr ei-
ner unmittelbar drohenden, erheblichen Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie für 
Mensch, Tier und Umwelt notwendig sind. 

  

§  16a 
Besondere Schutzmassnahmen 
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1 Nach dem rechtskräftigen Abschluss oder aus-
serhalb von Strafverfahren ist die Polizei Basel-Land-
schaft zuständig für Schutzmassnahmen im Sinne 
von Art. 156 StPO166). Die zu schützenden Personen 
können insbesondere mit einer Legende im Sinne 
von Art. 288 Abs. 1 StPO167) und den dafür notwendi-
gen Urkunden ausgestattet werden. 

  

§  17 
Störerprinzip 

  

1 Polizeiliches Handeln richtet sich gegen diejenige 
Person, die unmittelbar die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung stört, gefährdet oder die für das Ver-
halten einer dritten Person verantwortlich ist, welches 
zu einer Störung oder Gefährdung führt. 

  

2 Geht eine Störung oder Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung unmittelbar von einem 
Tier oder einer Sache aus, richtet sich das polizeili-
che Handeln gegen diejenige Person, die als Eigen-
tümer oder Eigentümerin oder aus einem anderen 
Grund die tatsächliche Verfügungsgewalt über das 
Tier oder die Sache ausübt. 

  

3 Das polizeiliche Handeln kann sich gegen andere 
als in Abs. 1 und 2 erwähnte Personen richten, 
wenn: 

  

a. eine erhebliche Störung oder eine unmittelbar dro-
hende, erhebliche Gefahr abzuwehren ist und 

  

b. Massnahmen gegen die pflichtigen Personen ge-
mäss den Abs. 1 und 2 nicht rechtzeitig möglich 
oder erfolgversprechend sind und 

  

 
166) SR312.0 
167) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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c. die anderen Personen ohne erhebliche eigene Ge-
fährdung und ohne jede Verletzung höherwertiger 
Pflichten in Anspruch genommen werden können. 

  

§  18 
Pflichten ausser Dienst 

  

1 Polizisten und Polizistinnen haben auch ausser 
Dienst einzugreifen, soweit es ihnen zumutbar und 
zum Schutz bedeutender Rechtsgüter wie Leib, Le-
ben und Freiheit geboten ist. 

  

§  19 
Information der Bevölkerung 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft informiert im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung, wenn öffentliche 
Interessen dies gebieten und nicht überwiegende, 
schützenswerte, private Interessen entgegenstehen. 

  

5 Legitimation, polizeiliche Massnahmen, po-
lizeilicher Zwang und Rechtsschutz 

  

5.1 Legitimation   

§  20 
Legitimation 

  

1 Die Polizeiuniform gilt in der Regel als Ausweis für 
polizeiliches Handeln. Auf Verlangen legitimieren 
sich die Polizistinnen und Polizisten zusätzlich mit ih-
rem Polizeiausweis. 

  

2 Polizisten und Polizistinnen in Zivil legitimieren sich 
vor jeder Amtshandlung mit ihrem Polizeiausweis, 
sofern es die Umstände zulassen. 

  

5.2 Polizeiliche Massnahmen   
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§  21 
Polizeiliche Anhaltung zur Aufklärung einer Straftat 

  

1 Für die polizeiliche Anhaltung im Interesse der Auf-
klärung einer Straftat gilt die Schweizerische Straf-
prozessordnung168). 

  

2 …   

3 …   

4 …   

§  21a 
Polizeiliche Anhaltung aus weiteren Gründen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann zur Abwendung 
einer Gefahr, zur Durchsetzung der Rechtsordnung 
oder – unter den Voraussetzungen von § 3 Abs. 2 – 
zum Schutz privater Rechte eine Person anhalten, 
um: 

  

a. ihre Identität festzustellen;   

b. sie kurz zu befragen;   

c. abzuklären, ob nach ihr oder nach Gegenständen, 
die sich in ihrem Gewahrsam befinden, gefahndet 
wird. 

  

1bis Die angehaltene Person kann zur Durchführung 
der Abklärungen auf den Polizeiposten gebracht wer-
den, falls sich dies als erforderlich erweist, insbeson-
dere wenn die Abklärungen nicht vor Ort durchge-
führt werden können. 

  

2 Sie kann die angehaltene Person verpflichten:   

 
168) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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a. ihre Personalien anzugeben;   

b. Ausweispapiere vorzulegen;   

c. mitgeführte Sachen vorzuzeigen;   

d. Behältnisse oder Fahrzeuge zu öffnen.   

3 Sie kann Privatpersonen auffordern, sie bei der An-
haltung zu unterstützen. 

  

§  22 
Befragung 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann Personen über 
Sachverhalte befragen, deren Kenntnis zur Erfüllung 
einer polizeilichen Aufgabe von Bedeutung ist. 

  

§  23 
Erkennungsdienstliche Massnahmen 

  

1 Erkennungsdienstliche Massnahmen sind insbe-
sondere: 

  

a. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrü-
cken; 

  

b. die Aufnahme von Photographien;   

c. die Feststellung äusserer körperlicher Merkmale;   

d. Messungen und Handschriftenproben.   

2 Die Polizei Basel-Landschaft kann solche Massnah-
men vornehmen: 

  

a. wenn die Feststellung der Identität auf andere 
Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten möglich ist; 
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b. an Personen, die sich in Auslieferungshaft befin-
den, gerichtlich oder administrativ des Landes ver-
wiesen sind oder gegen die eine Einreisesperre be-
steht; 

  

c. wenn andere Gesetze erkennungsdienstliche Mas-
snahmen vorsehen. 

  

3 Für die Entnahme eines Wangenschleimhautab-
strichs und die Erstellung eines DNA-Profils gilt die 
Schweizerische Strafprozessordnung169) und das 
DNA-Profil-Gesetz170). 

  

§  23a 
Ausschreibung von Personen und Sachen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann Personen und 
Sachen in Fahndungsregistern ausschreiben. 

  

2 Die Ausschreibung darf aus allen im Bundesrecht 
für das betreffende Fahndungsregister vorgesehenen 
Möglichkeiten erfolgen. 

  

§  23b 
Ausschreibung in der Öffentlichkeit 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann die Öffentlichkeit 
in gedruckter oder elektronischer Form zur Mithilfe 
bei der Suche nach Personen oder Sachen auffor-
dern und dabei Bild- und Tonmaterial einsetzen, 
wenn: 

  

a. eine Person aus einer Einrichtung entwichen ist, in 
der sie sich aus strafrechtlichen oder fürsorgeri-
schen Gründen aufzuhalten hat oder 

  

 
169) SR 312.0 
170) SR 363 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/363/de


- 104 -  
 
 

 

Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

b. der Aufenthalt einer Person unbekannt ist und drin-
gende Anhaltspunkte für eine schwere Gefährdung 
ihrer Gesundheit oder ihres Lebens bestehen oder 

  

c. eine Sache als verloren gemeldet wurde oder   

d. dies der Abwehr von Verbrechen oder Vergehen 
dient. 

  

2 Die Ausschreibung wird von Amts wegen oder auf 
Antrag widerrufen, sobald der Grund dafür weggefal-
len ist. 

  

§  23c 
Strafprozessuale Ausschreibung 

  

1 Für strafprozessuale Ausschreibungen gilt die 
Schweizerische Strafprozessordnung171). 

  

§  24 
Zuführung Minderjähriger und Personen unter umfassender Beistandschaft 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft führt Minderjährige 
und Personen unter umfassender Beistandschaft, die 
sich der Obhut entzogen haben, mit Zustimmung der 
obhutsberechtigten Person oder der zuständigen Be-
hörde dem Obhutsinhaber oder der Obhutsinhaberin 
zu. 

  

§  25 
Polizeiliche Vorladung 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann eine Person 
schriftlich oder mündlich unter Angabe des Zwecks 
vorladen, wenn dies für die Durchführung einer Be-
fragung oder erkennungsdienstlicher Massnahmen 
erforderlich ist. 

  

 
171) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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2 Leistet eine Person einer Vorladung ohne hinrei-
chenden Grund keine Folge und ist ihr Erscheinen 
auf der Polizeidienststelle unbedingt erforderlich, 
kann die Polizei Basel-Landschaft sie vorführen. In 
der Vorladung muss auf die Möglichkeit der Vorfüh-
rung hingewiesen werden. 

  

§  26 
Wegweisung und Fernhaltung 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann vorübergehend 
Personen von einem Ort wegweisen oder fernhalten, 
wenn sie: 

  

a. ernsthaft und unmittelbar gefährdet sind;   

b. Einsätze zur Wiederherstellung oder Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ins-
besondere durch Polizeikräfte, Feuerwehr oder 
Rettungsdienste, behindern; 

  

bbis gegenüber Beteiligten von Unfällen und Verbre-
chen Rücksicht auf deren Persönlichkeitsrechte zu 
nehmen haben; 

  

c. die Polizei Basel-Landschaft an der Durchsetzung 
vollstreckbarer Anordnungen hindern. 

  

§  26bis 
Befristeter Platzverweis 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann eine Person von 
einem bestimmten öffentlichen Ort für höchstens 72 
Stunden wegweisen, wenn diese Person: 

  

a. Dritte gefährdet oder Dritten mit einer ernsthaften 
Gefährdung droht; 
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b. durch ihr Verhalten die unmittelbare Gefahr einer 
gewalttätigen Auseinandersetzung schafft. 

  

2 Die Polizei Basel-Landschaft kann eine Person in 
einem schwerwiegenden Fall von einem bestimmten 
öffentlichen Ort für höchstens 1 Monat wegweisen, 
verbunden mit der Androhung der Straffolgen ge-
mäss Art. 292 des Schweizerischen Strafgesetz-
buchs172). 

  

3 Schwerwiegend ist der Fall namentlich, wenn eine 
Person: 

  

a. Dritte in ihrer körperlichen Integrität verletzt;   

b. gefährliche Gegenstände oder Waffen mit sich 
führt; 

  

c. an einer gewalttätigen Auseinandersetzung aktiv 
teilnimmt; 

  

d. wiederholt weggewiesen werden muss.   

4 Eine schriftliche Verfügung wird erlassen:   

a. in jedem Fall bei Platzverweisen von mehr als 72 
Stunden; 

  

b. auf Verlangen der betroffenen Person innert 10 Ta-
gen; 

  

c. bei Widerstand gegen den Platzverweis oder bei 
Wiederholungsgefahr. 

  

5 Die Polizei Basel-Landschaft kann die betroffene 
Person zu einem Polizeiposten bringen und ihr dort 
den Platzverweis mit schriftlicher Verfügung eröffnen. 

  

 
172) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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6 In der Verfügung sind insbesondere der Ort, von 
welchem eine Person weggewiesen wird, die Dauer 
und die Gründe der Wegweisung anzugeben. 

  

7 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.   

8 Die Polizei Basel-Landschaft informiert die wegge-
wiesene Person über adäquate Beratungsstellen. 

  

§  26a 
Polizeiliche Schutzmassnahmen (Wegweisung, Betretungs- und Kontaktver-
bot) bei häuslicher Gewalt und anderen Gefährdungen 

  

1 Gefährdet eine Person jemanden, droht sie mit ei-
ner ernsthaften Gefährdung, belästigt sie jemanden 
oder stellt sie jemandem nach, kann die Polizei Ba-
sel-Landschaft: 

  

a. sie aus der Wohnung oder dem Haus wegweisen;   

b. ihr die Betretung eines eng umgrenzten Gebietes 
untersagen; 

  

c. ihr verbieten, mit bestimmten Personen in irgendei-
ner Form Kontakt aufzunehmen. 

  

2 Die polizeiliche Anordnung dauert 12 Tage. Sie er-
folgt unter der Strafandrohung gemäss Art. 292 
StGB173). 

  

3 …   

 
173) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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4 Die Polizei Basel-Landschaft kann die Einhaltung 
der Schutzmassnahmen gemäss Abs. 1 kontrollie-
ren. Zur Kontrolle können auch technische Überwa-
chungsgeräte, einschliesslich der festen Verbindung 
mit der zu überwachenden Person, eingesetzt wer-
den. 

  

§  26b 
Informations- und Meldepflichten 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft informiert die Parteien 
schriftlich über Beratungsangebote und über die 
Möglichkeit, gerichtliche Schutzmassnahmen zu ver-
langen. 

  

2 Die Polizei Basel-Landschaft übermittelt die Ad-
resse der gefährdeten sowie der weggewiesenen 
Person umgehend von Amts wegen: 

  

a. inklusive Sachverhaltsinformationen an die Staats-
anwaltschaft oder die Jugendanwaltschaft und 

a. inklusive Sachverhaltsinformationen an die Staats-
anwaltschaft oder die Jugendanwaltschaft und 

Mit der Zusammenlegung der Staatsanwaltschaft 
und der Jugendanwaltschaft zu einer Dienststelle er-
übrigt sich die separate Erwähnung der Jugendan-
waltschaft. 

b. an die zuständigen Beratungsstellen.   

2bis Die Beratungsstellen informieren die Interventi-
onsstelle gegen häusliche Gewalt. 

  

3 Sind Minderjährige oder unter Massnahmen des Er-
wachsenenschutzes stehende Personen betroffen 
oder kommen Massnahmen des Kindes- oder Er-
wachsenenschutzes in Betracht, macht die Polizei 
Basel-Landschaft unverzüglich Meldung an die zu-
ständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. 

  

§  26c 
Verlängerung der polizeilichen Schutzmassnahmen 
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1 Hat die gefährdete Person innert 10 Tagen seit der 
Anordnung von polizeilichen Schutzmassnahmen ge-
mäss § 26a beim zuständigen Gericht um Anordnung 
von Schutzmassnahmen gemäss Schweizerischem 
Zivilgesetzbuch174) ersucht, verlängern sich die Mas-
snahmen gemäss § 26a automatisch bis zum voll-
streckbaren Entscheid des Gerichts, längstens je-
doch um 14 Tage. 

  

2 Das Gericht setzt die Parteien und die Polizei Ba-
sel-Landschaft unverzüglich über den Eingang des 
Gesuchs um Schutzmassnahmen, über die Verlän-
gerung der Frist und über den Entscheid des Ge-
richts in Kenntnis. 

  

3 Mit dem vollstreckbaren Entscheid des Gerichts 
über die Anordnung von Schutzmassnahmen fallen 
die polizeilichen Massnahmen gemäss § 26a dahin. 

  

4 Das Gericht kann für die Dauer der Schutzmass-
nahmen gemäss Schweizerischem Zivilgesetzbuch 
den Einsatz technischer Überwachungsgeräte, ein-
schliesslich der festen Verbindung mit der zu über-
wachenden Person, anordnen. 

  

§  27 
Polizeigewahrsam 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann vorübergehend 
Personen in Gewahrsam nehmen: 

  

a. die wegen ihres Zustands oder Verhaltens öffentli-
ches Ärgernis erregen oder die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung gefährden; 

  

 
174) SR 210 

https://db.clex.ch/link/Bund/210/de
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b. die sich dem Vollzug einer Freiheitsstrafe oder ei-
ner anderen freiheitsentziehenden Massnahme 
entzogen haben; 

  

c. soweit dies zur Sicherstellung des Vollzugs einer 
durch die zuständige Instanz angeordneten Weg-
weisung, Ausweisung, Landesverweisung oder 
Auslieferungshaft notwendig ist; 

  

d. die in Fällen der häuslichen Gewalt andere Perso-
nen ernsthaft gefährden oder diesen mit einer 
ernsthaften Gefährdung drohen. Es kann gleichzei-
tig eine Massnahme gemäss § 26a verfügt werden. 
Die Polizei Basel-Landschaft übermittelt die Ad-
resse der betroffenen Person an die Behörden ge-
mäss § 26b Abs. 2. 

  

2 Die festgehaltene Person hat Anspruch auf:   

a. unverzügliche und verständliche Unterrichtung 
über die Gründe ihrer Festnahme und über ihre 
Rechte; 

  

b. Benachrichtigung einer Person ihres Vertrauens in 
der Schweiz; 

  

c. ...   

3 ...   

4 ...   

5 Entfällt der Grund für den Gewahrsam, spätestens 
aber nach 24 Stunden, muss die Polizei Basel-Land-
schaft die festgehaltene Person in jedem Fall aus 
dem Polizeigewahrsam entlassen, sofern die Fort-
dauer des Freiheitsentzugs nicht aufgrund eines an-
deren Gesetzes angeordnet worden ist. 
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§  27a 
Polizeigewahrsam bei Gewalt an Sportveranstaltungen 

  

1 Der Polizeigewahrsam für gewalttätige Personen 
anlässlich von Sportveranstaltungen richtet sich nach 
dem Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt an-
lässlich von Sportveranstaltungen vom 15. Novem-
ber 2007175) . 

  

2 Für die richterliche Überprüfung der Rechtmässig-
keit des Polizeigewahrsams gemäss Art. 8 Abs. 5 
des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt 
anlässlich von Sportveranstaltungen vom 15. No-
vember 2007176) ist das Präsidium des Zwangsmass-
nahmengerichts zuständig. 

  

3 Ist eine richterliche Überprüfung erst kurz vor oder 
zeitgleich mit dem Vollzug des Polizeigewahrsams 
möglich, so erfolgt sie ohne Verzug. 

  

4 Die richterliche Überprüfung findet mündlich statt.   

5 Der Entscheid wird mündlich und summarisch be-
gründet. Die betroffene Person kann innert 5 Tagen 
seit der Eröffnung des Urteils eine schriftliche Be-
gründung verlangen. Wird eine solche verlangt, gilt 
deren Zustellung als massgebliche Eröffnung. 

  

6 Gegen den Entscheid des Präsidiums des Zwangs-
massnahmengerichts kann beim Kantonsgericht, Ab-
teilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Be-
schwerde erhoben werden. 

  

7 ...   

 
175) SGS 702.14 
176) SGS 702.14 

https://bl.clex.ch/data/702.14/de
https://bl.clex.ch/data/702.14/de
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§  28 
Anordnung von Blut-, Urin- und weiteren Untersuchungen bei Strassenver-
kehrskontrollen 

  

1 Die Zuständigkeit für die Anordnung von Blut-, Urin- 
und weiteren Untersuchungen bei Strassenverkehrs-
kontrollen richtet sich nach der Schweizerischen 
Strafprozessordnung177). 

  

2 …   

§  29 
Durchsuchung von Personen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann eine Person 
durchsuchen, wenn: 

  

a. dies nach den Umständen zum Schutz der Polizis-
ten und Polizistinnen oder dritter Personen erfor-
derlich erscheint; 

  

b. dringender Verdacht besteht, dass sie Sachen in 
Gewahrsam hat, die von Gesetzes wegen sicher-
zustellen sind; 

  

c. dies zur Identitätsfeststellung erforderlich ist;   

d. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbetäti-
gung ausschliessenden Zustand befindet und die 
Durchsuchung zu ihrem Schutz erforderlich ist. 

  

2 Die Durchsuchung ist von einer Person gleichen 
Geschlechts oder von einem Arzt oder einer Ärztin 
vorzunehmen, es sei denn, diese Massnahme er-
trage keinen Aufschub. 

  

 
177) SR 312.0, Art. 198. 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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3 Die Entkleidung der betroffenen Person ist nur so 
weit zulässig, als dies für die Durchsuchung unbe-
dingt erforderlich ist. Sie ist von einer Person glei-
chen Geschlechts oder von einem Arzt oder einer 
Ärztin vorzunehmen. Menschenwürde und Schamge-
fühl sind zu achten. 

  

§  30 
Durchsuchung von beweglichen Sachen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann Fahrzeuge und 
andere bewegliche Sachen durchsuchen, wenn: 

  

a. sie sich im Gewahrsam einer Person befinden, die 
gemäss § 29 durchsucht werden darf; 

  

b. der dringende Verdacht besteht, dass sich in ihnen 
eine Person befindet, die widerrechtlich festgehal-
ten wird oder die in Gewahrsam genommen wer-
den darf; 

  

c. der dringende Verdacht besteht, dass sich in ihnen 
ein Gegenstand befindet, der sichergestellt werden 
darf. 

  

2 Die Durchsuchung wird, soweit möglich, in Anwe-
senheit jener Person durchgeführt, welche die Sach-
herrschaft ausübt. Ist sie abwesend, so muss ein 
Vertreter oder eine Vertreterin oder ein Zeuge oder 
eine Zeugin beigezogen werden. 

  

§  31 
Betreten und Durchsuchen von nicht öffentlichen Grundstücken und Räu-
men 
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1 Die Polizei Basel-Landschaft darf nicht öffentliche 
Grundstücke und Räume ohne Einwilligung der be-
rechtigten Person betreten und durchsuchen, soweit 
es zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr 
erforderlich ist. 

  

2 § 30 Abs. 2 gilt sinngemäss.   

§  32 
Voraussetzungen der Sicherstellung von Sachen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann eine Sache si-
cherstellen, um: 

  

a. zu verhindern, dass damit eine Straftat begangen 
wird; 

  

b. eine Gefahr abzuwehren;   

c. den Eigentümer oder die Eigentümerin, den recht-
mässigen Besitzer oder die Besitzerin vor Verlust 
oder Beschädigung der Sache zu schützen. 

  

§  33 
Verwertung und Entsorgung 

  

1 Eine sichergestellte Sache darf verwertet werden, 
wenn: 

  

a. sie von der berechtigten Person trotz Aufforderung 
nicht innert 3 Monaten abgeholt wird, wobei die 
Verwertungsfolge in der Abholungsaufforderung 
anzudrohen ist; 

  

b. niemand Anspruch auf die Sache erhebt;   

c. die Sache schneller Wertverminderung ausgesetzt 
ist; 
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d. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unver-
hältnismässig hohen Kosten oder Schwierigkeiten 
verbunden ist. 

  

2 Sichergestellte Sachen können entsorgt werden, 
wenn: 

  

a. die Voraussetzungen der Verwertung vorliegen 
und die Aufwendungen für die Aufbewahrung und 
Verwertung den erzielbaren Erlös offensichtlich 
übersteigen; 

  

b. die Vernichtung zur Abwehr einer unmittelbar dro-
henden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung erforderlich erscheint. 

  

3 Die Sicherheitsdirektion ist zuständig für die Ver-
wahrung, Versteigerung, Verwertung und Entsorgung 
von sichergestellten Sachen. Das Nähere regelt der 
Regierungsrat. 

  

§  34 
Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses 

  

1 Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung 
weggefallen sind, ist die Sache an die berechtigte 
Person herauszugeben. 

  

2 Erheben mehrere Personen Anspruch auf die her-
auszugebende Sache oder ist die Berechtigung 
sonst zweifelhaft, gewährt die Polizei Basel-Land-
schaft den Ansprecherinnen und Ansprechern eine 
Frist zur Erwirkung eines richterlichen Entscheids auf 
Herausgabe. 

  

3 Nach unbenutztem Ablauf der Frist wird die Ver-
wahrung aufgehoben und die Sache jener Person 
zurückgegeben, bei der sie sichergestellt worden ist. 
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4 Sind die Sachen verwertet worden, so ist der Erlös 
herauszugeben. 

  

§  35 
Kosten der Sicherstellung, Verwahrung, Verwertung und Entsorgung 

  

1 Die gemäss § 17 Abs. 1 und 2 verantwortlichen 
Personen tragen die Kosten für die Sicherstellung, 
Verwahrung, Verwertung und Entsorgung. 

  

2 Die Polizei Basel-Landschaft kann die Herausgabe 
der Sache oder des Erlöses von der Zahlung der 
Kosten abhängig machen. Wird die Bezahlung nach 
erfolgloser Ansetzung einer angemessenen Frist ver-
weigert, kann die Sache verwertet werden. 

  

§  36 
Präventive Observation: Begriff, Anordnung, Genehmigung und Vorausset-
zungen 

  

1 Als präventive Observation gilt das planmässig an-
gelegte Beobachten von Personen oder Personen-
kreisen zur Verhinderung von Straftaten oder zur Ge-
fahrenabwehr, wobei Bild- und Tonaufnahmen ge-
macht werden können. 

  

2 Betrifft die präventive Observation nicht öffentliche 
Vorgänge, gelten die Bestimmungen der Strafpro-
zessordnung über den Einsatz technischer Überwa-
chungsgeräte sinngemäss. 

  

3 Der Leiter oder die Leiterin der Polizei Basel-Land-
schaft kann präventive Observationen anordnen. 
Präventive Observationen bedürfen der Genehmi-
gung durch das Präsidium des Zwangsmassnahmen-
gerichts, wenn: 

  

a. sie voraussichtlich innerhalb 1 Woche länger als 
24 Stunden dauern oder 
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b. sie über den Zeitraum von 1 Woche hinaus stattfin-
den oder 

  

c. die Zielpersonen in Räumen beobachtet werden, 
die nicht öffentlich zugänglich sind. 

  

4 Die Anordnung bleibt längstens 3 Monate in Kraft. 
Sie kann durch den Leiter oder die Leiterin der Poli-
zei Basel-Landschaft um jeweils höchstens 3 Monate 
verlängert werden. Die Verlängerung bedarf der Ge-
nehmigung durch das Präsidium des Zwangsmass-
nahmengerichts. 

  

5 Die Anordnung einer präventiven Observation ist 
zulässig, wenn: 

  

a. die Schwere der Straftat, der vorzubeugen ist, 
diese Massnahme rechtfertigt und 

  

b. andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder 
weniger eingreifende Massnahmen wahrscheinlich 
nicht ausreichen. 

  

§  37 
Aktenmässige Erfassung, Mitteilungspflicht, Beschwerde 

  

1 Die wesentlichen Aspekte der präventiven Observa-
tion, insbesondere deren Dauer, der observierte Per-
sonenkreis und die dabei gemachten Feststellungen, 
werden aktenmässig erfasst. 

  

2 Die betroffenen Personen sind über die Mass-
nahme der präventiven Observation zu unterrichten, 
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Mass-
nahme geschehen kann. 

  

3 Der Verzicht auf die Mitteilung ist vom Präsidium 
des Zwangsmassnahmengerichts zu genehmigen. 
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4 Gegen die durchgeführte präventive Observation 
kann innert 10 Tagen seit Eröffnung der Mitteilung 
Beschwerde beim Kantonsgericht (Abteilung Verfas-
sungs- und Verwaltungsrecht) erhoben werden. 

  

§  37bis 
Standortermittlung von Personen und Sachen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann zur Verhinde-
rung von Straftaten nach Art. 269 der Schweizeri-
schen Strafprozessordnung178) technische Überwa-
chungsgeräte zur Feststellung des Standorts von 
Personen oder Sachen einsetzen. 

  

2 Für die Polizei Basel-Landschaft gelten die für die 
Staatsanwaltschaft im Strafprozess geltenden Vor-
schriften gemäss den Art. 280 f. der Schweizerischen 
Strafprozessordnung179) sinngemäss. 

  

3 Gegen die Standortermittlung kann innert 10 Tagen 
seit Eröffnung der Mitteilung Beschwerde beim Kan-
tonsgericht (Abteilung Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht) erhoben werden. 

  

§  37a 
Präventive verdeckte Fahndung 

  

1 Zur Erkennung und Verhinderung von Verbrechen 
und Vergehen können Angehörige der Polizei Basel-
Landschaft: 

  

a. mit anderen Personen Kontakt aufnehmen, ohne 
ihre wahre Identität und Funktion bekannt zu ge-
ben, und 

  

 
178) SR 312.0 
179) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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b. dabei Scheingeschäfte abschliessen oder den Wil-
len zum Abschluss vortäuschen. 

  

2 Die wahre Identität und Funktion der verdeckten 
Fahnderinnen und Fahnder wird in den Verfahrens-
akten und bei Einvernahmen offen gelegt. 

  

§  37b 
Einsatzbereich, Genehmigung, Beendigung 

  

1 Ein polizeilicher Einsatzleiter kann eine verdeckte 
Fahndung anordnen, wenn: 

  

a. hinreichende Anzeichen bestehen, dass es zu Ver-
brechen oder Vergehen kommen könnte, sowie 

  

b. andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder 
die Prävention sonst aussichtslos wäre oder unver-
hältnismässig erschwert würde. 

  

2 Hat eine verdeckte Fahndung 1 Monat gedauert, 
kann sie das Zwangsmassnahmengericht auf Ge-
such hin einmal oder mehrmals um jeweils höchs-
tens 3 Monate verlängern. 

  

3 Die Polizei Basel-Landschaft beendet die präven-
tive verdeckte Fahndung, wenn die Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt sind. 

  

§  37c 
Ausschreibung von Personen und Sachen zwecks verdeckter Registrierung 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann Personen, Fahr-
zeuge, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge und Contai-
ner im Sinne von Art. 33 und 34 der N-SIS-Verord-
nung180) zwecks verdeckter Registrierung und geziel-
ter Kontrolle ausschreiben. 

  

 
180) SR 362.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/362.0/de
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§  37d 
Auswertung von Gästedaten der Beherbergungsbetriebe 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann von den Beher-
bergungsbetrieben die Einsichtnahme in die Gäste-
daten gemäss Gastgewerbegesetz181) oder deren 
Übermittlung verlangen: 

  

a. zur Gefahrenabwehr;   

b. zur Strafverfolgung;   

c. zur Vermisstensuche;   

d. zur Identifizierung von Unfallopfern.   

5.3 Polizeilicher Zwang   

§  38 
Unmittelbarer Zwang 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben und im Rahmen der Verhältnismässig-
keit unmittelbaren Zwang gegen Personen oder Sa-
chen anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen. 

  

2 Soweit es die Umstände zulassen, ist die Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs vorher anzudrohen. 

  

§  39 
Hilfeleistung 

  

1 Werden bei der Anwendung von unmittelbarem 
Zwang Personen verletzt, ist diesen, sofern es die 
Umstände zulassen, unmittelbar Beistand zu leisten 
und medizinische Hilfe zu verschaffen. 

  

 
181) SGS 540 

https://bl.clex.ch/data/540/de
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§  40 
Fesselung 

  

1 Die Fesselung einer Person ist, soweit notwendig, 
zulässig, wenn der Verdacht besteht, dass sie: 

  

a. Menschen angreifen, Widerstand leisten oder Sa-
chen beschädigen wird; 

  

b. fliehen wird oder befreit werden soll;   

c. sich töten oder verletzen wird.   

§  41 
Schusswaffengebrauch 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft hat, wenn andere ver-
fügbare Mittel nicht ausreichen, in einer den Umstän-
den angemessenen Weise von der Schusswaffe Ge-
brauch zu machen, wenn: 

  

a. sie mit einem gefährlichen Angriff unmittelbar be-
droht oder gefährlich angegriffen wird; 

  

b. andere Personen mit einem gefährlichen Angriff 
unmittelbar bedroht oder gefährlich angegriffen 
werden; 

  

c. polizeiliche Aufgaben nicht anders als durch 
Schusswaffengebrauch erfüllt werden können, ins-
besondere: 

  

1. wenn Personen, die ein schweres Verbrechen be-
gangen haben oder eines solchen dringend ver-
dächtigt sind, sich der Festnahme oder einem be-
reits angeordneten Freiheitsentzug durch Flucht zu 
entziehen versuchen; 
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2. wenn die Polizistin oder der Polizist aufgrund er-
haltener Informationen oder eigener Feststellungen 
annehmen muss, dass Personen für andere eine 
unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben 
darstellen und sich diese der Festnahme oder ei-
nem bereits angeordneten Freiheitsentzug durch 
Flucht zu entziehen versuchen; 

  

3. zur Befreiung von Geiseln;   

4. zur Verhinderung eines unmittelbar drohenden 
schweren Verbrechens an Einrichtungen, die der 
Allgemeinheit dienen oder die für die Allgemeinheit 
wegen ihres Schadenpotenzials eine besondere 
Gefahr bilden. 

  

2 Dem Schusswaffengebrauch hat ein deutlicher 
Warnruf vorauszugehen, sofern der Zweck und die 
Umstände es zulassen. 

  

3 Ein Warnschuss darf nur abgegeben werden, wenn 
ein Warnruf erfolglos bleibt oder die Umstände die 
Wirkung eines Warnrufs vereiteln. 

  

4 Überdies ist ein Warnschuss nur dann zulässig, 
wenn die Voraussetzungen auch für einen gezielten 
Schusswaffengebrauch gegeben sind und wenn 
Dritte nicht ernsthaft gefährdet werden. 

  

5.4 Rechtsschutz   

§  42 
Beschwerde beim Regierungsrat 
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1 Gegen polizeiliche Massnahmen im Sinne dieses 
Gesetzes, die zum Schutz polizeilicher Rechtsgüter 
sofort und ohne vorherige Anhörung vollzogen wer-
den müssen, kann innert 10 Tagen seit Kenntnis 
beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden. 

  

2 Der Lauf der Beschwerdefrist und die Beschwerde-
erhebung haben keine aufschiebende Wirkung. 

  

3 Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensge-
setzes gelten sinngemäss. 

  

§  42a 
Beschwerde beim Zivilkreisgerichtspräsidium 

  

1 Die mit einer Massnahme gemäss § 26a belegte 
Person kann innert 5 Tagen seit Eröffnung der Verfü-
gung beim Zivilkreisgerichtspräsidium schriftlich und 
begründet Beschwerde erheben. 

  

2 Die Beschwerde ist beim Zivilkreisgerichtspräsidium 
einzureichen, in dessen Bezirk die mit der Wegwei-
sung und dem Betretungsverbot belegte Wohnung 
oder das Haus liegt. 

  

3 Der Lauf der Beschwerdefrist und die Beschwerde-
erhebung haben keine aufschiebende Wirkung. 

  

4 Hat das Gericht über Schutzmassnahmen entschie-
den, treten diese an die Stelle der Massnahmen 
nach § 26a, und das Beschwerdeverfahren fällt da-
hin. 
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5 Im Beschwerdeverfahren kann die Anhörung der 
Parteien schriftlich oder mündlich oder anlässlich ei-
ner Parteiverhandlung erfolgen. Die Vorladungen er-
folgen formlos. Ist keine Stellungnahme erhältlich zu 
machen, entscheidet das Zivilkreisgerichtspräsidium 
aufgrund der vorliegenden Grundlagen. 

  

6 Das Zivilkreisgerichtspräsidium entscheidet über 
die Beschwerde innert 3 Arbeitstagen seit deren Ein-
gang. Der Entscheid ist endgültig. 

  

7 Die Bestimmungen des Gesetzes über die Verfas-
sungs- und Verwaltungsprozessordnung182) gelten 
sinngemäss. 

  

6 Videoüberwachung und Datenabgleich   

§  43 
Grundsatz 

  

1 …   

§  43a 
Zugriff auf das kantonale Personenregister 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann zur Erfüllung ih-
rer gesetzlichen Aufgaben auf das kantonale Perso-
nenregister zugreifen: 

  

a. um ihr gegenüber gemachte Angaben auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen; 

  

b. zur Identifikation oder zur Wohnortsermittlung von 
Personen im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags; 

  

c. um Angehörige von Toten und von Personen in 
handlungsunfähigem Zustand zu informieren; 

  

 
182) SGS 271 

https://bl.clex.ch/data/271/de
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d. um im Ereignisfall klären zu können, wie viele Per-
sonen in einer Liegenschaft gemeldet sind. 

  

2 Die Abfrageberechtigungen im Einzelnen regelt die 
Verordnung gemäss § 14 Abs. 3 des Anmeldungs- 
und Registergesetzes (ARG)183). 

  

§  44 
… 

  

§  44a 
Datenaustausch 

  

1 Sachdaten, Personendaten, einschliesslich beson-
dere Personendaten im Sinne des Informations- und 
Datenschutzgesetzes184), können zur Gefahrenab-
wehr, zur Verhinderung von Straftaten, zur Aufklä-
rung von Tatzusammenhängen und zur Gewährleis-
tung der Verkehrssicherheit wie folgt ausgetauscht 
werden:  

  

a. Öffentliche Organe von Kanton und Gemeinden im 
Sinne von § 3 Abs. 1 des Informations- und Daten-
schutzgesetzes185) sind verpflichtet, der Polizei Ba-
sel-Landschaft Auskunft zu geben; vorbehalten 
sind gesetzliche Geheimhaltungspflichten. 

  

b. Die Bekanntgabe von Sach- und Personendaten 
der Polizei Basel-Landschaft an öffentliche Organe 
von Bund, Kantonen und Gemeinden richtet sich 
nach § 18 ff. des Informations- und Datenschutzge-
setzes186). 

  

 
183) SGS 111 

184) SGS 162 
185) SGS 162 
186) SGS 162 

https://bl.clex.ch/data/111/de/art14
https://bl.clex.ch/data/162/de
https://bl.clex.ch/data/162/de/art3
https://bl.clex.ch/data/162/de/art18
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2 Der Datenaustausch nach Abs. 1 darf im Abrufver-
fahren erfolgen; für jedes Abrufverfahren sind die Zu-
griffsberechtigungen und Modalitäten festzulegen. 

  

§  44b 
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Funkverkehr 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann den Funkverkehr 
gegenüber dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicher-
heit öffnen. 

  

2 Die Öffnung ist auf das für die gegenseitige Aufga-
benerfüllung Notwendige zu beschränken. 

  

§  45 
Aufbewahrung 

  

1 Der Regierungsrat erlässt Bestimmungen über die 
Aufbewahrungsdauer von Personendaten bei der Po-
lizei Basel-Landschaft. 

  

2 ...   

§  45a 
ViCLAS-Konkordat, Zuständigkeiten 

  

1 Das Zwangsmassnahmengericht ist zuständig für 
die Verlängerung der Löschungsfrist in Fällen erheb-
licher Wiederholungsgefahr (Art. 13 Abs. 1 Bst. b 
ViCLAS-Konkordat187)). 

  

2 Zuständig für die Meldung an die ViCLAS-Zentral-
stelle (Art. 13 Abs. 3 ViCLAS-Konkordat) sind: 

  

 
187) SGS 700.14 

https://bl.clex.ch/data/700.14/de
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a. die Sicherheitsdirektion bezüglich Beginn und 
Ende einer Freiheitsstrafe oder einer stationären 
Massnahme (Art. 13 Abs. 1 Bst. d ViCLAS-Konkor-
dat); 

  

b. die Gerichte bezüglich Freisprüchen oder anderen 
Entscheiden, mit welchen ein Tatverdacht definitiv 
ausgeräumt wird (Art. 13 Abs. 1 Bst. e und f ViC-
LAS-Konkordat); 

  

c. die Polizei Basel-Landschaft beziehungsweise die 
Staatsanwaltschaft bezüglich definitiver Ausräu-
mung eines Verdachts (Art. 13 Abs. 1 Bst. e ViC-
LAS-Konkordat). 

  

§  45b 
Polizeiliche Überwachung des öffentlichen Raums 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann, angeordnet 
durch eine Polizeioffizierin oder einen Polizeioffi-
zier, bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen 
Veranstaltungen und Kundgebungen sowie bei Poli-
zeieinsätzen, bei denen keine milderen Massnahmen 
mit verhältnismässigem Aufwand durchführbar sind, 
allgemein und nicht allgemein zugängliche öffentliche 
Orte mit technischen Geräten offen überwachen, 
wenn konkrete Anhaltspunkte die Annahme rechtfer-
tigen, es könne zu strafbaren Handlungen gegen 
Personen, Tiere und Sachen oder zu erheblicher Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit kommen. 

  

1bis Die Polizei Basel-Landschaft kann Bild- und Ton-
aufnahmen machen, die eine Personenidentifikation 
zulassen. 

  

1ter Die technischen Geräte können fest installiert 
oder auf Polizeifahrzeugen sowie an Fluggeräten 
montiert oder als mobile Geräte mitgeführt werden. 
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2 …   

3 Die Aufzeichnungen dürfen ausschliesslich zur Ver-
hinderung und Ahndung von Verbrechen und Verge-
hen sowie der Durchsetzung von zivilrechtlichen An-
sprüchen der Opfer bearbeitet werden. 

  

4 Die Aufzeichnungen sind zu löschen:   

a. sobald feststeht, dass sie für die Strafverfolgung 
oder die Gefahrenabwehr nicht mehr benötigt wer-
den; 

  

b. in jedem Fall, wenn innert der Fristen gemäss 
§ 45e Abs. 3 keine Weitergabe zur strafrechtlichen 
Verfolgung oder zur Verfolgung zivilrechtlicher An-
sprüche ansteht. 

  

5 Die Öffentlichkeit ist nach Möglichkeit auf die Über-
wachung aufmerksam zu machen. 

  

§  45c 
Nicht personenbezogene Videoüberwachung des öffentlichen Raums 

  

1 Öffentliche Orte können mit Videokameras über-
wacht werden, die eine Personenidentifikation nicht 
zulassen. 

  

2 Der Einsatz von Videoüberwachung ohne Perso-
nenidentifikation ist voraussetzungslos möglich. 

  

§  45d 
Personenbezogene Videoüberwachung des öffentlichen Raums 
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1 Die Direktionen, die Landeskanzlei, das Kantonsge-
richt, die selbständigen Verwaltungsbetriebe sowie 
die Gemeinden können – zum Schutz von Angestell-
ten oder von Objekten und in ihrem jeweiligen Ver-
antwortlichkeitsbereich – eine örtlich begrenzte Über-
wachung allgemein und nicht allgemein zugänglicher 
öffentlicher Orte mit Videokameras anordnen, welche 
die Personenidentifikation zulassen. 

  

2 Die Videoüberwachung darf nur die Verhinderung 
und Ahndung von Straftaten bezwecken. Sie muss 
verhältnismässig sein, d. h.: 

  

a. sie muss geeignet sein, Straftaten zu verhindern 
oder deren Ahndung zu erleichtern, und 

  

b. deren Zweck darf nicht durch eine mildere Mass-
nahme erreichbar sein. 

  

3 Die Direktionen, die Landeskanzlei, das Kantonsge-
richt, die selbständigen Verwaltungsbetriebe sowie 
die Gemeinden erlassen für jede Überwachungsan-
lage ein Betriebsreglement, in welchem festgelegt 
wird: 

  

a. Zweck der Überwachungsanlage;   

b. Beschreibung des überwachten Perimeters;   

c. Dauer und Einschaltzeiten der Überwachung;   

d. Standorte der Videokameras;   

e. Massnahmen am bewachten Ort zum Hinweis auf 
die Überwachung; 
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f. Beauftragung einer klar bestimmten und geringen 
Anzahl von Mitarbeitenden mit der Auswertung, 
Speicherung und Vernichtung der Videoaufzeich-
nungen; 

  

g. regelmässige Überprüfung der Datenschutzbestim-
mungen; 

  

h. Regelung des physischen und elektronischen Zu-
gangs zu den Videoaufzeichnungsdaten, Kopien 
und Ausdrucken. 

  

§  45dbis 
Körperkameras 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft und die Gemeindepo-
lizeien können Körperkameras einsetzen. 

  

2 Der Einsatz von Körperkameras bezweckt die Ver-
hinderung und Dokumentation gewalttätiger oder ver-
baler Übergriffe durch Privatpersonen oder Polizeian-
gehörige. 

  

3 Ein Polizeieinsatz wird aufgezeichnet, wenn:   

a. eine betroffene Privatperson dies verlangt;   

b. die Polizei von einer bevorstehenden Eskalation 
ausgeht. 

  

4 Die Aufzeichnung erfolgt offen und wird nach Mög-
lichkeit angekündigt. 

  

5 Die Herausgabe, Information und Aufbewahrung 
der Videoaufzeichnungen richtet sich nach § 45e. 

  

6 Der Regierungsrat regelt das Nähere in einer Ver-
ordnung. 
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§  45e 
Herausgabe, Information und Aufbewahrung der Videoaufzeichnungen 

  

1 Videoaufzeichnungsdaten, Kopien und Ausdrucke 
dürfen zur strafrechtlichen Verfolgung sowie zur Ver-
folgung zivilrechtlicher Ansprüche aufgrund von 
Straftaten an die zuständigen Behörden weitergege-
ben werden. 

  

2 Für die Herausgabe, die Information der betroffe-
nen Person und die Aufbewahrung gelten die straf- 
und zivilprozessualen Vorschriften. 

  

3 Aufzeichnungsdaten, Kopien und Ausdrucke aus 
personenbezogener Videoüberwachung werden, un-
ter Vorbehalt von Bst. d, je nach dem im Betriebsreg-
lement festgelegten Einsatzzweck spätestens nach 
Ablauf folgender Aufbewahrungsfristen vernichtet: 

  

a. Übertretungen sowie Sachbeschädigungen an öf-
fentlichen Einrichtungen: 30 Tage; 

  

b. Verbrechen und Vergehen, ausgenommen Sach-
beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen: 365 
Tage; 

  

c. bei gemischter Nutzung gilt eine Aufbewahrungs-
frist von 365 Tagen, jedoch findet nach 30 Tagen 
keine Auswertung für Delikte nach Bst. a mehr 
statt; 

  

d. laufen polizeiliche Ermittlungen, so stehen die Fris-
ten gemäss Bst. a–c still, bis die Staatsanwalt-
schaft oder die Jugendanwaltschaft über die Be-
schlagnahme der betreffenden Videosequenz ent-
schieden hat. 

d. laufen polizeiliche Ermittlungen, so stehen die Fris-
ten gemäss Bst. a–c still, bis die Staatsanwaltschaft 
oder die Jugendanwaltschaft über die Beschlag-
nahme der betreffenden Videosequenz entschie-
den hat. 

Mit der Zusammenlegung der Staatsanwaltschaft 
und der Jugendanwaltschaft zu einer Dienststelle er-
übrigt sich die separate Erwähnung der Jugendan-
waltschaft. 

§  45f 
Automatische Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung 
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1 Die Polizei Basel-Landschaft kann Kontrollschilder 
von Fahrzeugen automatisiert erfassen und mit Da-
tenbanken abgleichen. 

  

2 Der automatisierte Abgleich ist zulässig:   

a. mit polizeilichen Personen- und Sachfahndungsre-
gistern; 

  

b. mit durch die Polizei Basel-Landschaft erstellten 
Listen von Kontrollschildern von Fahrzeugen, deren 
Halterinnen oder Halter der Führerausweis entzo-
gen oder verweigert worden ist; 

  

c. mit Fahndungsaufträgen der Polizei Basel-Land-
schaft. 

  

3 Die automatisch erfassten Daten werden wie folgt 
gelöscht: 

  

a. sofort in den Fällen von Abs. 2 Bst. a und b;   

abis. ansonsten nach den Bestimmungen über die Lö-
schung von Videoaufzeichnungen (§ 45e Abs. 3); 

  

b. im Falle einer Übereinstimmung mit einer Daten-
bank gemäss den Bestimmungen des betreffenden 
Verwaltungs- oder Strafverfahrens. 

  

4 Beim Einsatz für Fahndungsaufträge (Abs. 2 Bst. c) 
sind für die Polizei Basel-Landschaft die für die 
Staatsanwaltschaft im Strafprozess geltenden Vor-
schriften gemäss den Art. 280 f. der Schweizerischen 
Strafprozessordnung188) sinngemäss anwendbar. 

  

§  45g 
Nationaler Polizeiindex 

  

 
188) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
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1 Die Polizei Basel-Landschaft schliesst ihre Informa-
tionssysteme an den Nationalen Polizeiindex189) an. 

  

2 Der Umfang der erfassten Daten richtet sich nach 
Art. 17 Abs. 3 BPI190). 

  

§  45gbis 
Datenschutzberatung 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft bezeichnet eine Da-
tenschutzberaterin oder einen Datenschutzberater. 

  

2 Sie oder er:   

a. berät und unterstützt bei der Bearbeitung von Per-
sonendaten, 

  

b. nimmt Datenschutz-Folgenabschätzungen vor 
(§ 11a Informations- und Datenschutzgesetz, 
IDG191)) und 

  

c. arbeitet mit der Aufsichtsstelle Datenschutz (§ 35 
IDG) zusammen. 

  

7 Überwachung des Fernmeldeverkehrs 
(Vermisstensuche, Fahndung nach verurteil-
ten Personen) 

  

§  45h 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs zur Vermisstensuche 

  

 
189) SR 361, Art. 17. 
190) SR 361 
191) SGS 162 

https://db.clex.ch/link/Bund/361/de
https://db.clex.ch/link/Bund/361/de
https://bl.clex.ch/data/162/de/art11a
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1 Für die Suche und Rettung vermisster Personen 
ausserhalb eines Strafverfahrens kann die Polizei 
Basel-Landschaft die Überwachung des Fernmelde-
verkehrs (Teilnehmeridentifikation und Verkehrsda-
ten) gemäss BÜPF192) anordnen. 

  

2 Die Anordnung der Überwachung des Fernmelde-
verkehrs ist nachträglich durch das Präsidium des 
Zwangsmassnahmengerichts zu genehmigen. 

  

3 Gegen den Entscheid des Präsidiums des Zwangs-
massnahmengerichts kann beim Kantonsgericht, Ab-
teilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Be-
schwerde erhoben werden. 

  

§  45i 
Überwachung des Fernmeldeverkehrs zur Fahndung nach verurteilten Per-
sonen 

  

1 Zuständig für die Anordnung der Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs zur Fahndung nach 
verurteilten Personen (Art. 36 und 37 BÜPF193)) ist 
die Polizei Basel-Landschaft. 

  

2 Die Anordnung ist nachträglich durch das Präsidium 
des Zwangsmassnahmengerichts zu genehmigen. 

  

3 Gegen den Entscheid des Präsidiums des Zwangs-
massnahmengerichts kann beim Kantonsgericht, Ab-
teilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Be-
schwerde erhoben werden. 

  

8 Präventiver Bundesstaatsschutz   

§  46 
Aufträge 

  

 
192) SR 780.1 
193) SR 780.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/780.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/780.1/de


- 135 -  
 
 

 

Geltendes Recht Definitive Fassung Kommentierungen 

1 Die Erfüllung von Aufgaben im Bereich des präven-
tiven Bundesstaatsschutzes richtet sich nach dem 
Bundesrecht. 

  

2 …   

§  47 
Dienstaufsicht und Oberaufsicht 

  

1 Die Dienstaufsicht richtet sich nach dem Bundesge-
setz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Si-
cherheit194). 

  

2 Die Geschäftsprüfungskommission des Landrats 
nimmt die Oberaufsicht im Rahmen des Bundes-
rechts wahr. 

  

9 Polizeiliche Kompetenzen ausserhalb der 
Polizei Basel-Landschaft 

  

§  47a 
Allgemeines 

  

1 Mitarbeitende des Kantons können mit polizeilichen 
Befugnissen ausgestattet werden, wenn und soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötig ist und in ei-
nem Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 

  

2 Die Mitarbeitenden müssen die für ihren Auftrag, 
ihre Befugnisse und ihre Bewaffnung notwendige 
Ausbildung aufweisen und werden namentlich beauf-
tragt. 

  

§  47b 
Personal im Gefängnis 

  

 
194) SR 120 

https://db.clex.ch/link/Bund/120/de
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1 Die Mitarbeitenden in den Gefängnissen verfügen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben über folgende Befug-
nisse: 

  

a. Durchsuchung von Personen (§ 29);   

b. Durchsuchung von beweglichen Sachen (§ 30);   

c. Sicherstellung von beweglichen Sachen (§ 32);   

d. Anwendung von Zwang (§§ 38–41).   

§  47c 
Eingangskontrolle Gebäude 

  

1 Die Mitarbeitenden der Eingangskontrolle zu Ge-
bäuden der Gerichte verfügen zur Gewährleistung 
der Sicherheit über folgende Befugnisse: 

  

a. Durchsuchung von Personen (§ 29);   

b. Durchsuchung von beweglichen Sachen (§ 30);   

c. Sicherstellung von beweglichen Sachen (§ 32);   

d. Anwendung von Zwang (§§ 38–40).   

2 Zur Gewährleistung der Sicherheit in weiteren Ge-
bäuden, die von Kanton, Gemeinden oder selbstän-
digen Betrieben genutzt werden, kann der Regie-
rungsrat den Mitarbeitenden der Eingangskontrolle 
die gleichen Befugnisse erteilen. 

  

3 Die Befugnisse gelten auch für die Kontrolle des 
Eingangs zu weiteren Behörden im gleichen Ge-
bäude. 

  

9a Bedrohungsmanagement   
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§  47d 
Zweck und Aufgabe 

  

1 Die für das Bedrohungsmanagement zuständige 
Stelle bezweckt die Erkennung und Verhinderung 
von Straftaten, welche von Personen mit einer erhöh-
ten, gegen andere Personen gerichteten Gewaltbe-
reitschaft («gefährdende Personen») konkret ange-
droht oder auf andere Weise in Aussicht gestellt wer-
den und welche die physische, psychische oder se-
xuelle Integrität von anderen Personen schwer be-
einträchtigen. 

  

2 Die für das Bedrohungsmanagement zuständige 
Stelle trifft eine Einschätzung betreffend Risiko und 
kommuniziert mit den relevanten Stellen, namentlich 
anderen Behörden, Institutionen, Fachpersonen und 
Dritten, hinsichtlich allfälliger zu treffender Massnah-
men. 

  

3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.   

§  47e 
Abklärung der Gefährdungslage, Gefährderansprache, Ermahnung 

  

1 Droht eine gefährdende Person konkret damit, dass 
sie eine Straftat im Sinne von § 47d Abs. 1 begehen 
wird, oder stellt sie eine solche auf andere Weise in 
Aussicht, kann die für das Bedrohungsmanagement 
zuständige Stelle: 

  

a. Abklärungen zur Einschätzung der Gefährlichkeit 
dieser Person und betreffend notwendige Mass-
nahmen treffen; 

  

b. die dafür notwendigen Daten einschliesslich be-
sonderer Personendaten erheben und diese mit 
den relevanten Stellen austauschen; 
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c. die gefährdende Person auf ihr Verhalten anspre-
chen («Gefährderansprache») und sie über das ge-
setzeskonforme Verhalten sowie die Folgen der 
Missachtung informieren («Ermahnung»). 

  

2 Die für das Bedrohungsmanagement zuständige 
Stelle kann die gefährdende Person vorladen. Sie 
kann sie nach § 25 vorführen lassen, wenn ihr Er-
scheinen unbedingt erforderlich ist und: 

  

a. einer Vorladung bisher ohne hinreichenden Grund 
nicht Folge geleistet wurde oder 

  

b. Gefahr im Verzug ist.   

3 Die Abklärungen und die Gefährderansprache so-
wie die Ermahnung können auch am Aufenthaltsort 
der gefährdenden Person erfolgen, wenn es für die 
Einschätzung des Risikopotenzials erforderlich ist, 
namentlich zur Einschätzung der Lebensumstände, 
der Familienverhältnisse oder der Paardynamik. Lie-
gen Gründe gemäss Abs. 2 vor, sind auch eine 
zwangsweise Gefährderansprache und eine Ermah-
nung am Aufenthaltsort zulässig. 

  

4 Die für das Bedrohungsmanagement zuständige 
Stelle informiert die gefährdende Person zu Beginn 
des Gesprächs darüber: 

  

a. aus welchem Anlass das Gespräch erfolgt und mit 
welchem Zweck; 

  

b. dass keinerlei Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten 
bestehen; 

  

c. dass Informationen an Dritte weitergeleitet werden 
können und Strafbehörden Einsicht in die Unterla-
gen verlangen können. 
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5 Ist ein Strafverfahren hängig, koordiniert die für das 
Bedrohungsmanagement zuständige Stelle ihr Vor-
gehen mit der Verfahrensleitung. 

  

§  47f 
Datenbekanntgabe 

  

1 Die für das Bedrohungsmanagement zuständige 
Stelle kann Daten von gefährdenden Personen an 
gefährdete Personen sowie an Behörden und Private 
weitergeben, wenn dies zur Abwehr oder Verhütung 
einer ernsthaften Gefahr erforderlich und geeignet 
ist. 

  

2 Behörden nach § 3 Abs. 1 des Informations- und 
Datenschutzgesetzes195) sowie Medizinalpersonen 
im Sinne von § 22 des Gesundheitsgesetzes196) dür-
fen der für das Bedrohungsmanagement zuständigen 
Stelle Meldungen betreffend gefährdende Personen 
erstatten. 

  

3 Die Datenweitergabe nach Abs. 1 wird der gefähr-
denden Person mitgeteilt, soweit und solange 
dadurch nicht die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe 
ernsthaft gefährdet wird. 

  

10 Rechte und Pflichten Privater   

§  48 
… 

  

§  49 
… 

  

§  50 
… 

  

 
195) SGS 162 
196) SGS 901 

https://bl.clex.ch/data/162/de/art3
https://bl.clex.ch/data/901/de/art22
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§  51 
… 

  

§  51a 
Begriffe 

  

1 In diesem Gesetz gelten als   

a. Sicherheitsdienstleistungen folgende Tätigkeiten, 
unter Vorbehalt von Abs. 2: 

  

1. Türsteherdienste;   

2. …   

3. Bewachungs- und Überwachungsdienste;   

4. Schutzdienste für Personen und Güter mit erhöhter 
Gefährdung; 

  

5. …   

6. Sicherheitstransporte von Personen, Gütern oder 
Wertsachen; 

  

7. Detektivtätigkeiten;   

8. …   

9. Effektenkontrollen bei Anlässen;   

10. Patrouillendienste im öffentlichen Raum.   

b. …   

c. …   
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2 Nicht darunter fallen Kontroll-, Aufsichts- und Ver-
kehrsdienste von untergeordneter Bedeutung, na-
mentlich Ticketkontrollen, Kassadienste, Besucher-
leitdienste und Besucherbetreuungsdienste. 

  

§  51b 
Bewilligungspflicht 

  

1 Natürliche und juristische Personen, die gewerbs-
mässig Sicherheitsdienstleistungen erbringen (Si-
cherheitsunternehmen), benötigen eine Betriebsbe-
willigung des Kantons. 

  

a. …   

b. …   

c. …   

d. …   

2 Sicherheitsunternehmen, die über eine Bewilligung 
eines anderen Kantons verfügen, sind von der Bewil-
ligungspflicht ausgenommen. 

  

3 Ausländische Sicherheitsunternehmen, die sich auf 
das Freizügigkeitsabkommen197) mit der EU berufen 
können, sind von der Bewilligungspflicht ausgenom-
men. 

  

§  51c 
Ausnahmen von der Bewilligungspflicht 

  

1 Interne Werkschutzdienste sind von der Bewilli-
gungspflicht ausgenommen. 

  

 
197) SR 0.142.112.681, Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 

21. Juni 1999. 

https://db.clex.ch/link/Bund/0.142.112.681/de
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2 Unerheblich ist die Organisationsstruktur (interne 
Sicherheitsabteilung, Dienstleistung durch Tochter- 
oder Drittunternehmen usw.). 

  

3 Die Befreiung gilt nicht für Betriebe der Gastrono-
mie, des Unterhaltungs-, Freizeit- und Sportbereichs, 
bei temporären Veranstaltungen und anderen Betrie-
ben und Anlässen mit grösserem Publikumsverkehr 
und erhöhtem Konfliktpotenzial. 

  

§  51d 
Bewilligungsvoraussetzungen 

  

1 …   

2 …   

3 Sicherheitsunternehmen wird eine Bewilligung er-
teilt, wenn die gesuchstellende beziehungsweise bei 
juristischen Personen die geschäftsführende Person 
nachweist, dass: 

  

a. …   

b. …   

c. sie Schweizer Staatsangehörige, Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
der Europäischen Freihandelsassoziation oder In-
haberin einer Niederlassungsbewilligung ist und 
Wohnsitz in der Schweiz hat; 

  

d. keine Verurteilung wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens in ihrem Strafregisterauszug erscheint; 

  

e. gegen sie keine Verlustscheine bestehen;   
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f. sie über eine Betriebshaftpflichtversicherung mit ei-
ner Deckungssumme von mindestens CHF 3 Mio. 
verfügt. 

  

4 Die Sicherheitsunternehmen sorgen dafür, dass:   

a. Angestellte, die Sicherheitsdienstleistungen erbrin-
gen, die Voraussetzungen nach Abs. 3 Bst. c und d 
erfüllen; 

  

b. eine angemessene Aus- und Weiterbildung ge-
währleistet ist. 

  

§  51e 
… 

  

§  51f 
… 

  

§  51g 
… 

  

§  51h 
… 

  

§  51i 
… 

  

§  51j 
… 

  

§  51k 
Pflichten im Kontakt mit der Polizei Basel-Landschaft 

  

1 Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhaber:   

a. melden der Polizei Basel-Landschaft die Gefähr-
dung oder Verletzung bedeutsamer Rechtsgüter, 
sofern dies ein Einschreiten der Polizei Basel-
Landschaft erfordert; 
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b. erteilen der Polizei Basel-Landschaft auf Verlan-
gen Auskunft über getroffene und geplante Einsatz-
massnahmen; 

  

c. dürfen Handlungen der Polizei Basel-Landschaft 
und anderer Behörden nicht behindern; bei ge-
meinsamen Einsätzen mit ihnen sind sie zur Zu-
sammenarbeit verpflichtet; 

  

d. bewahren über ihre Wahrnehmungen aus den Tä-
tigkeitsbereichen der Polizei Basel-Landschaft Still-
schweigen; 

  

e. übergeben der Polizei Basel-Landschaft strafrecht-
lich relevante Gegenstände, die sie sichergestellt 
haben. 

  

§  51l 
Äussere Erscheinung 

  

1 …   

2 …   

3 Die Erscheinung von Sicherheitsunternehmen und 
ihrer Angestellten in der Öffentlichkeit darf zu keiner 
Verwechslung mit staatlichen Behörden und Instituti-
onen Anlass geben. 

  

a. …   

b. …   

4 …   

§  51m 
… 
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§  51n 
Datenaustausch mit anderen Kantonen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft ist befugt, die Daten 
im Zusammenhang mit den Bewilligungserteilungen 
beziehungsweise von Abweisungen mit anderen 
Kantonen und deren Konkordatsbehörden auszutau-
schen. 

  

§  51o 
… 

  

§  51p 
… 

  

§  51q 
Sanktionen 

  

1 Sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Bewilligung nicht mehr erfüllt, wird sie entzogen. 

  

2 In schwerwiegenden Fällen wird die Bewilligung sis-
tiert oder entzogen. 

  

§  52 
Übertragung von polizeilichen Aufgaben an Private 

  

1 Der Kanton und die Gemeinden können nicht ho-
heitliche polizeiliche Aufgaben durch Vertrag Priva-
ten übertragen. 

  

2 Die Kompetenz, im Rahmen der Kontrollen gemäss 
§ 7 Bst. a und b Übertretungen von Strassenver-
kehrsvorschriften im Ordnungsbussenverfahren zu 
ahnden, kann durch Vertrag an Private übertragen 
werden. 

  

3 Umfang, Rechte und Pflichten richten sich nach 
§ 51b ff. sowie den allfälligen zusätzlichen Ein-
schränkungen des individuellen Vertrags. 
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4 Die Aufsicht, insbesondere über die Einhaltung der 
Grundrechte, verbleibt beim Kanton oder der Ge-
meinde. 

  

§  52a 
Anbindung von Alarmanlagen 

  

1 Alarmsysteme, welche die Polizei Basel-Landschaft 
direkt alarmieren, bedürfen einer Bewilligung durch 
diese. 

  

2 Eine Bewilligung wird erteilt, sofern dies im öffentli-
chen Interesse liegt und eine besondere Gefährdung 
besteht, für die Überwachung von: 

  

a. öffentlichen Grundstücken und Gebäuden;   

b. Kundenbereichen auf öffentlichem oder privatem 
Areal; 

  

c. weiteren, von der Polizei Basel-Landschaft defi-
nierten Bereichen. 

  

§  52b 
Bewilligungspflicht für Veranstaltungen 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann Veranstaltungen 
auf öffentlichem oder privatem Grund mit Auflagen 
versehen oder verbieten, wenn erhebliche Sicher-
heitsprobleme zu erwarten sind, welche mit den nor-
malen polizeilichen Mitteln nicht zu bewältigen sind, 
sowie: 

  

a. eine Gefahr für Leib und Leben droht; oder   

b. mit grossem Sachschaden zu rechnen ist; oder   

c. umfangreiche verkehrspolizeiliche Massnahmen 
erforderlich sind. 
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11 Vollzugshilfe   

§  53 
Vollzugshilfe 

  

1 Die zuständige Behörde kann Gesuche um Voll-
zugshilfe schriftlich bei der Polizei Basel-Landschaft 
stellen. Der Zweck und die Rechtsgrundlage der ver-
langten Massnahme sind darzulegen. 

  

2 In dringenden Fällen kann das Gesuch mündlich 
gestellt werden. Es ist unverzüglich schriftlich zu be-
stätigen. 

  

3 Die Staatsanwaltschaft kann die polizeiliche Voll-
zugshilfe ohne schriftliches Gesuch beanspruchen. 

  

4 Die Rechtmässigkeit der Massnahme, für die Voll-
zugshilfe geleistet werden soll, richtet sich nach dem 
für die ersuchende Behörde geltenden Recht, und 
die Durchführung der Massnahme nach dem für die 
Polizeiorgane geltenden Recht. 

  

5 Vollzugshilfe darf nur so weit geleistet werden, als 
sie erforderlich ist. 

  

12 Schadenersatz, Kostenersatz, Gebühren, 
Inkasso 

  

§  54 
Schadenersatz bei Hilfeleistung Dritter 

  

1 Der Kanton ersetzt Personen, die den Polizeiorga-
nen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Hilfe geleistet 
haben, den Schaden, den sie bei der Hilfeleistung er-
litten haben. 
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2 Der Kanton nimmt auf Dritte, die für den Schaden 
haften, Rückgriff. 

  

3 Keinen Schadenersatz erhalten jene Personen, die 
den Weisungen der Polizeiorgane zuwider gehandelt 
haben. 

  

§  55 
Kostenersatz 

  

1 Die Einsätze der Polizei Basel-Landschaft sind 
grundsätzlich unentgeltlich. 

  

2 Kostenersatz für Einsätze der Polizei Basel-Land-
schaft kann verlangt werden, wenn dieses oder ein 
anderes Gesetz es ausdrücklich vorsehen. 

  

3 Kostenersatz wird verlangt:   

a. von der Veranstalterin oder dem Veranstalter ge-
mäss § 55a; 

  

b. vom Verursacher oder von der Verursacherin aus-
serordentlicher Aufwendungen, die bei einem an-
deren Polizeieinsatz entstehen, namentlich, wenn 
er vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht wor-
den ist oder wenn er in überwiegend privatem Inte-
resse erfolgt ist; 

  

c. bei durchgeführtem Polizeigewahrsam gemäss 
§ 55c; 

  

d. bei einem Polizeieinsatz aufgrund eines Fehl-
alarms einer privaten Alarmanlage. 

  

4 Die Polizei Basel-Landschaft legt den Kostenersatz 
fest, soweit nicht im Strafverfahren über die Kosten 
entschieden wird. 
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§  55a 
Kostenersatz bei Veranstaltungen 

  

1 Veranstalterinnen und Veranstalter sind verpflichtet, 
diejenigen Vollkosten zu ersetzen, welche die nor-
male polizeiliche Grundversorgung überschreiten. 

  

2 Eine Überschreitung der normalen polizeilichen 
Grundversorgung liegt dann vor, wenn die Polizei 
Basel-Landschaft für die Veranstaltung ein spezielles 
Polizeiaufgebot vorsieht. 

  

3 Die Sicherheitsdirektion reduziert den Kostenersatz 
auf Antrag der Veranstalterin oder des Veranstalters 
um maximal 50 %, sofern die Veranstalterin oder der 
Veranstalter den Massnahmenkatalog der Polizei Ba-
sel-Landschaft zur Vermeidung von Polizeieinsatz-
kosten ganz oder teilweise umsetzt. 

  

4 Der Regierungsrat kann teilweise oder ganz auf 
den Kostenersatz verzichten, um Veranstaltungen 
von erheblicher gesellschaftlicher, kultureller, sportli-
cher oder wirtschaftlicher Bedeutung zu gewinnen 
oder zu erhalten. 

  

5 Auf Gesuch hin legt die Polizei Basel-Landschaft 
vor der geplanten Veranstaltung den Kostenersatz 
wie folgt in CHF fest: 

  

a. als Betrag pro Veranstaltungsbesucherin oder -be-
sucher oder 

  

b. als Pauschalbetrag oder   

c. in anderer Form, die es der Veranstalterin oder 
dem Veranstalter erlaubt, die Kosten vorgängig zu 
berechnen. 

  

6 Keine Kosten werden erhoben bei:   
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a. Versammlungen und Kundgebungen zur Aus-
übung von Grundrechten; 

  

b. Veranstaltungen des Brauchtums.   

§  55b 
Gebühren 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft erhebt vom Verursa-
chenden Aufwandgebühren für: 

  

a. administrative Massnahmen im Zusammenhang 
mit dem Lernfahr- oder Führerausweis; 

  

b. die Behandlung von Bewilligungsgesuchen;   

c. die Kontroll- und Bewilligungstätigkeit im Bereich 
der Kleinschifffahrt; 

  

d. besondere Administrativaufwendungen wie Mah-
nungen, Kopien, polizeiliche Verfügungszustellung 
bei Nichtabholung, polizeilichen Einzug des Führe-
rausweises oder der Kontrollschilder usw. 

  

2 Die Polizei Basel-Landschaft macht eine Kostenauf-
stellung für Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Strafverfahren und leitet sie der Staatsanwaltschaft 
oder der Jugendanwaltschaft weiter. 

2 Die Polizei Basel-Landschaft macht eine Kostenauf-
stellung für Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Strafverfahren und leitet sie der Staatsanwaltschaft 
oder der Jugendanwaltschaft weiter. 

Mit der Zusammenlegung der Staatsanwaltschaft 
und der Jugendanwaltschaft zu einer Dienststelle er-
übrigt sich die separate Erwähnung der Jugendan-
waltschaft. 

3 Nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 Tagen wird 
ein Verzugszins gemäss dem für die Staatssteuer 
geltenden Zinssatz erhoben. 

  

§  55c 
Gebühren bei Polizeigewahrsam 
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1 Personen, welche gemäss § 27 Abs. 1 Bst. a (öf-
fentliches Ärgernis, Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung) in Polizeigewahrsam genom-
men wurden, werden die vollen, mit dem Polizeige-
wahrsam verbundenen Kosten auferlegt. 

  

2 Steht der Polizeigewahrsam im Zusammenhang mit 
einer strafbaren Handlung, so gelten die Kostenver-
rechnungsbestimmungen der Schweizerischen Straf-
prozessordnung198). 

  

§  55d 
Inkasso im Ausland 

  

1 Die Polizei Basel-Landschaft kann das Inkasso bei 
Wohnsitz der Schuldnerschaft im Ausland an eine 
private Inkassostelle übertragen. 

  

13 Schluss- und Übergangsbestimmungen   

§  55e 
Übergangsbestimmung der Änderung vom 16. Januar 2014, Weitergeltung 
bestehender Bewilligungen 

  

1 Bewilligungen für die privaten Sicherheitsdienstleis-
tungen nach § 51a ff., die vor Inkrafttreten der Ände-
rung vom 16. Januar 2014 ausgestellt wurden, blei-
ben während längstens 2 Jahren gültig. 

  

§  56 
Änderung des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Ge-
meinden (Gemeindegesetz) 

  

1 Das Gesetz vom 28. Mai 1970199) über die Organi-
sation und die Verwaltung der Gemeinden) wird wie 
folgt geändert: ...200) 

  

 
198) SR 312.0 
199) GS 24.293, SGS 180 
200) GS 32.793 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de
https://bl.clex.ch/data/180/de
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§  57 
Änderung des Gesetzes betreffend die Strafprozessordnung 

  

1 Das Gesetz vom 30. Oktober 1941201) betreffend 
die Strafprozessordnung(StPO) wird wie folgt geän-
dert: ...202) 

  

§  58 
Inkrafttreten 

  

1 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten203) 
dieses Gesetzes. 

  

Anhänge   

1 Vademecum   

 III.  

 Der Erlass SGS 242, Einführungsgesetz zur Schwei-
zerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO) 
vom 23. September 2010, wird aufgehoben. 

 

 IV.  

 Dieser Erlass tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. 
  
Liestal, 
Im Namen des Landrats 
der Präsident: Tschudin 
die Landschreiberin: Heer Dietrich 

 

 

Tabelle 1 
 

 
201) GS 18.609, SGS 251 
202) GS 32.793 
203) Vom Regierungsrat am 18. März 1997 auf den 1. Januar 1998 in Kraft gesetzt. 

https://bl.clex.ch/data/242/de
https://bl.clex.ch/data/251/de
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Behörde Bereich Bussenziffern 

Amt für Migration, Integration und Bürgerrecht Ausländer- und Integrationsgesetz204) Bussenliste 2, Kapitel I 

Amt für Migration, Integration und Bürgerrecht Asylgesetz205) Bussenliste 2, Kapitel II 

Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
(KIGA) 

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb206) Bussenliste 2, Kapitel III 

 

 
204) SR 142.20 
205) SR 142.31 
206) SR 241 

https://db.clex.ch/link/Bund/142.20/de
https://db.clex.ch/link/Bund/142.31/de
https://db.clex.ch/link/Bund/241/de

